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I. Gesetze und Verordnungen 

Nr. 63 Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir
che Deutschlands. 

Vom 26. Oktober 1978. 

Generalsynode und Bischofskonferenz der V.ereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kin;he Deutschlands ha
ben unter Wahrung der Vorschriften des Artikels 16 
Absatz 4 der Verfassung das folgende Kirchengesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Die Verfassung der Vereinigten Evangellisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands in der Fassung vom 10. No
vember 1972 (ABI. Bd. IV S. 94 ff.), geändert durch das 
K;irchengesetz vom 8. Oktober 1975 (ABI. Bd. IV S. 511), 
wird wie folgt geändert: 

1. An Artikel 4 wird der bisherige Artikel 5 Absatz 1 
als folgender neuer Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Es bleibt jeder Gliedkirche unbenommen, 
bestimmte klirch1iche Überliefel'tlngen zu pflegen, 
die ihr im Laufe ihrer Geschichte ein besonderes 
Gepräge gegeben haben, sofern sie vor Schrift und 
Bekenntnis bestehen." 

2. An Artikel 4 wird der bisherige Artikel 6 Absatz 3 
als folgeillder neuer Absatz 4 ang·efügt: 

,,(4) Vor der Bestellung eines Bischofs und seines 
Stellvertreters sowie des l!eitenden juristischen Be
amten der kirchlichen Verwaltung hat eine Füh
lungnahme mit der Vereinigten K.irche stattzufdn
den." 

3. Artikel 5 erhält folgende neue Fassung: 

„Artikel 5 

(1) Die Vereinigte Kirche gibt sich Ordnungen 
für den Gottesdienst, insbesondere Agende und Ge.: 
sangbuch, die die Gemeinsamkeit in der Vereini.g
ten Kirche fördern sollen. Die. Gliedkirchen sollen 
diese Or.dmm,gen für ihren Bereich einführen. 

(2) Die Vereinigte Kirche beschließt eine Ord
nung für das kirchliche Leben. In Gliedkirchen, die 
diese Ordnung nicht einführen, gilt sie als llicht
linie nach Artikel 6 Absatz 2. 

(3) Beabsichtigt eine Gliedkirche, eine der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten OrdIJJUngen zu ändern, 
so zeigt sie dies der Vereinigten K;irche an. Ände
rungen sollen im Einvernehmen mit der Vereinig
ten Kirche vorgenommen werden." 

4. Artikel 6 erhält folgende neue Fassung: 

„Artikel 6 

(1) Das Recht der Vereinigten l{irche, das diese 
mit Wirkung für ihre Gliedkirchen setzt, geht dem 
Recht der Gliedkirchen vor. 

(2) Die Kirchenleitung kann .im Einvernehmen 
mit der Bischofskonferenz Grundsätze aufstellen, 
die von den Gliedkirchen in Gesetzgebung und Ver
waltung beachtet werden sollen (Richtlinien). 

(3) Beabsichtigt eine Gliedkirche eine klirchenge
setzlich,e Regelung für ein Sachgebiet, so teilt sie 
dies der Vereinigten Kirche·mit. Entwürfe zti. Kir
chengesetzen und Verordnungen mit Gesetzeskraft 
legen die Glied~irchen der Vereinigten Kirche spä
testens mit der Vorlage des Entwurfs an ihre 
rechtsetzende Körperschaft vor. Die Vereinigte Kir
che kann s•ich ·zu den Entwürfen äußern. Ihre Stel
lungnahme ist nach Möglichkeit zum Gegenstand 
der Beratung der rechtsetzenden Körperschaften 
zu machen. 

(4) Die Vereinigte Kirche kann den Gliedkirchen 
Anregungen für den Ausbau ihrer Verfassung, Ge
setzgebung und Verwaltung geben mit dem Ziel 
einer allmählich :m erreichenden Rechtsgleichheit 
und einer Gesamtvertretung innerhalb der Evan
gelischen Kiirche in Deutschland." 

5. Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende neue 
Fassung: 

,,(1) Die Bischofskonferenz wirkt nach Maßgabe 
der Artikel 12, 16 und 16 a bei der Beschlußfassung 
über Kirchengesetze, über Ordnungen gemäß Arti
kel 5, über Verordnungen mit Gesetzeskraft und 
über Richtlinien gemäß Artikel 6 Absatz 2_mit." 

6. Artikel 9 a wird wie folgt [9E!ändert: 

a) In Absatz 1: 
1. Satz 2 wird gestrichen. 
2. Satz 3 wird Satz 2. 

3. Satz 4 wird Satz 3 und erhält folgende neue 
Fassung: 

,,Die Gliedkirchen bestellen für jedes Mit
glied der Bischofskonferenz, das ihrer Glied
kirche angehört, für die Amtsdauer der Ge
neralsynode ·einen Stellvertreter; dieser muß 
ordinierter Inhaber eines kirchenleitenden 
Amtes sein." 

b) Absatz 2 evhält folgende neue Fassung: 
,,(2) Gehört das nach Absatz 1 zu entsendende 

Mitg1ied der Generalsynode an, so scheidet es 
mit der Entsendung in die Bischofskonferenz 
aus der Generalsynode aius. Die Mitgliedschaft 
in der Bischofskonferenz endet, wenn das Mit
glied aus dem Amt ausscheidet, aius dem es in 
die Bischofäkonferenz entsandt worden ist. 
Satz 2 -gilt entsprechend für den Stellvertreter." 

7. Artikel 10 a Absatz 2 Satz 2 erhält folgende neue 
Fassung: 

,,Er besteht aius zwei Mitgliedern der Bischofs
konferenz und fünf Mitgliedern der Generalsynode, 
unter ihnen ein geistliches Mitglii,ed." 

8. Artikel 11 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 
· ,,(1) Die Generalsynode besteht aus 60 Mit

gliedern, von denen 50 Mitglieder, davon 16 
geistliche, von den synodalen Organen der 
Gliedklirchen gewählt wer.den. 
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Es wählen die 
·Ev. luth. Landesk,irche 
Hannovers 
Nordelbische 
Ev.-Luth. Kirche 
Evang.-Luth. Kirche 
in Bayern 
Ev.-luth. Kdrche 
in Braunschweig 
Ev.-Luth. Landeskirche 
Schaumburg-Lippe 

17 Mitglieder 

15 Mitglieder 

12 Mitglieder 

4 Mitglieder 

2 Mitglieder 

Die Kirchenleitung bestimmt im Benehmen 
mit der Bischofskonferenz, wie die zu wählen
den 16 giestlichen Mitgliieder auf die einzelnen 
Gliedkirchen zu verteilen sind. Die geistlichen . 
Mitglieder müssen das Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwal
tung haben und ordiniert sein." 

b) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 
,,Für die gewählten Mitg1ieder der General

synode wählen die synodalen 011gane der Glied
kirchen für die Amtsdauer der Generalsynode 
jeweils die gleiche Anzahl von Stellvertretern, 
getrennt für die nach Absatz 1 zu wählenden 
Gruppen; die Stellvertreter treten bei vorüber
gehender Behinderung eines gewählten Syn
odalen oder bei Ausscheirlen bis rur Nachwahl 
in der Reihenfolge der bei :ihrer Wahl erhalte
nen Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl 
nach dem Alphabet ein." 

c) In Absatz 4 Satz 4 wird vor dem Wort „Stell
'· vertreter" das Wort „berufenen" eingefügt. 

9. a) Artikel 11 b Absatz 1 erhält folgende neue Fas
sung: 

,,(1) Die Generalsynode wählt ein Präsidium, 
bestehend aus dem Präsidenten, der nicht aus 
der Gruppe der geistlichen Mitglieder gewählt 
wel1den soll, einem ersten und einem zweiten 
Vdzepräsidenten und zwei Beisitzern." 

b) Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt: 
(,,5) Mitglieder ,der Kirchenleitung, die stell

vertr.etende Mitg1ieder der Generalsynode sind, 
nehmen an den Tag;ungen der Generalsynode 
mit beratender Sttmme teil." 

10. In Artilrel 12 a Absatz 1 werden die Worte „von 
denen nicht mehr als zwei Theologen sein dürfen" 
ersetzt durch die Worte „von denen nicht mehr als 
zwei geistliche Mitgldeder oder Stellvertreter für 
geistliche Mitg1ieder sein dürfen." 

11. Artikel 12 a Absatz 2 Satz 3 erhält folgende neue 
Fassung: 

„Für die Mitglieder der Generalsynode wählt 
diese fünf Stellvertreter, von denen nicht mehr als 
zwei geistliche Mitglieder 1Jein dürfen; sie treten in 
der Reihenfolge der bei -ihrer Wahl erhaltenen 
Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl nach dem 
Alphabet ein, und zwar getrennt nach der Gruppe, 
für die sie gewählt sind." 

12. Artikel 12 b Absatz 5 erhält folgende neue Fas
sung: 

,,(5) Der Leiter des Lutherischen Kirchenamtes, 
dessen Ständiger Vertreter und, sofern nicht einer 
der beiden rechtskundig ist, ein juristischer Refe
rent des Lutherischen Kirchenamtes nehmen an 
den Sitzungen mit beratender Stimme teil." 

13. Artikel 13 Absatz 2 erhält folgende neue Fasrung: 
,,(2) Das Lutherische Kirchenamt besteht aus 

einem Leiter und der erforderlichen Zahl von Re
ferenten. Der Leiter und die Referenten werden 
von der Klirchenleitung berufen, der Leiter im Be
nehmen rndt der Bischofskonferenz. Die übrigen 
Beamten, die Angestellten und die Hilfskräfte wer
den vom Leiter des Lutherischen Kiirchenamtes be
rufen, die Beamten im Einvernehmen mit dem Lei
tenden Bischof. Die Berufungen dürfen nur im Rah
men des von der Generalsynode zu beschließenden 
Stellenplanes erfo1gen." 

14. In Artikel 16 werden folgende Änderungen vorge
nommen: 

a) Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 
,,(1) Kirchengesetze kommen durch überein

·Stirnmende Beschlüsse der Generalsynode und 
der Bischofskonferenz zustande. 

b) Niach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 
eingefügt: 

,,(3) Zu Entwürfen von Kirchengesetzen mit 
Wdrkung für die G1iedkirchen ist vor Zuleitung 
a,n die Generalsynode den Gliedksirchen Gele
genheit zur Stellungnahme zu geben." 

c) Die bishel1i~n Absätze 3 bis 8 werden die Ab
sätze 4 bis 9. 

d) Der bishevige Absatz 4 Satz 1 erhält als Ab
satz 5 Satz 1 folgende neue F,assung: 

„Änderungen der Verfassung bedürfen außer 
dem rustimmenden Beschluß der Bischofskon
ferenz in der Schlußabstimrnung der zweiten Le
sung der Zustimmung von zwei Dritteln der ge
setzlichen Zahl der Mitglieder der General
synode." 

15. Es wird nach Artikel 16 folgender neuer Arti
kel 16 a eingefügt: 

„Artikel 16 a 

(1) Or.dnungen gemäß Artikel 5 kommen nach Bera
tung in den Gliedkirchen durch übereinstimmende Be
schlüsse der ·Generalsynode und der Bischofskonferenz 
zustande. 

(2) Im übrigen gelten die Vorschriften des Arti
kels 16 Absatz 2 bis 4, 6 und 9 entsprechend." 

Artikel II· 

Kirchengesetze im Sdnne von Artikel 6 Absatz 1 der 
Verfassung Siind insbesondere das 

Pfarre11gesetz vom 14. Juni 1963 
(ABI. Bd. II Stück 2 S. 14 ff.) 
Kdrchenbeamtengesetz vom 12. Dezember 1968 
(ABI. Bd. III Stück 3 S. 86 ff.) 
Kircheng,esetz über die Amtszucht (Amtszuchtge
setz - AZG) vom 7. Juli 1965 
(ABI. Bd. II Stück 9 S. 182 ff.) 
Kdrchen.gesetz über das Verfahren bei Lehrbean
standungen vom 16. Juni 1956 
(ABI. Bd. I Stück 6 S. 55 ff.) 
;Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfas
sungs- und Verwaltungsgerichtes vom 23. Juni 1950 
(Bayer. Abl. 1950 S. 75 f.) 

der VereiD1igten Kirche :in ihrer jeW1eils geltenden Fas
sung: 

Artikel III 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. April 1979 mit 
der Maßgabe in Kraft, daß die nächste ~neralsynode 
bereits nach den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes 
zu bilden -ist. 

• 
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(2) Die nach Artikel 5 der Verfassung der Vereinigten 
Kirche vom 8. Juli 1948 (Bayer. ABI. 1950 S. 63 ff.) er
lassenen Ordnungen (Gesangbuch und Agende der Ver
einigten Kirche) gelten als Ordnungen im Sinne des 
Artikels 5 in der ·Fassung nach diesem Kirchengesetz 
fort. Dasselbe güt für die „Ordnung des kirchlichen 
Lebens" vom 27. April 1955 (Anl. zu ABI. Bd. I S. 18), 
zuletzt geändert am 28. Okt()ber 1977 (ABI. Bd. V S. 
86 f.). 

(3) Das Kirchengesetz über die „Ordnung des kirch
lichen Lebens" vom 27. Aprnl 1955 (ABI. B:d. I S. 18), 
g;eändert durch das Kirchengesetz zur Änderung des 
Kirchengesetzes über die „Ordnung des kirchlichen 
Lebens" vom 27. Oktober 1972 (ABI. Bd. IV S. 113), tritt 
am 31. März 1979 arußer Kraft. § 3 des Kirchengesetzes 
zur Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschfarnd vom 10. Oktober 1975 (ABI. Bd. IV S. 510 f.) 
wird gestrichen. 

Artikel IV 

Das Luthedsche Kirchenamt wird ermächtigt, die 
Verfassung in der Fassung, die sie durch die Bestim
mung des Artikels I dieses Kirchengesetzes erhalten 
hat, in neuer Zähliung neu bekannt zu machen; dabei 
sind Verweisungen innerhalb der Verfassung redaktio
nell anzupassen. 

B a d B e v e n s e n, den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Der Leitende Bischof 

Dr. Hein tze 

Unter Bezugnahme auf die Beschlüsse der 5. Gene
ralsynode und der Bischofskonferenz vom 26. Oktober 
1978 vollzogen. 

B a d B e v e n s e n, den 26. Oktober 1978 

Der Leitende BiSchof 
Dr. Hein tz e 

Nr. 64 Bekanntmachung der Neufassung der Verfas
sung der Vereinigten Evangelisch-Lutheri.
schen Kirche Deutschlands. 

Vom 1. November 1978. 

Aufgrund des Artikels IV des Kirchengesetzes zur 
Änderung der Verfassung der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands vom 26. Oktober 
1978 ~ABI. Bd. V Stück 6 S. 121 ff.) wird nachstehend 
der Wortlaut der Verfassung der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen K,irche Deutschlands unter Berück
sichtigung der filrchengesetze zur Änderung der Ver
fassung .der Vereinigten Evangelisch-Luthenschen Kir
che Deutschlands vom 8. Oktober 1975 (ABI. Bd. N 
Stück 12 S. 511) und vom 26. Oktober 1978 (ABI. Bd. V 
Stück 6 S. 121 ff.) in der ab 1. April 1979 geltenden 
Fassung in neuer Zählung bekannt ,gemacht. 

H anno v e r , den 1. November 1978 

Das Lutherische Kirchenamt 

In Vertretung 
Lindow 

Verfassung der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands 

in der Fassung vom 1. November 1978 

Geeint in dem gleichen Bekienntnis ,urnd gerufen zum 
gemeinsamen Bekennen und einheit1ichen Handeln 
schließen sich di..e unterzeichneten evangelisch-lutheri
schen Kirchen zur Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands rusammen. Sie hoffen, da
mit allen lutherischen Kirchen und Gemeinden in 
Deutschland den Weg zum Zusammenschluß zu öffnen. 
Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch
lands gibt sich die folgende Ver:fiassung. 

Abschnitt I 

Griundbestimmungen der V,ereinigten KirclJ.e 

Artikel 1 

(1) Die Grundlage der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche ist das Evangelium von Jesus 
Christus, wie es in der Heilig,en Schrift Alten und 
Neuen Testaments gegeben und in den Bekenntnis
schriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche, vor
nehmlich in der ungeänderten Aug,sburg,ischen Konfes
sion von 1530 -und im Kleinen Katechismus Martin 
Luthers bezeugt ist. 

(2) Die Vereinigte Kirche ist ein Zusammenschluß 
von evangelisch-lutherischen Kirchen (Gliedkirchen), 
diie sich in ,ihrer Verkündigung und Sakramentsverwal
tung wie auch in ihrer Ordnung, Leitung und Verwal
tung sowie im gesamten Handeln der Kirche an das 
Bekenntrnis gebunden wissen. 

(3) Deutsche ev,angelisch-luther.ische Kirchen, die bei 
.Inkrafttreten dieser Verfassung der Vereinigten Kirche 
noch nicht beigetreten sind, können au:ögenommen wer
den, wenn sie die Bestimmungen der Verfassung, ins
besondere die Absätze 1 und 2 dieses Artikels als für 
sich bindend anerkennen. 

(4) Unter den gleichen Voraussetzungen können 
evangelisch-lutherische Kirchen, einzelne evangelisch
lutherische Gemeinden und Auslandsgemeinden luthe
rischen Bekenntnisses in die Vereinigte Kirche aufge
nommen werden, falls sie nicht einem anderen Kir
chenregiment unterstehen. Sie werden entweder einer 
Gliedkiirche angeschlossen oder der Leitung der Ver
einigten Kirche unmittelbar unterstellt oder ordnen 
sich selbst ein evangelisch-lutherisches Kirchenregi
ment. 

(5) Innerhalb der Vereiilligten Kirche besteht volle 
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft. 

Artikel 2 

Die Vereinigte Kirche, in ihren Üliedkirchen mit 
den anderen evangelischen Kirchen in Deutschland in 
einem Bund bekenntnisbestimmter Kirchen zusammen
geschlossen, wahrt und fördert die ·im Kampf um das 
Bekenntµis geschenkte, auf der Bekenntnissynode von 
Barmen 1934 bezeugte Gemeinschaft. Die dort ausge
sprochenen Verwerfungen. bleiben in der A:m1legung 
durch das luthernsche Bekenntnis für ihr kirchliches 
Handeln maßgebend. 

Artikiel 3 

(1) Die Vereinigte Kirche weiß sich in der die Länder
und Völkergrenzen überschreitenden Einheit des Be
kenntnisses mit allen evangelisch-lutherischen Kiirchen 
der Welt verbunden. 

(2) Sie ist bereit, sich an der ökumenischen Arbeit 
der gesamten Christenheit zu ·beteiligen. 
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Abschnitt II 

Von den G1iedkirchen 

Artikel 4 

(1) Soweit .in idiieser Verfassung nichts anderes be
stimmt wind, behalten die Gliedkirchen ihre Selbstän
digkeit in Kultus und Verfassung, Gesetzgebung und 
Verwaltung. 

(2) Durch den Zusammenschluß belmnden sie den 
, Willen, zu einer größe:rien Einheitlichkeit ihrer Ord
nung zu kommen. 

(3) Es bleibt jeder G1ied~rche unbenommen, be
stimmte kirchliche Überlieferungen zu pflegen, die ihr 
im Laufe ihrer Geschichte ein besonderes Gepräge ge
geben haben, sofern sie vor Schrift und Bekenntnis 
bestehen. 

(4) Vor der Bestellung eines Bischofs und seines 
Stellvertreters sowie des leitenden juristischen Be
amten der kirchlichen Verwaltung hat eine Fühlung
nahme mit der Vereinigten Kirche stattzufinden. 

Artikel 5 

(1) Die Vereinigte Kirche gibt sich Ordnungen für 
den Gottesdienst, insbesondere Agende und Gesang
buch, die die Gemeinsamkeit in der Vereinigten Kirche 
fördern sollen. Die Gliedkirchen sollen diese Ordnun
gen für ihren Bereich einführen. 

(2) Die Vereinigte Kirche beschließt 'eine Ordnung 
für das kirchliche Leben. In Gl,iedkirchen, die diese , 
Ordnung nicht einführen, gilt sie als Richtlinie nach 
Artikel 6 Absatz 2. 

(3) Beabsichtigt eine Gliedkirche, eine der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Ordnungen zu ändern, so 
zeigt sie dies der Vereinigten Kirche an. Änderungen 
sollen im Einvernehmen mit der Vereinigten Kirche 
vorgenommen werden. 

Artikel 6 

(1) Das Recht der Vereinigten Kirche, das diese mit 
Wirklung für ihre Gliedkirchen setzt, geht dem Recht 
der Gliedkirchen vor. 

(2) Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit 
der Bischofskonferenz Grundsätze aufstellen, die von 
den Gliedk.irchen in Gesetzgebung und Verwaltung be
achtet werden sollen (Richtlinien). 

(3) Beabsichtigt eine Gliedkirche eine kirchengesetz
liche Regelung für ein Sachgebtet, so teilt sie dies der 
Vereinigten Kirche mit. Entwürfe zu Kirchengesetzen 
und Verordnungen mit Gesetzeskraft legen die Glied
kirchen der Vereinigten Kirche spätestens mit der Vor
lage ,des Entwurfs an ihre rechtsetzende Körperschaft 
vor. Die Vereinigte Kiirche kann sich zu den Entwürfen 
äußern. Ihre Stellungnahme ist nach Möglichkeit zum 
Gegenstand der Beratung der rechtsetzenden Körper
schaften zu machen. 

(4) Die Vereinigte Kirche kann den Gliedkirchen An
regiungen für den Alusbau ihrer Verfassung, Gesetzge
bung und Verwaltung geben mit dem Ziel einer allmäh
lich zu erreich,enden Rechtsgleichheit und einer Ge
samtvertretung innerhalb der EvangeUschen Kirche in 
Deutschland. 

Abschnitt III 
Von der Vereinigten Kirche 

Artikel 7 

Die Vereinigte Kirche hat fo1gende Aufgaben: 

1. Sie hat die Einheit der Vereinigten Kirche zu för
dern. 

2. Sie hat für die Erhaltung und Vertiefung der luthe
rischen Lehre und Sakramentsverwaltung durch 
Pflege lutherischer Theologie und durch Beratung 
der Gliedkirchen in Fragen der lutherischen Lehre, 
des Gottesdienstes und des Gemeindelebens Sorge 
zu tragen und die Heranbildung eines bekenntnis-; 
gebundenen Pfarrerstandes zu föroern. 
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3. Sie hat sich darum zu bemühen, daß die lutherische 
Kirche zu den Fragen und Aufgaben der Zeit in 
Wort und Tat die 'rechte,,von Schrift und Bekennt
nis ,geforderte Stellung nimmt. 

4. Sie hat die evangelisch-lutherischen Gemeinden, die 
sich ihr unmitte1bar angeschlossen haben, nach den 
Grundsätzen des luthemschen Bekenntnisses zu lei
ten, ebenso die angeschlossenen Auslandsgemeinden. 

5. Ihr obliegt die Fürsorge für die deutsche lutherische 
Diaspora innerhalb ,und außerhalb Deutschlands. 

6. ,Sie 1mterstiitzt die Arbeit aller lutherischen kirch
lichen Werke, insbesondere der Diakonie und der 
Mission. 

7. Sie vert:riitt in allen gemeinsamen Angelegenheiten, 
die in ihr zusammengeschlossenen Gliedkirchen 
nach außen, insbesondere auch gegenüber der Öku
mene. Sie kann theologische und rechtliche Erklä
rungen abgeben. 

Artikel 8 

Die Organe der Vereinigten Kirche sind: 

1. die Bischofskonferenz und der Leitende Bischof, 

2. die Generalsynode, 

3. die Kirchenleitung. 

Artikel 9 

(1) Die Bischofskonferenz wirkt nach Maßgabe der 
Artikel 18, 24 ,und 25 bei der Beschlußfassung über Kir
chengesetze, über Ordnungen gemäß Artikel 5, über 
Verordnungen mit Gesetzeskraft und über Richtlinien 
gemäß Artikel 6 Absatz 2 mit. Beschlüsse der Kirchen
leitung über die Aufnahme von bisher nicht ange
schlossenen Kirchen (Art. 1 Abs. 3), Kirch,engebieten, 
ein2ielnen Gemeinden und Auslandsgemeinden (Art. 1 
Ahs. 4) bedürfen der Zustimmung der Bischofskonfe
renz. 

(2) Die Bischofskonferenz kann für sich oder im Zu
sammenwirken mit der Generalsynode Kundgebungen 
erlassen. Sie lmnn ,innerhalb des geltenden Rechts den 
Glied~rchen Empfehlungen erteilen, die das gottes
dienstliche Leben und die Tätigkeit des geistlichen 
Amtes betreffen. 

Artikel 10 

(1) Die Bischofskonferenz besteht aus den Bischöfen 
aller Gliedkirchen ,sowie vier weiteren ordinierten In
habern ,eines kirchenleitenden Amtes, von denen die 
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers und 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern je zwei 
auf die Da'ller von jeweils'sechs Jahren entsenden. Die 
unmittelbar angeschlossenen Kirchengebiete und Ge
meinden werden von dem Leitenden Bischof vertreten. 

Die Gliedkfrchen bestellen für jedes Mitglied der 
Bischofskonferenz, das ihrer Gliedkirche angehört, für 
die Amtsdauer der Generalsynode einen Stellvertreter; 
dieser muß ordinierter Inhaber eines kirchenleitenden 
Amtes sein. 

(2) Gehört das nach Absatz 1 zu entsendende Mit
glied der Generalsynode an, so scheidet es mit der Ent
sendung in die Bischofskonferenz aus der Generalsyn
ode aus. Die Mitgliedschaft in der Bischofskonferenz 

• 
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endet, wenn das Mitglied aus dem Amt ausscheidet, 
aus dem es in die Bischofskonferenz entsandt worden 
dst. Satz 2 gilt entsprechend für den Stellvertreter. 

Artikel 11 

(1) Alle Mitglieder der Bischofskonferenz haben je 
eine Stimme. 

(2) Die Bischofskonferenz ist beschlußfähig, wenn die 
Hälfte der gesetzlichen Zlahl ihrer Mitglieder anwe
send ist. Die Bischofskonferenz gibt sich eine Geschäfts
ordnung. In ihr kann besHmmt werden, daß der Lei
tende Bischof, sein Stellvertreter und ein weiteres von 
der Bischofskonferenz zu bestimmendes Mitglied unter 
Vorsitz des Leitenden Bischofs die Geschäfte der Bi
schofskonferenz führen, wenn diese nicht versammelt 
ist. 

(3) Die Bischofskonferenz k!ann Bischöfe lutherischer 
Kirchen, die der Vereinigten Kirche nicht angehören, 
zu ihren Sitzungen einladen. 

Artikel 12 

(1) Der Leitende Bischof ist der erste Geistliche der 
Vereinigten Kirche. Er hat das Recht, auf allen Kan
zeln der Vereinigten Kirche zu predigen. Er kann Hir
tenbriefe erlassen. 

(2) Der Leitende Bischof führt den Vorsitz in der 
Kirchenleitung und in der Bischofskonferenz. Er ver
tritt die Vereinigte Kirche. Er hat die von den verfas
sungsmäß,igen 011ganen der Vereinigten Kirche be
schlossenen Kirchengesetze zu verkünden. 

Artikel 13 

(1) Die Generalsynode wählt aus der Mitte der Bi
schofskonferenz einen Bischof zum Leitenden Bischof. 
Seine Amtsdauer beträgt 3 Jahre. 

(2) Zur Vorbereitung der Wahl des Leitenden Bi
schofs wird ein Bischofswahlausschuß gebildet. Er be
steht aus zwei Mitgliedern der Bischofskonferenz und 
fünf Mitgliedern der Genepalsynode, unter ihnen ein 
geistliches Mitglied. Die Bischofskonferenz und die 
Generalsynode wählen die von ihnen 2JU entsendenden 
Mitglieder des Ausschusses. Der Ausschuß ist jeweils 
nach der Wahl eines Leitenden Bischofs neu zu bilden. 
Er wählt seinen Vorsitzenden und bestimmt seine Ge
schäftsordnung. 

(3) Vor der Tagung, auf der -die Wahl des Leitenden 
Bischofs ansteht, leitet der Bischofswahlausschuß der 
Bischofskonferenz einen Nomin1erungsvorschlag zu, 
der zwei Namen von Mitgliedern der Bischofskonferenz 
enthalten soll. Die Bischofskonferenz teilt ddesen Vor
schlag der Generalsynode mit; sie kann dabei den 
Namen eines weiteren Mitglieds der Bischofskonferenz 
hinzufügen. 

(4) Bei der Wahl müssen zwei Drittel der gesetz
lichen Zahl der Mitglieder der Generalsynode anwe
send sein. Die Wahl wird mit Stimmzetteln vorgenom
men. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder auf sich vereinigt. 
Kommt die Wahl weder im ersten noch in einem zwei
ten Wahlgang zustande, so treten Bischofskonferenz 
und Generalsynode zu einer Aussprache in gemeinsa
mer, nichtöffentlicher SitZJUng zusammen. Aufgrund 
der Aussprache legt der Bischofswahlausschuß nach 
gemeinsamer Erörte:mng mit der Bischofskonferenz der 
Generalsynode erneut einen Wahlvorschlag vor. 

(5) Die Wiederwahl des Leitenden Bischofs ist zu
lässig. 

Artikel 14 

(1) Mit ,der Annahme der Wahl übernimmt der Lei
tende Bischof den Vorsitz in der Kirchenleitung und in 
der Bischofskonferenz. Er soll mögliichst noch während 
der Dauer der Tagung der Generalsynode in sein Amt 
eingeführt werden. 

(2) Der Leitende Bischof wird von dem dienstältesten 
Bischof dn sein Amt eingeführt. 

(3) Die Amtsdauer des Leitenden Bischofs beginnt mit 
dem Tage, an dem der Gewählte die Wahl durch die 
Generalsynode annimmt. Nach Ablauf seiner Amts
dauer führt der Leitende Bischof die Amtsgeschäfte bds 
zum Amtsantritt seines Nachfolgers weiter. Ti;itt der 
Leitende Bischof zurück, so wird sein Amt bis zu einer 
Neuwahl durch den Stellvertreter wahrgenommen. Das 
gleiche gilt für den Todesfall. 

(4) Nach jeder Wahl des Leitenden Bischofs wählt die 
Bischofskonferenz aus ihrer Mitte einen Bischof als 
Stellvertreter des Leitenden Bischofs. Wiederwahl des 
bisherigen Stellvertreters .ist zulässig. Tritt der Stell
vertreter des Leitenden Bischofs rurück, so wählt die 
Bischofskonferenz bei ihrer nächsten Sitzung einen 
neuen Stellvertreter. Das gleiche gilt für den Todesfall. 

(5) TPitt außer dem Leitenden Biischof auch sein 
Stellvertreter 2JUrück, so vertritt bis zur Neuwahl der 
dienstälteste Bischof. 

Artikel 15 

(1) Die Generalsynode ist das ,gesetzgebende Organ 
der V:ereinigten Kirche. Sie hat die Gesetzgebung nach 
Maßgabe des Artikels 24. Kundgebungen erläßt sie im 
Benehmen mit der Bischofskonferenz. 

(2) Die Generalsynode wird alle 6 Jahre neu gebildet. 
S:ie tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer ordent
lichen Tagung zusammen. Außerordentliche Tagungen 
müssen stattfinden auf Verlangen ,der Kirchenleitung, 
der Bischofskonferenz oder eines Drittels der gesetz
lichen Zahl der Mitglieder der Generalsynode. Zu ihrer 
ersten Tagung wird dde Generalsynode durch die K,ir
chenleitung einberufen, sonst durch den Präsidenten. 
Die Amtsdauer der Generalsynode begiinnt jeweils am 
1. April und endet nach 6 Jahren am 31. März. 

(3) Zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben kann die 
Generalsynode ständdge und nichtständige .Ausschüsse 
einsetzen. Ständige AUJSschüsse führen ihre Arbeit 
auch außerhalb der Tagungen und auch nach Ablauf 
der Wahlp:eriiode bis zum zusammentreten der neuen 
Generalsynode fort. 

Artikel 16 

(1) Die Generalsynode besteht aus 60 Mitgliedern, 
von denen 50 Mitglieder, davon 16 geistliche, von den 
synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt werden. 

Es wählen die 
Ev.-luth. Landeskdrche Hannover 17 Mitglieder 
Nordelbdsche Ev.-Luth. Kirche 15 Mitglieder 
-Evang.-I.Juth. Kirche in Bay,ern 12 Mitgl!i.eder 
Ev.-luth. Kirche in Braunschweig 4 Mitglieder 
Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe 2 Mitglieder 

Di.e Kirchenleitung bestimmt im Benehmen mit der 
Bischofskonferenz, wde dde 2JU wählenden 16 geistlichen 
MitgLieder auf die einzelnen Gliedkirchen zu verteilen 
sind. Die geistlichen Mitglieder müssen das Recht zur 
öf:!ientlichen Wortverkündigung und rur Sakraments
verwaltung haben und ordiniert sein. 

(2) 10 Mitglieder werden vom Leiten.den Bischof auf 
gemeinsamen Vorschlag von Bischofskonferenz und 
Kirchenleitung berufen. 
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(3) Evangelisch-lutherische Kirchen, die nach Artikel 
1 Absatz 3 und 4 der Verfassung in die Vereinigte Kirche 
aufgenommen werden, wählen bis ru einer Neubildung 
der Generalsynode zusätzlich so vi,ele Synodale, wie 
ihrer Seelenzahl anteilmäßig zukommen. Das Nähere 
bestimmt die Kirchenleitung im Benehmen mit der 
Bischofskonferenz. In diesem Falle muß mit Wirkung 
von der nä,chsten Amtsdauer an eine neue Verteilung 
der Mitglieder auf die einzelnen Gliedkirchen durch 
Kirchengesetz festgesetzt werden. 

(4) Die Mitglieder gehören der Generalsynode für 
deren Amtsdauer an, Für die gewählten Mitglieder der 
Generalsynode wählen die synodalen Organe der 
Gliedkirchen für die Amtsdauer der Generalsynode je
weils die gleiche Anzahl von Stellvertretern, getrennt 
für die nach Absatz 1 zu wählenden Gruppen; die Stell
v,ertreter treten bei vorübergehender Behinderung 
eines gewählten Synodalen oder bei Ausscheiden bis 
zur Nachwahl in der Reihenfolge der bei ihrer Wahl 
erhaltenen Stimmenzahl, bei glP.irhPr 8timmenzahl 
nach dem Alphabet ein, Für jedes berufene Mitglied 
bestimmt der Leitende Bischof auf gemeinsamen Vor
schlag von Bischofskonferenz und Kirchenleitung einen 
ersten und einen zweiten Stellvertreter. Die berufe
nen Stellvertreter treten <bei vorübergehender Behin
derung des Synodalen, dem sie zugeordnet sind, oder 
bei dessen Ausscheiden bis zu der erfolgten Bestellung 
des neuen Mitglieds in die Generalsynode ein. 

(5) Scheidet ein von ,einer G1iedkirche gewähltes Mit
glied der Generalsynode während der Amtsdauer durch 
Tod, Amtsniederlegung, Fortzug aus der Gliedkirche, 
wegen des Verlustes der Wählbarkeit für ein kirch
liches Amt oder aus anderen Gründen arus der General
synode aus, so wählt das zuständi,ge synodale Organ 
seiner Gliedkirche bis zum Ablauf der Amtsdauer ein 
neues Mitglied der Generalsynode. Beim Ausscheiden 
eines berufenen Mitgliedes beruft der Leitende Bischof 
auf gemeinsamen Vorschlag von Bischofskonferenz und 
Kirchenleitung ein neues Mitglied. Im Falle des Aus
scheidens eines Stellvertreters ist entsprechend zu ver
fahren. 

(6) Spätestens drei Monate vor dem Beginn der 
Amtsdauer der neuen Generalsynode sollen die Glied
kirchen die von ihren synodalen _Organen zu wählen
den Mitglieder für die neue Generalsynode benennen; 
sodann sind die weiteren 10 Mitglieder zu berufen. 
Innerhalb von drei Monaten nach dem Beginn der 
Amtsdauer soll die neue Generalsynode durch die Kir
chenleitung zu ihrer ersten Tagung einberufen werden, 
Sie wird von dem Vorsitzenden der Kirchenleitung er
öffnet, Unter seiner Leitung wählt sie den Präsidenten_ 
Die weiteren ordentlichen oder außerordentlichen Ta
gungen werden vom Präsidenten der Generalsynode 
nach Fühlungnahme mit der Kirchenleitung einberu
fen. Am Sonntag vor Beginn einer Tagung der Gene
ralsynode soll im Gottesdienst der Kirchengemeinden 
aller Gl,iedkirchen eine Fürbitte in das Kirchengebet 
aufgenommen werden. 

(7) Mitglieder, die zum ersten Mal in die General
synode eintreten, werden nach der Ordnung der Agen
de verpflichtet. , 

Artikel 17 

(1) Die Generalsynode wählt ein Präsidium, beste
hend aus dem Präsidenten, der nicht aus der Gruppe 
der geistlichen Mitglieder gewählt werden soll, einem 
ersten und einem zweiten Vizepräsidenten und zwei 
Beisitzern. 

4 
(2) Die Generalsynode ist beschlußfähig, wenn mehr 

als die Hälfte der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder 
anwesend ist. Die Generalsynode gibt sich eine Ge
schäftsordnung, 

(3) Die Generalsynode kann beschließen, daß Mit
glieder von Synoden luthe:11ischer Kirchen, die der Ver
einigten Kirche nicht angehören, an den Sitzungen der 
Generalsynode als Gäste mit beratender Stimme teil
nehmen können. 

(4) Die Mitglieder der Bischofskonferenz nehmen an 
den Tagungen der Generalsynode teil und haben das 
Recht, nach jedem Redner das Wort zu ergreifen. 

(5) Mitglieder der Kirchenleitung, die stellvertreten
de Mitglieder der Generalsynode sind, nehmen an den 
Tagungen der Generalsynode mit beratender Stimme 
teil, 

Artikel 18 

(1) Die Kirchenleitung leitet die Vereinigte Kirche, 
Sie ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht anderen 
Organen bei.gelegt sind, Sie erstattet der Generalsyn
ode bei jeder Tagung einen Tätigkeitsbericht, der zu 
besprechen ist. 

(2) Die Kirchenleitung kann Verordnungen mit Ge
setzeskraft erlassen, die der nächsten Generalsynode 
vorzulegen sind. Diese kann sie abändern oder auf
heben, Eine verfassungsändernde Verordnung mit Ge
setzeskraft darf nur zur Sicherung der -Erfüllung der 
Aufgaben der Kirche nach dieser Verfassung und bei 
zwdngender Notwendigkeit erlassen werden. Artikel 24 
Absätze 4, 5 und 8 finden insoweit keine Anwendung. 
Eine solche Verordnung bedarf der Zustimmung der 
Bischofskonferenz, Ihre Geltung kann auf den Bereich 
mehrerer Gliedkirchen begrenzt werden, Artikel 24 
Absatz 7 findet entsprechende Anwendung, 

Artikel 19 

(1) Die Kirchenleitung besteht aus dem Leitenden 
Bischof als Vorsitzendem, seinem Stellvertreter, einem 
weiteren Mitg1ied der Bischofskonferenz, dem Präsi
denten der Generalsynode und sieben von der General
synode aus dem Kreise ihrer Mitglieder und deren 
Stellvertreter zu wählenden Mitgliedern, von denen 
nicht mehr als zwei geistliche Mitglieder oder Stellver
treter für ,geist1iche Mitglieder sein dürfen. 

(2) Für das weitere Mitglied der Bischofskonferenz 
wählt diese einen ersten und einen zweiten Stellver
treter. Der Präsident der Generalsynode wird durch 
den ersten oder den zweiten Vizepräsidenten vertreten. 
Für die Mitglieder der Generalsynode wählt diese fünf 
Stellvertreter, von denen nicht mehr als zwei geistliche 
Mitglieder sein dürfen; sie treten ,in der Reihenfolge 
der bei ihrer Wahl erhaltenen Stimmenzahl, bei glei
cher Stimmenzahl nach dem Alphabet ein, und zwar 
getrennt nach der Gruppe, für die sie g,ewählt sind, 

(3) Die Stellvertreter treten zu den Sitz;ungen der 
Kirchenleitung nur hirnru, wenn ein Vertretungsfall 
vorliegt. Sie erhalten jedoch die Sitzungsunterlagen 
und -niederschriften, 

(4) Bei der Zusammensetzung der Kirchenleitung 
soll darauf Bedacht genommen werden, daß ihr aus 
jeder Gliedkirche ein Mitglied oder ein Stellvertreter 
angehört, 

(5) Die Amtsdauer der gewählten Mitglieder und des 
Präsidenten der Generalsynode beträgt 6 Jahre. Sie 
bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger ·im Amte. Schei
det ein gewähltes Mitglied während der Amtsdauer 
aus, so tritt der an nächster Stelle stehende Stellver
treter an seine Stelle, 

Artikel 20 

(1) Die Kirchenleitung tritt nach Bedarf, mindestens 
aber vierteljährlich auf Einladung des Leitenden Bi-

lil 
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schofs zu Sitzungen zusammen. Sie ,muß einberufen 
werden, wenn drei Mitglieder es beantragen. Die Kir
chenleitung ist beschlußfähig, wenn die Hälfte der ge
setzli~en Zahl der Mitg1ieder anwesend ist. Die Kir
chenleitung gibt sich eine · Geschäftsordnung. In ihr 
kann bestimmt werden, daß der Leitende Bischof und 
zwei weitere von der Kirchenleitung zu bestimmende 
Mitglieder unter Vorsitz des Leitenden Bischofs die 
Geschäfte der Kiirchenleitung führen, wenn diese nicht 
versammelt ist. 

(2) Die Kirchenleitung kann bestimmte Aufgaben 
und Verwaltungsangelegenheiten allgemein oder im 
einzelnen Falle dem Lutherischen Kirchenamt übertra
gen, wobei ihr das Recht vorbehalten bleibt, jeden Ein
zelfall wieder an sich zu ziehen. 

(3) Beschlüsse werden, soweit kirchengesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der 
Stimmen der bei der Abstimmung anwesenden Mitglie
der gefaßt. Wahlen werden, soweit kirchengesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, durch Stimmzettel oder 
Handzeichen vorgenommen; gewählt <ist, wer die mei
sten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ist die 
Wahl zu wiederholen; bei wiederholter Stimmengleich
heit ,entscheidet das Los. 

(4) In eiligen Fällen kann der Vorsitzende Entschei
dungen treffen, die jedoch der Best:ätigung der Kir
chenleitung bedürfen. 

(5) Der Leiter des Lutherischen Kirchenamtes, des
sen Ständiger Vertreter und, sofern nicht einer der 
beiden rechtskundig ist, ein juristischer Referent des 
Luther,ischen Kirchenamtes nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. 

Artikel 21 

(1) Das Lutherische Kirchenamt übt die allgemeine 
kirchliche Verwaltung einschließlich der Finanzverwal
tung im Rahmen der Verfassung, der Kirch,engesetze 
und Verordnungen sowie der Beschlüsse der Kirchen
leitung aus. 

(2) Das Lutherische Kirchenamt besteht aus einem 
Leiter und der erforderlichen Zahl von Referenten. Der 
Leiter und die Referenten werden von der Kirchenlei
tung berufen, der Leiter im Benehmen mit der Bi
schofskonferenz. Die übrigen Beamten, die Angestell
ten und die Hilfskräfte werden vom Leiter des Lutheri
schen Kirchenamtes berufen, die Beamten im Einver
nehmen mit ,dem Leitenden Bischof. Die Berufungen 
dürfen nur im Rahmen des von der Generalsynode zu 
beschließenden Stellenplanes erfolgen. 

(3) Die Kirchenleitung stellt im Benehmen mit der 
Bischofskonferenz eine Geschäftsordnung für das 
Lutherische Kirchenamt auf. 

Artikel 22 

Ein kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsgevicht 
entscheidet über alle Rechtsfragen, die sich aus der 
Verfassung der Vereinigten Kirche ergeben. Die Zu
sammensetzung und das Verfahren regelt ein Kirchen
gesetz. 

Artikel 23 

Für Angelegenheiten der Lehre wird ein Spruch
kollegium gebildet, das auch von Gliedkirchen in An
spruch genommen werden kann. Die Zusammensetzung 
und das Verfahren regelt ein Kirchengesetz. 

Artikel 24 

(1) Kirchengesetze kommen durch übereinstimmende 
Beschlüsse der Generalsynode und der Bischofskonfe
renz zustande. 

(2) Entwürfe zu Kirchengesetzen können von der 
Kirchenleitung, aus der Mitte der Bischofskonferenz 
oder aus der Mitte der Generalsynode vorgelegt wer
den. Sie müssen den vollständigen Text des Gesetzes 
mit Begründung enthalten und in den beiden letzten 
Fällen jeweils von mindestens zwölf Mitgliedern der 
Generalsynode oder von mindestens drei Mitgliedern 
der Bischofskonferenz unterschrieben sein. Die .Gesetz
entwürfe gehen mit einer Stellungnahme der Kirchen
leitung zunächst an die Bischofskonferenz und dann 
mit den etwa beschlossenen Änderungen an die Gene
ralsynode. Beschlußfassungen über Gesetzesvorlagen 
bedürfen einer zweimaligen Beratung. Die zweite Be
ratung kann frühestens am Tage nach Abschluß der 
ersten Beratung stattfinden. 

(3) Zu Entwürfen von Kirchengesetzen mit Wirkung 
für die Gliedkirchen ist vor Zuleitung an die General
synode den Gliedkirchen Gelegenheit 2Jur Stellung
nahme zu geben. 

(4) Kommen übereinstimmende Beschlüsse von Bi
schofskonferenz und Generalsynode nicht zustande, so 
erlangt der Entwurf auch ohne Zustimmung der Bi
schofskonferenz Gesetzeskraft, wenn die Generalsyn
ode in einer mindestens sechs Monate später stattfin
denden Sitzung ihren Beschluß mit verfassungsändern
der Mehrheit aufrechterhält. 

(5) Ände1:iungen ,der Verfassung bedürfen außer dem 
zustimmenden Beschluß der Bischofskonferenz in der 
Schlußabstimmung der zweiten Lesung der Zustim
mung von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mit
glieder der Generalsynode. Zwischen bei,den Beschlüs
sen muß eine Frist von mindestens 24 Stunden liegen. 

(6) Das Bekenntnis ,ist nicht Gegenstand der Gesetz
gebung. 

(7) Verordnungen der Kirchenleitung mit Gesetzes
kraft können durch einfachen Mehrheitsbeschluß der 
Generalsynode außer Kraft gesetzt werden. 

(8) Eines Kirchengesetzes bedarf es 
a) zur Änderung oder A!ußhebung eines Kiirchenge

setzes der Vereinigten Kirche, 
b) zur Regelung aller Angelegenheiten, die bisher in 

einer Gliedkirche durch Gesetze geregelt waren, 
c) zur Einführung oder Abschaffung regelmäßig wie

derkehrender Feiertage. 

(9) Die von der Bischofskonferenz und der General
synode beschlossenen und vom Leitenden Bischof voll
zogenen K,irchengesetze werden von >ih1Il im Amtsblatt 
veröffentlicht. S'ie · treten, wenn nichts anderes be
stimmt ist, am 14. Tage nach dem Tage der Veröffent
Uchung in Kraft. 

Artikel 25 

(1) Ordnungen gemäß Artikel 5 kommen nach Bera
tung in den Gliedkirchen durch übereinstimmende Be
schlüsse der Generalsynode und der Bischofskonferenz 
zustande. 

(2) Im übrigen gelten die Vorschriften des Artikels 24 
Absatz 2 bis 4, 6 und 9 entsprechend. 

Artikel 26 

(1) Der Haushaltsplan wird von der Generalsynode 
für jedes Rechnrungsjahr beschlossen. Er gilt jedoch 
darüber hinaus bis zur Festsetzung eines neuen Haus
haltsplanes. 

(2) Den Umlageschlüssel setzt die Generalsynode 
durch Beschlußfassung fest, aushilfsweise beim Eintritt 
erheblicher Änderungen bis zum nächsten Zusammen
treten der. Generalsynode die Kirchenleitung. 
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(3) Die Ablegung der Rechnungen liegt dem Luthe
riischen Kirchenamt ob. Die Prüfung der Rechnungen 
erfolgt diurch den Finanzausschuß der· Generalsynode. 
Die Entlastung wird durch die Generalsynode erteilt. 
Für den Fall, daß die Generalsynode n'icht jährlich zu
sammentreten kann, erfolgt die Entlastung durch den 
Finanzausschuß. · 

Abschnitt IV 

Inkrafttreten und Übevgangsbestimmungen 

Artikel 27 *) 

Diese Verfassung tritt am 31. Dezember 1948 in Kraft, 
sofern mindestens drei Gliedkirchen die Ratifikations
urkunden bei dem Vorsitzenden des Rates der Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hinterlegt 
haben. 

Nr. 65 Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenbe
amtengesetzes und des Pfarrergesetzes. 

Vom 25. Oktober 1978. 

Generalsynode und Bischofskonferenz haben das fol
gende Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkün
det wird: 

Artikel I 

Das Kirchenbeamtengesetz der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 12. De
zember 1968 (ABI. Bd. III S. 86), zuletzt geändert durch 
das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenbeamten
gesetres und des Pfarrergesetzes vom 24. Oktober 1973 
(ABI. Bd. IV S. 263), wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 45 wird folgender § 45 a eingefügt: 

,,§ 45 a 

Ausnahmen von dem Eintritt oder .der Versetzrung 
in den Ruhestand 

Die Vorschriften der §§ 44 und 45 sind nicht an
zuwenden, wenn der Kirchenbeamte zu dem für den 
Eintritt oder die Versetzung in den Ruhestand maß
gebenden Zeitpunkt eine Dienstzeit von mindestens 
fünf Jahren (Wartezeit) nicht abgeleistet hat. Satz 1 
gilt nicht, wenn der Kirchenbeamte infolge eines 
körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche sei
ner körperlichen oder geistigen Kräfte, die er sich 
ohne grobes Verschulden in Ausübung oder aus Ver
anlassung des Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig 
geworden ist." 

2. In § 47 Absatz 3 wird das Wort „und" durch das 
Wort „bis" ersetzt. 

3. § 51 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Buchstabe c wird der Punkt gestrichen und 

das Wort „oder" angefügt. 
b) Es wird folgender Buchstabe d angefügt: 

' ,,d) wenn nach § 45 a ein Eintritt oder eine 
Versetzung in den Ruhestand nicht in Be
tracht kommt." 

*) Die Vorschrift betrif:f\t das Inkrafttreten des Ge
setzes in der ursprünglichen Fassung vom 8. Juli 1948. 

D,er Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Än
derungen ergibt sich aus den in der vorangestellten Be
kanntmachung näher bezeichneten GesetZJen. 

(Die gesamte Neubeklanntmachung gilt ab 1. April 
1979.) 

4. § 56 wird wie folgt geändert: 
a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„Im Fall des § 51 Absatz 2 Buchstabe d kann 
ein widerruflicher Unterhaltsbeitrag bis zur 
Höhe des Ruhegehaltes bewilligt werden." 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und lautet 
dann wie folgt: 

,,Der frühere Kirchenbeamte darf die Amts
oder Dienstbezeichnung und die im Zusammen
hang mit dem Dienst verliehenen Titel nur füh
ren, wenn ihm die Erlaubnis erteilt worden ist 
(§ 27 Abs. 3)." 

Artikel II 

Das Pfarrergesetz der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands in der Fassung der Neu
bekanntmachung vom 10. November 1972 (ABI. Bd. IV 
S. 101), zuletzt geiindert durch das KirehPngesc;>tz zur 
Änderung des Pfarrergesetzes vom 29. Oktober 1976 
(ABI. Bd. V S. 3) wird wie folgt geändert: 

1. § 47 wird wie folgt geändert: 
· a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Erhebung 

einer Ehescheidungsklage" durch die Worte 
,,Einreichung eines Scheidungsantrags" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden hinter dem Wort „dieser" 
folgende Worte eingefügt: ,,oder ein von ihm Be
auftragter". 

c) In Absatz 2 Satz 1' werden die Worte „eine 
Klage auf Ehescheidung erhoben" durch die 
Worte „ein Antrag auf Ehescheidung gestellt" 
ersetzt. 

2. Nach § 87 wird folgender § 87 a eingefügt: 

„87 a 

Die Vorschriften der §§ 86 und 87 sind nicht anzu
wenden, wenn der Pfarrer zu dem für den Eintritt 
oder die Versetzung in den Ruhestand maßgebenden 
Zeitpunkt eine Dienstzeit von mindestens fünf Jah
ren (Wartezeit) nicht abgeleistet hat. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Pfarrer infolge körperlicher Ge
brechen oder wegen Schwäche seiner körperlichen 
oder geistigen Kräfte, die er sich ohne grobes Ver
schulden in Ausübung oder aus Veranlassung des _ 
Dienstes :z;ugezogen hat, dienstunfähig geworden 
ist." 

3. Nach § 96 wird folgender § 96 a eingefügt: 

,,§ 96a 

Der Pfarrer ist zu entlassen, wenn nach § 87 .a ein 
Eintritt oder eine V,ersetzung in den Ruhestand 
nicht in Betracht kommt. Die Vorschriften der §§ 94 
und 96 Absatz 2 gelten entsprechend." 

4_ § 72 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

,,(1) Eine Versetzung nach § 71 soll nur durchge
führt werden, wenn dem Pfarrer Gelegenheit gege
ben wonden war, sich innerhab einer an,geimessenen 
Frist um eine andere P:fiarrstelle zu bewerben." 

Artikel III 

1. Die durch dieses Kirchengesetz geänderten Vor
schriften über die Ausnahmen von dem Eintritt oder 
der Versetzung in den Ruhestand (§ 45 a Kirchenbe
amtengesetz und § 87 a Pfarrergesetz) sind auf Kir
chenbeamte und Pfarrer, deren Dienstverhältnis vor 
Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes begründet wor
den ist, nicht anzuwenden. 

2. Das Lutherische Kirchenamt wird ermächtigt, das 
Pfarrergesetz in der Form, die es durch das Kir-

• 
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chengesetz zur Änderung des Kirchenbeamtengeset
zes und des Pfarrergesetzes vom 24. Oktober 1973 
(ABI. Bd. IV S. 263), das Kirchengesetz zur Ände
vung des Pfarrergesetzes vom 29. Oktober 1976 (ABI. 
Bd. V S. 3) und dieses Kirchengesetzes erhalten. hat, 
in neuer Zählung neu bekannt zu machen. 

3. Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1979 in 
Kraft. 

Unter Bezugnahme auf die Beschlüsse der 5. Gene
ralsynode und der Bischofskonferenz vom 25. Oktober 
1978 vollzogen. 

B a d B e v e n s e n, den 26. Oktober 1978 

Der Leitende Bischof 

gez. Dr. Hein t z e 

Nr. 66 Bekanntmachung der Neufassung des Pfarrer
gesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands. 

Vom 1. November 1978. 

Aufgrund von Artikel II Abs. 3 des Kirchengesetzes 
zur Änderung des Pfarrergesetzes vom 29. Oktober 
1976 (ABI. Bd. V S. 4) und von Artikel III Nr. 2 des 
Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchenbeamtenge
setzes und des Pfarrergesetzes vom 25. Oktober 1978 
(ABI. Bd. V Stück 6) wird nachstehend der Wortlaut 
des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands unter Berücksichtigung 
des Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchenbe
amtengesetzes und des Pfarrergesetzes vom 24. Okto
ber 1973 (ABl. Bd. IV S. 263), des Kirchengesetzes zur 
Änderung des Pfarrergesetzes vom 29. Oktober 1976 
(ABI. Bd. V S. 3) und des Kirchengesetzes zur Änderung 
des Kirchenbeamtengesetzes und des Pfarrergesetzes 
vom 25. Oktober 1978 (ABI. Bd. V Stück 6) in der ab 
1. Januar 1979 geltenden Fassung in neuer Zählung 
bekanntgemacht. 

Hannover, den 1. November 1978 

Das Lutherische Kirchenamt 

In Vertretung 
Fritzsche 

Pfarrergesetz 
der Vereinigten Evangelisch

Lutherischen Kirche Deutschlands 
in der Fassung vom 1. November 1978 

I. Abschnitt 

Grundbestimmungen 

§ 1 

Dieses Gesetz regelt das Dienstverhältnis der in den 
Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir
che Deutschlands oder einer ihrer Gliedkirchen berufe
nen Pfarrer. 

§ 2 

(1) Der Pfarrer steht in einem Dienst, der bestimmt 
und begrenzt ist durch den Auftrag, den die Kirche von 
ihrem Herrn erhalten hat. 

(2) Das 1Dienstverhältnis des Pfarrers ist ein kirchen
gesetzlich ,geregeltes Dienst- und Treueverhältnis zur 
Vereinigten Kirche oder zu einer ihrer Gliedkiirchen. 

(3) Es iist ein Dienstverhältnis auf Lebenszeit. 

§ 3 

(1) Der Pf.arrer ist durch die Ordination verpflichtet, 
das Evangelium, das in der Heiligen SchI"ift gegeben 
und im Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche 
bezeugt ist, in aus1:1chließ1ichem Gehorsam gegen Gott 
rein zu lehren und die Sakramente gemäß dem Evan
gelium zu verwalten. 

(2) Die Agende, die kirchlichen Gesetze und die son
stigen kirchlichen OI"dnungen sind für ihn verbindlich. 

(3) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich durch seinen 
Wandel des Amtes der Kirche würdig ziu erweisen. 
Auch seine Pflichten als Glied der Gemeinde hat er ge
wissenhaft zu erfüllen. 

(4) Der Pfarrer untersteht der Visitation, der Lehr
aufsicht und der Dienstaufsicht. 

§ 4 

Aufgrund des Dienst- Uilld Treueverhältnisses hat 
der Pfaner ein Recht auf Schutz in sein€!Il Dienst und 
in seiner Stellung als Pfarrer sowie ein Recht auf Für
sorge für sich und seine Familie. 

II. Abschnitt 

Voraussetzung für die Begründung des 
Dienstverhältnisses als Pfarrer 

GrundsätzUches 

§ 5 

In das Dienstverhältnis als Pfarrer können Männer 
und Frauen berufen werden, die die Anstellungsfähig
keit erworben haben und ordiniert sind. 

1. AnsteUungsfähigkeit 

§ 6 

(1) Bewerber, die innerhalb der Vereinigten Kirche 
die Kirchengliedschaft besitzen, können die Anstel
lungsfähigkeit erwerben, wenn sie 
1. mindestens fünfundzwanzig Jahre alt sind, 
2. frei von Krankheiten und Gebrechen sind, die die 

Ausi.j.bung des Dienstes wesentlich hindern, 
3. ein Leben führen, wie es sich für einen Diener im 

Amt der Kirche geziemt, und 
4. die vorgeschriebene wissenschaftliche 'll.Ild prak

tische Ausbildung für das Dienstverhältnis als Pfar
rer erhalten und die erste und zweite theologische 
Prüfung, letztere in einer der Gliedkirchen der Ver
einigten Kirche, bestanden haben. 

(2) In besonderen Fällen sind Ausnahmen von den 
Erfovdernissen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 zulässig. 
Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 4 bedürfen, unbeschadet 
der Bestimmungen in§ 7, der Regelung durch Kirchen
gesetz. 

§ 7 

(1) Bewerber evangelisch-lutherischen Bekenntnisses, 
die in einer nicht der Vereinigten Kirche angehörenden 
Gliedkirche des Lutherischen Weltbundes die Anstel
lungsfähigikeit erworben haben, können diese ·in der 
Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen er
werben, wenn der Nachweis einer gleichwertigen Aus
bildung erbracht oder die Gleichwertigkeit allgemein 
anerkannt ist und die übrigen Erfordern,isse gegeben 
siind. Das gleiche gilt für Bewerber evangeli.sch-luthe
rischen Bekenntnisses aus einer nicht dem Lutherischen · 
Weltbund angehören.den Gliedkirche der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. 
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(2) Die Anstellungsfähigkeit können auch erwerben: 
a) Bewerber aus lutherischen Freikirchen, 
b) Dozenten der Theolog.ie, 
c) ordinierte Missioniare, 
d) Theologen aus anderen eviangelischen Kirchen, 
e) Theologen, die aus einer .nichteva.ngelischen Kirche 

zum evangelisch-lutherischen Bekenntnis übergetre
ten sind. 

§ 8 

(1) Die Anstellungsfähigkeit nach § 6 wird verliehen, 
soweit nicht in Gliedkirchen eine andere Regelung be
steht. Sind seit dem Bestehen der zweiten theologi
schen Prüfung mehr als fünf Jahre verflossen, ohne 
daß ein Dienstverhältnis als Pfarrer begründet wurde, 
so kann die Verleihung oder das Fortbestehen der An
stellungsfähigkeit von dem Ausgang eines Kolloquiums 
abhängig gemacht werden. Das gleiche gilt, wenn ein 
Pfarrer mehr ;i ls fiinf ,T.;:ihre keinen k.irchlidum Dienst 
ausgeübt hat. 

(2) Die Anstellungsfähigkeit nach § 7 muß ausdrück
lich verliehen werden. Die Entscheidung kann von 
einem Kolloquium oder einer Prüfung abhängig ge
macht werden; das Nähere bestimmt das Recht der 
Gliedkirchen. Im Falle des § 7 Absatz 2 Buchstaben d) 
und e) soll der Entscheidung eine Fühlungnahme mit 
der Verein]gten K,irche vorausgehen. 

(3) Die Verpflichuung nach § 11 Abs. 3 ist nachzuho
len, falls der Bewerber sie bei seiner Ordination nicht 
geleistet hatte. Theologen, die aus einer nichtevange
lischen Kirche übergetreten sind (§ 7 Abs. 2 Buch
stabe e), sind zu ordinieren. 

§ 9 
(1) Die nach diesem Gesetz erworbene Anstellungs

fähigkeit wird innerhalb der Vereinigten Kirche allge
mein anerkannt. 

(2) Die Anstellungsfähigkeit gibt kein Recht auf Be
gründung des Dienstverhältnisses als Pfarrer. 

§ 10 

(1) Die Anstellungsfähigkeit geht verloren, wenn ein 
Kandidat, der die zweite theologische Prüfung bestan
den hat, aus dem Kandidatenstand ausscheidet, ent
lassen oder entfernt wird. 

(2) Nach Wiederaufnahme in den Kandidatenstand 
kann die i\nstellungsfähigkeit wieder beigelegt werden. 

2. Ordination 

§ 11 

(1) Die Ordination setzt in der Regel voraus, daß ein 
Dienstverhältnis als Pfarrer begründet werden soll. 

(2) Vor der Ordination führt der Ordinator mit dem 
Ordinanden ein Gespräch über die Bedeutung der Ordi
nation und die inneren Voraussetzungen für die Über
nahme des Amtes der Kirche. 

(3) Der Ördtnand verpflichtet sich schriftlich darauf, 
daß Inhalt und Maßstab seiner Verkündigung und Leh
re „das Evangelium von Jesus Christus ist, wie es in 
der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments ge
geben und in den Bekenntnisschriften der evangelisch
lutherischen Kirche, vornehmlich .in der ungeänderten 
Augsburgischen Konfession von 1530 und im Kleinen 
Katechismus Martin 1Juthers bezeugt ist" (Artikel 1 
Abs. 1 der Verfassung der Vere:vnigten Kirche). Der 
Wortlaut der Lehrverpflichtung wird in den Gliedkir
chen besonders festgelegt. 

(4) Die Ordination wird nach der Ordnung der Agen
de vollzogen. 

(5) der Or,dinierte erhält eine Ovdinationsurkunde. 

§ 12 

Aufgrund des durch die Ordination erteilten Auftra
ges hat der Ordinierte das Recht zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentsverw.altung. 

§ 13 

(1) Das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung geht verloren, 
a) wenn die Bemfung in das Dienstverhältnis gemäß 

§ 20 für nichtig erklärt oder gemäß § 21 zurückge
nommen wird und dabei zugleich auf Verlust des 
Rechtes zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sakramentsverwaltung erkannt wird (§ 22), 

b) wenn das Dienstverhältnis des Pfarrers nach § 97 
oder § !!!! endet, 

c) wenn der Pfarrer aufgrund eines Lehrverfahrens 
,aus dem Dienst ausscheidet (§ 100), 

d) wenn gegen den Pfarrer in einem Amtszuchtver
fahren auf Entfernung aus dem Dienst erkannt wird 
(§ 101), 

e) wenn nach § 95 Abs. 3 auf dieses Recht verzichtet 
wfod. 

(2) über den Verlust des Rechtes zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung soll 
der ordinierte Inhaber eines kirchenleitenden Amtes 
mit dem Betroffenen ein Gespräch führen. 

(3) Die Ordinationsurkunde ist zurückzugeben. 

(4) Der Verlust ist der Vereinigten Kirche und den 
Gliedkirchen mitzuteilen. 

§ 14 

Wer das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zmr Sakramentsverwaltung verloren hat,. kann 
nicht in ein Dienstverhältnis als Pfarrer berufen wer
den. 

§ 15 

(1) Das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung kann wieder beigelegt 
werden. 

(2) Zuständig ist die Kirche, die den· Verlust dieses 
Rechtes ausgesprochen hat. Eine andere Kirche kann 
das Recht nach Absatz 1 wieder beilegen, wenn die zu
ständige Kirche nicht widerspricht; anderenfalls ist die 
Zustimmung der Bischofskonferenz der Vereinigten 
Kirche erforderlich. 

(3) Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändi
gen oder in erneuter Form auszustellen. 

(4) Die Wiederbeilegung ist der Vereinigten Kirche 
und den Gliedkirchen mitzuteilen. 

III. Abschnitt 

Begründung des Dienstverhältnisses 
als Pfarrer 

§ 16 

(1) Das Dienstverhältnis wird durch die Berufung 
zum Pfarrer der Vereinigten Kirche oder einer ihrer 
Gliedkirchen begründet. 

(2) Mit der Berufung ist 
a) die Übertragung einer Pfarrstelle oder 

• 
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b) die Übertragung einer allgemeink;irchlichen Auf
gabe 

verbunden. 

§ 17 

Der in das Dienstverhältnis berufene Pfiarrer wird 
in einem Gottesdienst in seiln Amt eingeführt. 

§ 18 

(1) Die Berufung zum Pfarrer wird mit der Aushän
digung der Berufungsurkunde zu dem in ihr bezeich
neten Tag wirksam. Sie wird in der Regel bei der Ein
führung ausgehändigt. 

(2) Die Urkunde muß die Berufung 21um Pfarrer aus
drücken und soll die dem Pfarrer übertragene Pfarr
stelle oder allgemeink.irchliche Aufgabe, den Dienst
sitz und die Amtsbezeichnung angeben. 

§ 19 

(1) Der Pfarrer wird bei J3egründung des Dienstver
hältnisses auf die gewissenhafte Einhaltung der kirch
lichen Ordnungen und die Erfüllung seiner Obliegen
heiten verpflichtet. Über die Verpflichtung ist eine 
Niederschrift aufzunehmen. 

(2) Ist die Verpflichtung unterblieben, so wird hier
durch die Verantwortlichkeit des Pfarrers für die Aus
übung des Dienstes und für sein Verhalten innerhalb 
und außerhalb des Dienstes nicht berührt. 

§ 20 

(1) Die Berufung ist nichtig, wenn sie von einer un
zuständigen Stelle vorgenommen ist oder wenn der Be
rufene im Zeitpunkt der Berufung nach § 5 oder § 14 
nicht iU: das Dienstverhältnis als Pfarrer berufen wer
den durfte oder entmündigt war. 

(2) Sobald der Grund für die Nichtigkeit der Beru
fung nach Absatz 1 bekannt wird, ist die Nichtigkeit 
unverzüglich festzustellen und dem Berufenen zu er
öffnen. Bereits gezahlte Dienstbezüge können belassen 
werden. 

§ 21 

(1) Die · Berufung kiann :zrurückgenommen werden, 
wenn sie durch Täuschung oder auf andere unredliche 
Weise herbeigeführt wurde. Die Möglichkeit, ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten, bleibt unberührt. 

(2) Die Rücknahme muß innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten n:ach Bekanntwerden des Rücknahme
grundes erklärt werden. Der Pfarrer ist hierzu zu 
hören. 

(3) Vor der Rücknahme kann dem Pfarrer die A,us
übung des Dienstes vorläufig untersagt werden; diese 
Anordnung unterliegt nicht der Nachprüfung nach § 66. 

(4) Die Rücknahme hat die Wirkung, daß das Dienst
verhältnis von An:fiang an nichtig ist. Bereits gezahlte 
Dienstbezüge können belassen werden. 

§ 22 

(1) Bei der Feststellung dE!r Nichtigkeit und bei der 
Rücknahme der Berufong kann auch entschieden wer
den, daß das Recht :zrur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung verloren geht; 

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Rück
nahme der Berufung hat acuf die Gültigkeit der bis da
hin vorgenommenen dienstlichen Handlungen des Be
rufenen keinen Einfluß. 

IV. Abschnitt 

Vom Dienst des Pfarrers 

1. In der Gemeinde 

§ 23 

Der Pfarrer, dem eine Pfarrstelle übertragen ist, hat· 
den Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung und 
zur Sakramentsverwaltung in der Gemeinde, als deren 
Hirte er berufen ist. 

§ 24 

(1) Sein Auftrag verpflichtet den PJiarrer zur Leitung 
des Gottesdienstes, zur Vornahme der Amtshandlun
gen, zur christlichen Unterweisung und zur Seelsorge. 
Der Auftrag umfaßt auch die Aufgaben des Pfarrers, 
die sich aus der geordneten Zusammenarbeit seiner 
Gemeinde mit anderen Gemeinden ergeben. 

(2) Der Pfarrer soll sich mit der Gemeinde darum 
bemühen, die in ihr vorhandenen Gaben zu filnden, 
Gemeindeglieder 21ur Mitarbeit zu gewinnen und zuzu
rüsten, damit sich ihr Dienst in rechtem Zusammenwir
ken mit dem der Kirchenältesten und der übrigen Mit
arbeiter zum Aufbau der Gemeinde frei entfalten kann. 

(3) Mit ihnen gemeinsam soll der Pfarrer dafür sor
gen, daß in der Gemeinde der missionarische Wille und 
die ökumenische Verantwortung geweckt und daß 
Liebestätigkeit und christliche Haushalterschaft sowie 
die kirchlichen Werke gefördert werden. 

(4) Die rechte Ausübung des Hirtenamtes schließt 
ungeistliches Handeln. aus. 

§ 25 

Der ·Pfarrer hat die ihm obliegenden Aufgaben in der 
Verwaltung, der pfarramtlichen Geschäftsführung, der 
Kirchenbuch·führung und in Vermögens- und Geldange
legenheiten gewiissenhaft 21u erfüllen. 

§ 26 

(1) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen, 
so sind die Pfarrer .in der öffentlichen Wortverkündi
gung und der Sakramentsverwaltung einander gleich
gestellt. 

(2) Sie sollen ihren Dienst in brüderlicher Gemein
schaft tun und dafür Sorge tragen, daß der Zusammen
hang der Gemeinde gewahrt und gestärkt wird. Die 
Verteilung der Aufgaben in der Gemeinde soll durch 
Di•enstordn.ung geregelt werden. 

§ 27 

(1) Dem Pfarrer ist der Dienst an allen Gliedern sei
ner Gemeinde aufgegeben. 

(2) Amtshandliungen an Gliedern anderer Gemeinden 
darf der Pfarrer nur vornehmen, wenn ihm ein Ab
melde- bzw. Entlasoongsschein des zuständigen Pfar
rers vorgelegt wird. 

(3) Für Gottesdienst und Amtshandlungen im Be
reich einer anderen Gemeinde bedarf es der vorheri
gen Zustimmung des für diese Gemeinde zuständigen 
Pfarrers. Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, 
daß außerdem die Erlaubnis einer anderen kirchlichen 
Stelle erforderlich ist. 

(4) In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist 
jeder Pfarrer zu. Amtshandlungen unmittelbar berech
tigt und verpflichtet. Er hat ,darüber dem zuständJgen 
Pfarrer alsbald Mittei1ung zu machen. 

(5) Wenn in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen 
bestehen, regelt sich die Anwendung der vorstehenden 
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Bestimmungen im Verhältnis der ein.zelnen Pfarrer zu
einander und zu ihrer Gemeinde nach dem Recht der 
Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen. 

§ 28 

Der Leitende Bischof der Vereinigten Kirche und diie 
Bischöfe der Gliedkirch-en sind im Rahmen der gelten
den besonderen Bestimmungen zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentsverwaltung in den 
Gemeinden berechtigt. Das gleiche gilt für diejenigen, 
denen -in ihren Gliedkirchen eine solche Befugnis zu
steht.' 

2. In einer aUgemeinkirchlichen Aufgabe 

§ 29 

(1) Der Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufga
be übertragen ist, hat den Auftrag zur öffentlichen 
Wortverkünni,gnme und :zur Sakramentsverwnltung im 
Rahmen seiner besonderen A!uigabe. 

(2) In der ihm übertragenen allgemeinkirchlichen 
Aufgabe soll der Pfarrer seinen Dienst ausrichten glei
cherweise zum Aufbau der Kirche wie der einzelnen 
Gemeinde. Die ihm obliegende Verantwortung für Geld 
und Gut hat er gewissenhaft zu erfüllen. § 25 findet 
sinngemäß Anwendung. 

(3) Dem Pfarrer kann ein gottesdienstlicher Auftrag 
in einer bestimmten K,irchengemeinde erteilt werden. 

(4) Im übrigen gelten für Gottesdienste und Amts
handlungen des Pfarrers die Bestimmungen des § 27, 
soweit nicht§ 28 Satz 2 auf ihn Anwendung find-et. 

3. In einem kirchenleitenden Amt 

§ 30 

(1) Der ordinierte Inhaber eines kirchenleitenden 
Amtes hat den Auftrag ziur öffentlichen Wortverkün
digmng und zur Sakramentsverwaltung .im Rahmen sei
ner Aufgabe. Ihm obliegt die Sorge dafür, daß das 
Wort Gottes schr,ift- und bekenntnismäßi.g verkündigt 
wird und die .Sakramente recht verwaltet werden. Er 
hat über Ausbildung und Fortbildung, Amtsführung 
und Lebenswandel der Diener im Amt der Kirche zu 
wachen und die Gemeinden mit ihren Gliedern zu rech
tem kirchlichen Leben anmhalten. Er hat d,ie Einheit, 
das Recht und das Ansehen der Kirche zu wahren und 
zu festigen. 

(2) Die ordinierten Mitglieder kirchenleitender Or
gane tragen im Rahmen ihrer Aufgabe eine gleiche 
Verantwortung. 

(3) Das Recht der Vereinigten Kirche und der Glied
kirchen bestimmt, wer ordinierter Inhaber eines kir
chenleitfin nen Amtes und wer Mitglied eines kirch-en
leitenden Organs ist, welche Auf.gaben ihnen zustehen 
und welche Rechtsstellung sie haben. Nach diesem 
Recht bestimmt sich auch, inwieweit und mit welchen 
Abwandlungen die Bestimmungen dieses Gesetzes auf 
si:e Anwendung finden. 

V. Abschnitt 

Vom Verhalten des Pfarrers 

1. In der Gemeinschaft der Ordination 

§ 31 

(1) Der Pfarrer steht in der Gemeinschaft derer, de
nen durch die 0Pdination das Amt der Kirche anver
traut ist. 

(2) Er soll die Gemeinschaft mit seinen Amtsbrüdern 
pflegen. In Lehre, Dienst und Leben soll er bereit sein, 
brüderlich Rat und Ermahnung zu geben und anzu
nehmen. 

(3) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich regelmäßig mit 
seinen Amtsbrüdern im Pfarrkonvent oder in enspre
chenden Einrichtungen zusammenzufünden und an 
dienstlichen Veranstaltungen, die der theologischen und 
praktischen FördePung dienen, teilzunehmen. 

(4) Alle Pfarrer sollen einander Achtung und Ehre 
erweisen. 

2. In der Gemeinde und Kirche 

§ 32 

Der Pfarrer ist- auf die Fürbdtte, den Rat und die 
Hilfe der Gemeinde ail!gewiesen. 

§ 33 

(1) Der Pfarrer dst verpflichtet, das Beichtgeheimnis 
gegenüber jedermann unverbrüchlich zu wahren. 

(2) Ebenso hat der Pfarrer über alles, was ihm in sei
ner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut woroen oder 
bekannt geworden ist, zu schweigen. Wird er in Fällen, 
die ndcht zur Beichte und zum Begehren der Absolution 
führen, von der Schweigepflicht durch denjenigen, der 
sich ihm anvertraut hat, entbunden, soll er gleichwohl 
sorgfältig prüfen, ob und ,inwieweit er Aussagen oder 
Mitteilungen verantworten kann. 

(3) Der Pfarrer muß bereit sein, Nachteile, die sich 
aus dem Beichtgeheimnis und der Schweigepflicht nach · 
Absatz 1 oder Absatz 2 ergeben, auf sich zu nehmen. 

§ 34 

Über alle Angelegenheiten, die dem Pfarr-er sonst in 
Ausübung seines Dienstes bekannt geworden und die 
ihrer Natur nach oder infolge besonderer Anordnungen 
vertraulich sind, hat er Dienstverschwiegenheit zu be
wahren. über diese Angelegenheiten darf er ohne 
dienstliche Genehmigung weder vor Gericht noch au
ßergerichtlich aussagen oder Erklä:mngen abgeben. 
Dies gilt auch, wenn ein Dienstverhältnis nicht mehr 
besteht. 

§ 35 

Der Pfarrer hat den dienstlichen Anordnungen nach
zukommen, die die zur Leitung oder Aufsicht in der 
Kirche Be:riufenen im Ra):lmen ihres Auftrages erteilen. 

§ 36 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, besondere Aufgaben, 
die seiner Vorbi1dung und seinem Auftrag entsprechen, 
zu übernehmen. 

(2) Der Pfarrer ist zu vorübergehender Vertretung 
anderer Pfarrer, auch außerhalb seines Dienstbereiches, 
verpf1ichtet, insbesondere wenn diese erkrankt oder 
beurlaubt sind. Das gleiche gilt für die Vertretung in 
Vakanzfällen. 

(3) Notwendige Barauslagen werden ersetzt. Es kann 
auch eine Entschädigung gewährt werden. 

§ 37 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, am Dienstsitz zu 
wohnen. Eine für ihn bestimmte Di<enstwohnung hat er 
zu beziehen. Ausnahmen können in besonders begrün
deten Fällen genehmigt wePden. 

(2) Der Pfarrer darf Teile seiner Dienstwohnung nur 
mit (;enehmigung an Dritte überlassen. Ohne Geneh-

• 
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migung darf, auch von einer zu seinem Hausstand ge
hörenden Person, in der Dienstwohnung kein Gewerbe 
betrieben oder ein Beruf ausgeübt werden. 

(3) Wird das Dienstverhältnis verändert oder been
det, so ,ist die Dienstwohnung freiz;umachen. 

§ 38 

Der Pfarrer hat sich in seinem Dienstbereich aufzu
halten. Unter welchen Voraussetzungen er sich außer
halb des Urlaubs aus seinem Dienstbereich entfernen 
-darf, wird besonders geregelt. 

§ 39 

Verläßt ein Pfarrer ohne Urlaub schuldhaft seinen 
Dienst, so verliert er für die Dauer seiner Abwesenheit 
den :Anspruch auf Dienstbezüge. Der Verlust der Dienst.,. 
bezüge ist festzustellen und dem Pfarrer mitzuteilen. 
Die Möglichkeit ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, 
bleibt unberührt. 

§ 40 

Wird das Dienstverhältnis verändert oder beendet, 
so hat der Pfarrer die in seinem Besitz befindlichen 
amtlichen Schriftstücke und Gegenstände aller Art zu 
übergeben und über eine ihm anvertraute Vermögens
verwaltung Rechenschaft abzulegen. Stirbt der Pfarrer, 
so hat der Vertreter oder Nachfolger sich diese Unter-
1agen aushändigen zu lassen. 

§ 41 

(1) In seinem Auftreten soll der Pfarrer stets die 
Würde des Amtes wahren. 

(2) Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen trägt er 
die vorgeschriebene Amtskleidung. Das gleiche gilt bei 
besonderen Anlässen, soweit es dem Herkommen ent
spricht oder angeordnet· wird. 

§ 42 

Die Unabhängigkeit des Pfarrers und das Ansehen 
des Amtes darf durch Annahme von. Geschenken nicht 
beeinträchtigt werden. Deshalb ist es dem Pfarrer Illicht 
gestattet, Geldgeschenke für sich persönlich anzuneh
men; das gleiche gilt für sonstige Geschenke, die das 
örtlich herkömmliche Maß überschreiten. Beim Vorlie
gen besonderer Verhältnisse kann ausnahmsweise eine 
Genehmigung erteilt werden. 

3. In Ehe und Familie 

§ 43 

Der Pfarrer ist in seiner Lebensführung in Ehe und 
Fami~ie seinem Auftrag verpflichtet. 

§ 44 

Der Pfarrer hat seine Eheschließung und seine kirch-
liche Trauung alsbald anzuzeigen. · 

§ 45 

(1) Werden gegen die Eheschließung des Pfarrers 
Bedenken erhoben, die in der Rücksicht auf den Auf
trag des Pfarrers oder die Gemeinde begründet sind, 
so ist im Einvernehmen mit dem Pfarrer der Dienst 
des Pfarrers so zu regeln, wie es der Rücksicht auf den 
Auftrag des Pfarrers und die Gemeinde entspricht. 

(2) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, un
ter welchen Voraussetzungen und mit welchen Rechts
folgen das Dienstverhältnis gegen den Willen des Pfar
rers verändert werden kann, wenn ein Einvernehmen 
nicht zustande kommt. 

§ 46 

(1) Hält ein Pfarrer oder sein Ehegatte die Einrei
chung eines Scheidungsantrages für unvermeidbar, so 
hat der Pfarrer den Bischof unverzüglich zu unterrich
ten. Dieser oder ein von ihm Beauftragter soll sich be
mühen, die Ehegatten miteinander zu versöhnen. 

(2) Wird ein Antrag auf Ehescheidung gestellt, hat 
der Pnarrer dies ·auf dem Dienstwege unverzüglich an-
2Juzeigen. Soweit es zur Beurteilung der Auswirkungen 
auf seinen Dienst als Pfarrer erforderlich erscheint, 
können Auskünfte eingeholt und Unterlagen angefor
dert werden; der Pfarrer ist verpflichtet, hierzu seine 
Zustimmung zu geben, selbst -Auskunft zu erteilen so
wie in seinem Besitz befindliche Unterla,gen auf Ver
langen vorzulegen. 

(3) Vom Tage der Rechtskraft des Scheidungsurteils 
an kann der Pfarrer in den Wartestand versetzt wer
den. Ist die Wiederverwendung eines in den Warte
stand versetzten Pfarrers binnen eines Jahres nicht 
möglich, so kann er ,in den Ruhestand versetzt werden. 

(4) Die Möglichkeit,· ein Amtsz;uchtverfahren einzu
leiten, bleibt unberührt. 

(5) Während des Ehescheidungsverfahrens sowie bis 
zur Entscheidung nach Absatz 3 kann dem Pfarrer die 
Ausübung des Dienstes vorläufig ganz oder teilweise 
untersagt werden. Ihm kann während dieser Zeit ein 
anderer angemessener Auftrag erteilt werden. Der 
Pfarrer ist vorher zu hören. Eine Nachprüfung nach 
§ 66 _hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 47 

Wird die Auflösung einer Ehe im Wege der Nichtig
keits- oder Aufhebungs.klage angestrebt oder durchge
führt, so gelten die Bestimmungen des § 48 sinngemäß. 

4. In der Öffentiichkeit 

§ 48 

(1) Der Pfarrer darf eine Nebentätigkeit (Nebenamt, 
Nebenbeschäftigung), die außerhalb seiner Dienstpflich
ten liegt, nur insoweit übernehmen, als es mit seinem 
Auftrag und der gewissenhaften Erfüllung der Dienst
pflichten ·zu vereinbaren ist. 

(2) Dde Übernahme einer solchen Tätigkeit, gleich
gültig ob ehrenamtlich oder gegen Entlohnung oder 
gegen Gewinnbeteiligung, bedarf der vorherigen Zu
stimmung, die jederzeit widerruflich ist. Darunter fällt 
auch die Übernahme einer Vormundschaft, Pflegschaft 
oder Testamentsvollstreckung. 

(3) Eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künst
lerische oder Vortragstählgkeit bedarf der Zustimmung 
nicht. Das .gleiche gilt von der Übernahme von Ehren
ämtern in Körperschaften, Anstalten, Gesellschaften 
oder Vereinen, deren Bestrebungen kirchlichen, 
wohltätigen, künstlerischen, wissenschaftlichen, kultu
rellen oder beruflichen Zwecken dienen. Die Über
nahme solcher Ehrenämter ist jedoch anzuzeigen. Die 
Fortführung der Tätigkeit oder der Ehrenämter kann 
ganz oder teilweise untersagt werden, wenn sie dem 
Amt abträglich ist. 

§ 49 

Der Pfarrer darf eine Körperschaft oder Vereinigung 
nicht unterstützen, wenn er dadurch in W,iderspruch zu 
seinem Auftrag tritt oder wenn er durch die Unter
stützung in der Ausübung seines Dienstes wesentlich 
behindert wird. 
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§ 50 

(1) Der •Pfarrer ist auch bei politischer Betätigung 
seinem Auftrag verpflichtet; er ist seinen Dienst allen 
Gemeindegliedern ohne Ansehen ihrer politischen Ein
stellung schuldig. Er hat die Grenzen zu beachten, die 
sich hieraus für Art und Maß seines politischen Han
delns ergeben. 

(2) Will der Pfarrer sich bei der Wahl zu einer poli
tischen Körperschaft als Kanqidat aufstellen lassen, so 
hat er dies unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Ob und unter welchen Rechtsfolgen ein Pfarrer 
beurlaubt wird oder in den Warte- oder Ruhestand tritt, 
wenn er sich als Kanidat bei der Wahl zu einer poli
:tischen Körperschaft hat aufstellen lasssen oder wenn 
er eine auf ihn fallende Wahl angenommen hat, ist 
durch Kirchengesetz zu regeln. 

§ 51 

Die freiwillige Meldung eines Pfarrers zum Wehr
dienst bedarf um der besonderen Verpflichtung des 
Amtes der Kirche willen der Genehmigung. 

§ 52 

Der Pfarrer bedarf zur Annahme staatlicher Orden 
und Ehrenzeichen der Genehmigung. Zur Amtstracht 
(Taliar) darf er sie nicht tragen. 

VI. Abschnitt 

Visitation und Dienstaufsicht 

1. Visitation 

§ 53 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich vJsitieren zu las
sen. Er hat Anspruch auf die Hilfe der Visitation. 

(2) In der V:isitation leistet die Kirche durch die In-
. haber der geistlichen Leitungs- und Aufsichtsämter 
dem Pfarrer und der Gemeinde einen besonderen 
Dienst. Die Visitation erstreckt sich a.uf Amtsführung 
und Verhalten des Pfarrers und das Leben der Ge
meinde. Sie soll dazu helfen, das geistliche Leben der 
beS'Uchten Gemeinde zu fördern, den Pfarrer zu bera
ten und zu stärken, die kirch1iche Ordnung zu sichern 
und die Einheit der Kirche zu festigen. 

(3) Das Nähere über die Visitation bestimmt eine 
Visitationsordnung. 

2. Dienstaufsicht 

§ 54 

Sinn und Zweck der Dienstaufsicht über den Pfarrer 
ist es, ihn bei Erfüllung der ihm obliegenden Aufga
ben zu beraten, ihn anzuleiten, zu mahnen und not
falls zu rügen. 

§ 55 

Einern Pfarrer, der in der Erledigung von Verwal
tungsaufgaben säumig ist, kann nach vergebliclier Mah
nung eine Hilfskraft beigegeben we11den. Diese Auf
gaben können auch durch einen Beauftragten ausge
führt werden. Entstehende Kosten können dem Pfarrer 
auferlegt werden. 

§ 56 

(1) Im Wege der Dienstaufsicht kann, wenn es um 
des Amtes willen aus zwingenden Gründen geboten 

erscheint, der Pfarrer bis zur Höchstdauer von drei 
Monaten ohne Kürzung seiner Bezüge ·beurlaubt und 
ihm hierbei die Aiusübung des Dienstes ganz oder teil
weise untersagt werden. Der Pfarrer ist vorher zu hö
ren. Eine Nachprüfung nach § 66 hat keine aufschie
bende Wdvkung. 

(2) Unberührt bleibt die Mög1fchkeit, aufgrund an
derer gesetzlicher Bestimmungen dde 'Ausübung des 
Dienstes zu untersagen. 

§ 57 

(1) Fügt der Pfarrer in Ausübung des Dienstes dem 
kirchlichen Rechtsträger, dessen Aufgaben er wahrzu
nehmen hat, schuldhaft Schaden zu, so ist er verpflich
tet, diesen zu ersetzen. Haben mehrere Pfarrer den 
Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie als Ge
samtschuldner. 

· (2) Hat der kirchliche Rechtsträger einem Dl'itten Er
satz des Schadens zu leisten, den der Pfarrer in Aus
übung des Dienstes verursacht hat, so hat der Pfarrer 
dem kirch1ichen Rechtsträger den Schaden nur inso
weit zu ersetzen, als ihm Vorsatz oder grobe Fahrläs
sigkeit zur Last fällt. 

(3) Die Ansprüche nach Absatz 1 können nur inner
halb von drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem 
der kirchliche Rechtsträger· von dem Schaden und der 
Person des Ersatzpflichttgen Kenntnis erlangt hat, 
ohne Rücksicht auf diese Kenntnis innerhalb von 
zehn Jahren von der Begehung der Handlung an, gel
tend gemacht we11den. Für die Geltendmachung von 
Ansprüchen nach Absatz 2 beträgt die Frist drei Jahre 
von dem Zeitpunkt an, an dem der Ersatzanspruch des . 
Dritten diesem gegenüber von dem kirchlichen Rechts
träger anerkannt oder ihm gegenüber rechtskräftig 
festgestellt ist und der kirchliche Rechtsträger von der 
Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat. 

(4) Leistet der Pfarrer dem kirchlichen Rechtsträger 
Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen den 
Dritten, so .ist dem Pfarrer der Ersatzanspruch abzu
treten . 

VII. Abschnitt 

Verletzung der Lehrverpflichtung 
und der Amtspflicht 

§ 58 

(1) Die Ordination zum Amt der Kirche verpflichtet 
den Pfarrer, das EvangeHum rein zu verkündigen und 
die Sakramente recht zu verwalten; verstößt er gegen 
diesen Auftrag, so verletzt er die Lehrverpf1ichtung. 

(2) Aus dem Amt der Kirche und dem Dienstverhält
nis ergeben sich Pflichten für den Dienst und das Ver
halten des Pfarrers; verstößt er schuldhaft gegen diese, 
so verletzt er die Amtspflicht. 

§ 59 

Die Lehrverpflichtung wird verletzt, wenn ein Pfar
rer öffentlich durch Wort oder· Schrift in der Darbie
tung der chnist1ichen Lehre oder in seinem gottes
dienstlichen Handeln in entscheidenden Punkten in 
W1derspruch zum Bekenntnis der evangelisch-lutheri
schen Kirche tritt. Das Verfahren und die Rechtsfolgen 
bei Verletzung der Lehrverpflichtung regelt die Lehr
ordruung der Vereinigten Kirche. 

§ 60 

Die Amtspfl,icht wird verletzt, wenn ein Pfarrer 
schuldhaft die Aufgaben vernachlässigt, die sich aus 
seinem Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung 

""' 
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und zur Sakra•mentsverwaltung ergeben, die Ordnun
gen und Anweisungen für sein Verhalten und für die 
Verwaltungsaufgaben nicht befolgt oder gegen die Ver
pflichtung zu einem dem Amt gemäßen Wandel ver
stößt. Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verlet
zung der Amtspflicht werden durch besonderes Kir
chengesetz geregelt. 

VIII. Abschnitt 

Schutz und Fürsorge 

§ 61 

Der Pfarrer ist gegen Behinderungen seines Dienstes 
und ungerechtfertigte Angniffe auf seine Person in 
Schutz zu nehmen. 

§ 62 

(1) Der Pfarrer hat Anspruch auf angemessenen Un
terhalt für sich und seine Familie, insbesondere durch 
Gewährung von Besoldung und Versorgung. 

(2) Die Besoldung und Versorgung des Pfarrers so
wie die Versorgung seiner Hinterbliebenen sind .in der 
Vereinigten Kirche und in den Gliedkirchen durch Kir
chengesetz zu regeln. 

(3) Der Pfarrer erhält Umzugskosten- und Reiseko
stenvergütungen nach den geltenden kirchlichen Be
stimmungen. Krankheits- und Notstandsbeihilfen wer
den im Rahmen der allgemeinen Sorge für das Wohl 
des Pfarrers und seiner Familie gewährt. 

§ 63 

(1) Dem Pfarrer steht jährlich Erholungsurlaub un
ter Fortzahlung der Dienstbezüge zu. 

· (2) Dem Pfarrer kann aus wichtigen Gründen Son
derur1aiub gewährt werden. Dabei können ihm die 
Dienstbezüge belassen werden, wenn ein besonderes 
dienstliches Interesse besteht. 

§ 64 

(1) In die Personalakten des Pfarrers dürfen ungün
stige Tatsachen erst aufgenommen werden, wenn der 
Pfarrer Gelegenheit gehabt hat, sich über sie zu äu
ßern. Die Äußerung des Pfarrers ist zu den Personal
akten zu nehmen. Beurteilungen werden hiervon nicht 
berührt. 

(2) Dem Pfarrer ist, auch nach Beendigung des Pfar
rerdienstverhältnisses, auf Antrag Einsicht in die Per
sona1akten, zu denen auch etwaige Nebenakten ge
hören, zu gewähren. Den Hinterbliebenen eines ver
storbenen Pfarrers ist Einsicht in die Personalakten zu 
geben, soweit sie ein berechtigtes Interesse daran ha
ben und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(3) Vorgänge über Behauptungen, die sich als falsch 
erwiesen haben, sind auf Antrag des Pfarrers aus den 
Personalakten zu entfernen. 

(4) Durch kirchengesetzliche Regelung können die 
Glied~irchen Beurteilungen und ärztliche Zeugnisse 
von der Einsichtnahme zeitweilig oder dauernd aus
nehmen. 

(5) Die Einsichtnahme in Prüfungsakten und Visita
tionsberichte wird gliedkirchlich besonders geregelt. 

§ 65 

(1) Der Pfarrer kann gegen die Entscheidung einer 
übergeordneten Dienststelle bei dieser Gegenvorstel
lung erheben. Sie ist auf dem Dienstwege vorzubrin
gen. Unberührt bleiben besondere Bestimmungen, nach 
denen ein Rechtsmittel eingelegt werden kann. 

(2) Dem Pfarrer bleibt es unbenommen, sich, wenn 
er der seelsor-gerlichen Beratung bedarf, unmittelbar 
an den Bischof oder an einen anderen ordinierten In
haber eines k,irchenleitenden Amtes zu wenden. 

§ 66 

(1) Der Pfarrer kann letztinstanzliche Entscheidun
gen der kirchlichen Verwaltung, die seine dienstrecht
liche Stelliung betreffen, nachprüfen lassen. 

(2) Die Nachprüfung erfolgt durch eine Schlichtungs
stelle, wenn kein besonderes kirchliches Gericht be
steht oder eingerichtet wird. 

(3) Die für das Schlichtungsverfahren geltende Ord
nung ist diesem Gesetz als Anlage beigefügt und bildet 
einen Bestandteil dieses Gesetzes. Die Nachprüfung· 
durch die kirchlichen Gerichte wiird nach den für diese 
erlassenen Bestimmungen vorgenommen. 

§ 67 

(1) Für die Klärung von vermögensrechtlichen An
sprüchen aus dem Dienstverhältnis kann die Schlich
tungsstelle oder ein besonderes kirchliches Gericht 
(§ 66 Abs. 2) angerufen werden, wenn der Rechtsweg 
vor den staatlichen Gerichten nicht gegeben ist. 

(2) Bevor vermögensrechtliche Ansprüche aus dem 
Dienstverhältnis im Rechtsstreit verfolgt werden, ist 
eine Entscheidung des Organs einzuholen, das den 
Jdrchlichen Rechtsträger im Rechtsstreit zu vertreten 
hat; wird der Antrag innerhalb von drei Monaten nicht 
beschieden, so gilt er als abgelehnt. 

IX. Abschnitt 

Veränderung des Dienstverhältnisses als Pfarrer 

1. Übertragung einer anderen Stelle oder Aufgabe, 
Abordnung, Beurlaubung und Übernahme. 

a) Übertragung einer anderen Stelle oder Aufgabe 

aa) Allgemeines 

§ 68 

(1) Der Inhaber einer Pfarrstelle ist grundsätzlich 
unversetzbar. Eine andere Pfarrstelle oder eine allge
meinkirchliche Aufgabe kann -ihm übertragen werden, 
a) wenn er sich um die andere Verwendung nach 

Maßgabe der geltenden Bestimmungen bewirbt, 
b) wenn er der Übertragung zustilmmt, 
c) wenn er nach Maßgabe der Bestimmungen der 

§§ 70 und 73 in eine andere Stelle versetzt wird. 

(2) Der Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Auf
gabe übertragen ist, kann nach Maßgabe der Bestim
mungen des § 76 versetzt werden. 

bb) Übertragung einer anderen Stelle 
auf Bewerbung oder mit Zustimmung 

§ 69 

Ist dem Pfarrer aufgrund seiner Bewerbung oder 
mit seiner Zustimmung eine andere Pfarrstelle über
tragen worden, so gelten die Bestimmungen der §§ 17 
und 18 über die Berufung zum Pfarrer entsprechend. 
Eine gottesdienstliche Einführung findet in der Regel 
nicht statt, wenn dem Pfarrer in seiner Gemeinde eine 
andere Pfarrstelle übertragen w,ird. 

cc) Versetzung aus allgemeinen Gründen 

§ 70 

(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung 
kann der Pfarrer vorbehaltlich weiterer kirchengesetz
licher Regelung versetzt werden, 
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a) wenn er mindestens zehn Jahre in derselben Ge
meinde Inhaber einer Pfarrstelle war und das fünf
undfünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

b) wenn die Wahrnehmung eines mit der Pfarrstelle 
verbundenen Aufsichtsamtes endet, 

c) wenn die Pfarrstelle aufgehoben wird oder unbe
setzt sein soll. 

(2) Die Anwendung von Absatz 1 Buchst. a kann 
durch kirchengesetzliche Regelung der Gliedkirchen 
ausgeschlossen werden. 

(3) Die Versetzung nach Absatz 1 Buchst. a wird auf 
Antrag des Kirchenvorstandes, des Visitators oder von 
Amts wegen eingeleitet; die Gliedkirchen können kir
chengesetzlich andere Antragsberechtigte bestimmen. 
Wird die Versetzung nach Absatz 1 Buchst. a nicht 
spätestens innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 
der zehn Jahre eingeleitet„ beginnt nach AJblauf 
der Zehnjahresfrist jeweils eine neue Frist von fÜnf 
Jahren. 

(4) Vor einer Versetzung sind der Pfarrer, der Kir
chenvorstand und der Visitator zu hören. 

(5) Bei der Versetzung sollen die persönlichen Ver
hältnisse des Pfarrers berücksichtigt werden. 

(6) Dem Pfarrer werden die Umzugskosten ersetzt. 

§ 71 

(1) Eine Versetzung nach § 70 soll nur durchgeführt 
werden, wenn dem Pfarrer Gelegenheit gegeben wor
den war, sich innerhalb einer angemessenen Frist um 
eine andere Pfarrstelle zu bewerben. 

(2) Unterläßt der Pfarrer die Bewerbung oder führt 
sie in der gesetzten Frist nicht zum Ziel, so ist er auf 
eine andere Pfarrstelle zu verstezen; es kann ihm auch 
eine allgemeinkiirchliche Aufgabe übertragen weiden. 

(3) Ist die Versetzung aus Gründen, die der Pfarrer 
nicht zu vertreten hat, binnen Jahresfrist nicht durch
führbar, so kann er in den Wartestand versetzt wer
den. 

(4) Weigert sich der Pfarrer, der Versetzung Folge 
zu leisten, so kann er in den Ruhestand versetzt wer
den. Die Möglichkeit, .ein Amtszuchtverfahren einzu
leiten, bleibt unberührt. 

§ 72 

(1) Über die Versetzung sowie über die Versetzung in 
den Wartestand nach § 71 Absatz 3 und über die Ver
setzung in den Ruhestand nach § 71 Absatz 4 ist dem 
Pfarrer ein schriftlicher Bescheid zuzustellen. 

(2) Bei der Versetzung gelten die Bestimmungen des 
§ 69 entsprechend. 

dd) Verset2'1llng mangels gedeihlichen Wirkens 

§ 73 

(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung 
kann der Pfarrer versetzt wer.den, wehn ein gedeih
liches Wirken auf der bisherigen Pfarrstelle oder in 
einem mit der Pfarrstelle verbundenen Aufsichtsamt 
nicht mehr gewährleistet ist, wobei der Grund nicht in 
dem Verhalten des Pfarrers zu liegen braucht. 

(2) Vor einer Versetzung sind der Pfarrer, der Kir
chenvorstand, der Visitator und eine Vertretung der 
Pfarrerschaft zu hören. 

(3) Bei der Versetzung sollen die persönlichen Ver
hältnisse des Pfarrers berücksichtigt werden. 

(4) Dem Pfarrer werden die Umzugskosten ersetzt. 

§ 74 

(1) Zur. Feststellung des Sachverhaltes im Falle des 
§ 73 sind die erforderlichen Erhebungen durchzufüh
ren. Untersuchungen nach § 87 Absatz 3 können an
geordnet werden. 

(2) Ergeben die Erhebungen, daß die Voraussetzun
gen des § 73 gegeben sind, ist· dem Pfarrer ein mit 
Gründen versehener Bescheid über die Notwendigkeit 
der Versetzung zuzustellen. 

(3) Nach Einleitung eines Verfahr.ens kann dem Pfar
rer die Ausübung des · Dienstes durch begründeten 
schriftlichen Bescheid vorläufig ganz oder teilweise un
tersagt werden, wenn dies dringend geboten erscheint. 
Ihm kann während dieser Zeit ein angemessener Auf
trag erteilt wierden. Diese Anordnungen unterliegen 
nicht der Nachprüfung nach § 66. 

(4) Liegt der Grund zu dem Verfahren nach § 73 in 
dem Verhalten des Pfarrers, so bleibt die Möglichkeit, 
ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, unberührt. 

§ 75 

(1) Mit Rechtswirksamkeit des Bescheides nach § 74 
Absatz 2 tritt der Pfarrer in den Wartestand. Er er
hält bis zur Dauer eines Jahres Wartegeld in Höhe sei
ner bisherigen Dienstbezüge. 

(2) Dem Pfarrer wird Gelegenheit gegeben, sich in
nerhalb einer bestimmten Frist um eine andere Pfarr
stelle in einer anderen Gemeinde zu bewierben, es sei 
denn, daß auch in einer anderen Gemeinde ein gedeih
liches W,irken nicht zu erwarten ist; dabei kann die 
Bewerbungsmöglichkeit beschränkt werden. 

(3) Unterläßt der Pfarrer die Bewerbung oder führt 
ste in der gesetzten Frist nicht zum Ziele, so ist er auf 
eine andere Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihm auch 
eine geeignete allgemeinkirchliche Aufgabe übertra
gen werden. 

(4) Ist ein gedeihliches W,irken auch in einer anderen 
Gemeinde oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nicht zu 
erwarten, ist der Pfarrer in den Ruhestand zu verset
zen. 

(5) Die Bestimmungen des§ 72 gelten entsprechend. 

ee) Versetzung eines Pfarrers 
mit allgemeinkirchlicher Aufgabe 

§ 76 

(1) Dem Pfarrer, dem eine allgemeinkirchl,iche Auf
gabe übertragen ist, kann eine andere Aufgabe dieser 
Art oder eine freie Pfarrstelle übertragen werden, 
wenn dafür ein kirchliches Interesse besteht. Vor d,er 
Versetzung ist der Pfarrer zu hören. 

(2) Das Recht des Pfarrers, sich um eine Pfarrstelle 
zu bewerben, bleibt unberührt. 

(3) Di,e Bestimmungen des § 69, des § 70 Absatz 5 
und 6 sowie der §§ 71 Absatz 4 und 72 Absatz 1 gelten 
entsprechend. 

b) Abordnung 

§ 77 

(1) Der Pfarrer kann zur vorübergehenden Beschäfti
gung oder zur Wahrnehmung besonderer kirchlicher 
Aufgaben unter Belassung seiner Dienstbezüge abge
ordnet we11den. 

(2) Die Abordnung bedarf seiner Zustimmung, sofern 
ihre Dauer sechs Monate überschreitet. In diesem Falle 
ist, wenn der Pfarrer eine Pfarrstelle inne hat, zuvor 
der Kirchenvorstand zu hören. 

• 
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c) Beurlaubung 

§ 78 

(1) Der Pfarrer kann auf seinen Antrag oder mit sei
ner Zustimmung zur Wahrnehmung eines anderen 
kirchlichen Dienstes sowie zur Übernahme von Aufga
ben, die im kirchlichen Interesse liegen, beurlaubt 
werden. Die Beurlaubung kann befristet oder unbefri
lungen getroffen werden. 

(2) Bei der Beurlaubung ist gleichzeitig zu entschei
den, ob der Pfarrer .die von ihm bekleidete Stelle oder 
die ihm übertragene allgemeinkirchliche Aufgabe so
wie für die Dauer der Beurlaubung die Dienstbezüge 
behält oder verliert. Die Rechte und Anwartschaften, 
die er im Zeitpunkt der Beurlaubung hatte, bleiben ge
wahrt. 

(3) Bei Rückkehr wird der Pfarrer nach Möglichkeit 
seiner früheren Tätigkeit entsprechend verwendet. Die 
während der Beurlaubung geleistete Dienstzeit wird 
auf die Besoldung und Versorgung angerechnet. 

(4) Der beurlaubte Pfarrer untersteht, unbeschadet 
seines neu eingegangenen Dienstverhältnisses, der 
Lehraufsicht und Amtszucht derjenigen Kirche, die ihn 
beurlaubt hat. 

(5) Ist in Kirchengesetzen eine Freistellung vorge
sehen, gilt diese als Beurlaubung, soweit nicht der 
Pfarrer nach §§ 94 bis 96 aus dem Dienst entlassen 
w.ird. 

§ 79 

(1) Eine Pfu.rrer,in ist auf Antrag bis zu drei Jahren 
unter Verlust .der Stelle ohne Dienstbezüge zu beurlau
ben, wenn sie mit einem Kind unter sechs Jahren oder 
mit mindestens zwei Kindern unter zehn Jahren in 
häuslicher Gemeinschaft lebt und diese Kinder tatsäch
lich betreut. Sie kann auf Antrag beurlaubt werden, 
wenn andere wichtige familiäre Gründe vorliegen. Die 
Beurlaubung nach Satz 1 oder 2 kann auf Antrag ver
längert wel'.'den; die Gesamtdauer der Beurlaubung soll 
sechs Jahre nicht überschreiten. Der Antrag auf Ver
längerung der Beurlaubung um spätestens sechs Mo
nate vor Ablauf der Beurlaubung gestellt sein. Die Zeit 
der Beurlaubung gilt nicht als ruhegehaltfähige Dienst 
zeit. 

(2) Die nach Absatz 1 beurlaubte Pfarrerin ist ver
pflichtet, sich rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung 
um eine freie Pfarrstelle oder um Übertragung einer 
allgemeinkirchlichen Aufgabe gemäß § 16 Abs. 2 Buch
stabe b zu bewerben. Unterläßt sie die rechtzeitige Be
werbung oder führt diese vor dem Ende der Beurlau
bung nicht zum Ziele, so kann ihr von Amts wegen 
eine zumutbare Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche 
Aufg-abe übertragen weroen. Steht für die Pfarrerin 
keine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe zur 
Verfügung, so wil'.'d die Beurlaubung um die Zeit ver
längert, die erforderlich ist, um ihr eine solche zu über
tragen. 

(3) Eine nach Absatz 1 beur1aubte Pfarrerin scheidet 
aus dem Dienst aus, wenn sie den Dienst in einer ihr 
nach Absatz 2 übertragenen Pfarrstelle oder allgemein
kirchlichen Aufgabe nicht angetreten hat. Die Möglich
keit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, bleibt unbe
rührt. 

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 
und 2 kann das Dienstverhältnis einer Pfarrerin auf 
ihren Antrag oder mit ihrer Zustimmung in ein Dienst
verhältnis mit eingeschränktem Auftrag umgewandelt 
weroen, wenn dafür ein kirchliches Bedürfnis besteht. 
Ein solches Dienstverhältnis darf nur für in sich abge
schlossene Aufgabenbereiche begründet wel'.'den. 

(5) Bei Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 4 sind 
der K,irchenvorstand und der Visitator, bei Maßnahmen 
nach Absatz 2 Satz 2 ist die Pfarrerin zu hören. Die 
Pfarrerin -ist bei Maßnahmen nach Absatz 2 auf die 
nach Absatz 3 möglichen Rechtsfolgen hinzuweisen. 

(6) Die Anwendung der Absätze 1 bis 4 kann durch 
kirchengesetzliche Regelung der Gliedkirchen ausge
schlossen werden. ,Es können auch aibweichende Rege
lungen getroffen werden. 

d) Übernahme 

§ 80 

(1) Tr1tt der Pfarrer auf seinen Antrag oder mit sei
ner Zustimmung aus dem Dienst einer Gliedkirche der 
Vereinigten Kirche in den Dienst einer anderen Gliied
kirche, so wird das Dienstverhältnis mit der überneh
menden Gliedkirche fortgesetzt (Übernahme). An die 
Stelle der Rechte und Pflichten aus dem bisherigen 
Dienstverhältnis treten die Rechte und PfLichten nach 
dem Recht der übernehmenden Gliedkirche. Für die 
Übernahme gelten die Bestimmungen der §§ 17 und 18 
entsprechend. 

(2) Durch die Übernahme soll der Pfarrer in seinen 
bis zur Übernablme erworbenen Rechten .nicht geschmä4 
lert werden. 

(3) Die betei1igten Gliedkirchen treffen nähere Ver
einbarungen über den Zeitpunkt der Übernahme und 
darüber, ob und in welchem Umfang die Gliedkirche, 
aus deren Dienst der Pfarrer übernommen wird, sich 
an der Versorgung des Pfarrers beteiligt. 

(4) Tritt der .Pfarrer aus dem Dienst einer Gliedkir
che in den Dienst der Vereinigten Kirche ·oder umge
kehrt, so gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

2. Wartestand und Ruhestand 

AHgemeines 

§ 81 

Der Pfarrer kann nur in den kii.rchengesetzlich vorge
sehenen Fällen in den Warte- oder Ruhestand versetzt 
werden. 

§ 82 

(1) Der Pfarrer erhält über die Versetzung in den 
Warte- oder Ruhestarid eine Urkunde, in der bestimmt 
wird, von welchem Zeitpunkt an diese Versetzung wirk-· 
sam wird; dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem Zustel
lungstag liegen. 

(2) Er führt seine bisherige Amtsbezeichnung ·mit 
dem Zusatz „im Wartestand" (i. W.) oder „im Ruhe
stand" (i. R.). 

a) Wartestand 

§ 83 

(1) Das Dienstverhältnis des Pfarrers wird durch die 
Versetzung in den Wartestand nicht beendet. Der Pfar
rer verliert jedoch mit dem Begdnn des Wartestandes 
die von ihm bekl-eidete Stelle oder die ihm übertra
gene allgemeinkirchliche Aufgabe und, soweit nicht · 
anders bestimmt wird, die ihm sonst übertragenen Auf
gaben und Funktionen. 

(2) Der in den Wartestand versetzte Pfarrer erhält 
Wartegeld. 

§ 84 

(1) Dem Pfarrer im Wartestand kann gestattet wer
den, sich um eine freie Pfarrstelle zu bewerben. 
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(2) Er ist verpflichtet, einen ihm angetragenen kirch
lichen Dienst oder eine Aufgabe zu übernehmen, die 
seiner Vorbildung und dem Amt des Pfarrers· entspre
chen. 

(3) Erfüllt der Pfarrer ohne hinreichende Gründe die 
ihm nach Absatz 2 obliegen1den Verpflichtungen nicht, 
so kann er in den Ruhestand versetzt werden. Die Mög
lichkeit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, bleibt un
berührt. 

§ 85 

Der 'Wartestand endet, 
a) wenn dem Pfarrer wieder eine Pfarrstelle oder all

gemeinkirchliche Aufgabe übertragen wird, 
b) wenn der. Pfarrer in den Ruhes1land versetzt wird, 
c) wenn das Dienstverhältnis als Pfarrer beendet 

wird. 

b) Ruhestand 

§ 86 

(1) Der Pfarrer tritt mit Ablauf des Monats, in dem 
er das 68. Lebensjahr, di,e Pfarrerin mit Ablauf des Mo
nats, in dem sie das 65. Lebensjahr vollendet hat, in 
den Ruhestand. 

(2) Auf Antrag ist der Pfarrer, der das 65. Lebens
jahr oder die Pfarrerin, die das 62. Lebensjahr voll
endet hat, in den Ruhestand zu versetzen. Die Verset
:1mng in den Ruhestand kann nach Anhörung des _Be
troffenen auch von Amts wegen erfolgen. 

(3) Mit Zustimmung des Pfarrers kann der Eintritt 
in den Ruhestand bis zur Vollendung des 70. Lebens
jahres hinausgeschoben werden. 

(4) Die Gliedkirchen können ~rchengesetzlich von 
den Absätzen 1 und 2 abweichende Regelungen tref
fen. 

§ 87 

(1) Der Pfarrer Ist auf seinen Antrag oder von Amts
wegen vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen, wenn 
er ,infolge körperlicher Gebrech·en oder wegen Schwä
che seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zur Er
füllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig gewor
den ist. 

(2) Als dauernd dienstunfähig kann der Pfarrer auch 
dann angesehen werden, wenn er infolge Erkrankung 
innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate 
keinen Dienst getan hat und keine Aussicht besteht, 
daß er innerhalb weiterer sechs Monate wieder voll 
dienstfähig wirid. 

(3) Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit des 
Pfarrers, so ist er verpflichtet, sich nach Weisung ärzt
lich oder fachärztlich untersuchen und beobachten zu 
lassen und die Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu ent
binden. Die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
kann gefordert werden. Die anordnende Stelle trägt 
die dadurch entstandenen Kosten. 

§ 88 

Die Vorschriften der §§ 86 und 87 sind nicht anzu
wenden, wenn der Pfarrer zu dem für den Eintritt oder 
die Versetzung in den Ruhestand maßgebenden Zeit
punkt eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren 
(Wartezeit) nicht abgeleistet hat. Satz 1 gilt nicht, wenn 
der Pfarrer infolge körperlicher Gebrechen oder wegen 
Schwäche seiner körper1ichen oder geistigen Kräfte, 
die er sich ohne grobes Verschulden in Ausübung oder 
aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, dienst
unfähig geworden ist. 

§ 89 

(1) Soll der Pfarrer von Amts wegen nach § 87 in 
den Ruhestand versetzt werden, so muß er unter An
gabe der Gründe schriftlich aufgefordert werden, et
waige Einwendungen ,innerhalb einer ihm gesetzten 
Frist von mindestens Vlier Wochen zu erheben. 

(2) Werden Einwendungen fmstgemäß nicht erhoben, 
so kann der Pfarrer in den Ruhestand versetzt werden. 
Werden Einwendungen fristgemäß erhoben, so werden 
die notwendigen Feststellungen in einem Verfahren ge
troffen, "in dem ein amtsärztliches oder vertrauens
ärztliches Zeugnis eingeholt und dem Pfarrer Gelegen
heit zur Stellungnahme gegeben werden muß. Außer
dem sind der Kirchenvorstand, der Vdsitator und eine 
Vertretung der Pfarrerschaft zu hören. 

(3) Erscheint der Pfarrer zur Wahrnehmung seiner 
Rechte infolge körperlJicher oder geistiger Gebrechen 
außerstande, so wird ihm, nach Möglichkeit im Ein
vernehmen mit seiner Familie, ein Beistand für das 
Verfahren gestellt, solange kein gesetzlicher Vertreter 
oder Pfleger für ihn bestellt fat. 

(4) Dem Pfarrer kann die Ausübung des Dienstes für 
die Dauer des Verfahrens ganz oder teilweise unter
sagt werden, wenn dies um des Amtes willen dringend 
geboten ist. Diese Anordnung unterliegt nicht der 
Nachprüfung nach § 66. 

(5) Wird die Dienstfähigkeit des Pfarrers festgestellt, 
so ,ist das Verfahren einz,ustellen. Führt das Verfahren 
innerhalb einer Frist von drei Monaten, gerechnet vom 
Ablauf der in Absatz 1 bezeichneten Frist, zur Verset
zung in den Ruhestand, so beginnt der Ruhestand mit 
dem Ende der dreimonatigen Frist. Dauert das Verfah
ren länger, so beginnt der Ruhestand mit dem in der 
Verfügung bestimmten Zeitpunkt, spätestens mit dem 
Ende des Monats, -in dem dem Pfarrer die Verfügung 
bekanntgegeben wird. 

§ 90 

(1) Für 'den Pfarrer i,m Wartestand gelten die Be
stimmungen der §§ 86 bis 88 entsprechend. 

(2) Im übrigen kann er mit ,seiner Zustimmung jeder
zeit, nach fünfjähriger Wartezeit auch gegen seinen 
Willen, in den Ruhestand .versetzt we11den. Auf seinen 
Antrag ist er nach dreijähriger Wartestandszeit in den 
Ruhestand zu versetzen. 

§ 91 

(1) Mit dem Beginn des Ruhestandes Ist der Pfarrer 
unter Aufrechterhaltung seines Dienstverhältnisses der 
Pflicht zur Dienstleistung enthoben. Im übrigen unter..: 
steht er weiter der Lehrverpflichtung und der Amts
pflicht (§§ 58 bis 60) und damit der Lehraufsicht und 
Amtszucht. 

(2) Dem Pfarrer ,im Ruhestand können Beschränkun
gen in der Ausübung des Rechtes zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung 
auferlegt we11den, wenn die Rücksicht auf Amt und Ge
meinde dies gebietet. 

(3) Der Pfarrer im Ruhestand erhält Versorgungsbe
züge. 

§ 92 

Dem Pfarrer im Ruhestand kann, wenn er dienst
fähig ist, vor Vollendung des fünfundsechzigsten Le
bensjahres jederzeit eine Pfarrstelle oder eine allge
meinkirchliche Aufgabe w,ieder übertragen werden. Er 
ist verpfächtet, dem Folge zu leisten. Er erhält minde
stens -die Besoldung aus seiner letzten Verwendung, 

• 
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wenn seine Versetzung in den Ruhestand ohne sein 
Vernchu1den veranlaßt war. Die Umzugskosten sind 
ihm zu vergüten. 

X. Abschnitt 

Beendigung des Dienstverhältnisses als Pfarrer 

Allgemeines 

§ 93 

Bei Lebzeiten wird das Dienstverhältnis als Pfarrer 
beendet: 

1. durch Ent1a,ssung aus dem Dienst, 

2. durch Ausscheiden aus dem Dienst, 
3. durch Entfernung aus dem Dienst. 

1. Entlassung aus dem Dienst 

§ 94 

(1) Der Pfarrer kann seine Entlassung aus dem 
Dienst beantragen. Der Antrag muß mit Gründen ver
sehen sein. Er ist auf dem Dienstwege schriftlich einzu
rerchen. 

(2) Dem Antrag muß vorbehaltlich der Bestimmun
gen in § 99 entsprochen werden. Die Entlassung kann 
jedoch solange hinausgeschoben werden, bis die Dienst
geschäfte ordnungsgemäß übergeben sind und der Pfar
rer über die Verwaltung ihm anvertrauten kirchlichen 
oder sonstigen öfllentlichen Vermögens Rechenschaft 
abgelegt hat. 

(3) Der Pfarrer erhält über dte Entlassung eine Ur
kunde. Die Entlassung wird mit dem in der Urkunde 
angegebenen Zeitpunkt, jedoch frühestens mit der Zu
stellung, rechtswirksam. Zugleich sind dem Pfarrer die 
Rechtsfolgen der Entlassung mitzuteilen. 

(4) Der Pfarrer kann den Antrag auf Entlassung zu
rücknehmen, solange ihm die Entlassungsurkunde noch 
nicht zugegangen ist. 

§ 95 

(1) Beantragt der Pfarrer seine Entlassung, um eine 
Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliche Aufgabe au
ßerhalb der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Glied
kirchen zu übernehmen oder um eine andere Aufgabe 
zu übernehmen, die ihn nicht von dem ihm in der Or
dination erteilten Auftrag tpennt, so kann ihm bei der 
Entlassung aus dem Dienst das Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung be
lassen werden. Außerdem kann ihm gestattet werden, 
seine bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „a. D." 
und etwaige kirchliche Titel weiterzuführen und die 
Amtstracht zu trag,en. Beantragt eine verheiratete Pfar
rerin aus den ,in § 79 Abs. 1 genannten Gründen ihre 
Entlassung, so finden, soweit die Gliedkirchen keine 
abweichenden Regelungen treffen, die Sätze 1 und 2 
entsprechend Anwendung. 

(2) Behält der Pfarrer bei der Entlassung das Recht 
zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakra
mentsverwaltung, so untersteht er weiter der Lehrver
pflichtung und der Amtspf1icht (§§ 58 bis 60) und da
mit der bisherigen Lehraufsicht und Amtszucht. Dies 
gilt nicht, wenn er in dem neuen Dienstverhältnis auch 
der Lehraufsicht und Amtszucht nach kirchlichem 
Recht unterstellt ist. 

(3) Verzichtet der Pfarrer nach seiner Entlassung auf 
das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sakramentsverwaltung, so entfallen die Rechte und 
Pflichten nach Absatz 1 und 2. Der Verzicht ist schrift
lich zu erklären und zu begründen. Er bedarf der Be
-stätigung durch ein kirchenleitendes Organ. 

(4) Die Belassung der in Absatz 1 genannten Rechte 
ist aufzuheben, wenn die kirchengesetzlichen Voraus
set:zmngen für die Belassung nicht mehr vorliegen oder 
die Wahrnehmung der Lehraufsicht und der Amtszucht 
unmöglich geworden oder erheblich erschwert ist: Diese 
Entscheidung ,ist in einem schriftlichen, mit Gründen 
versehenen Bescheid mitzuteilen. Der Bescheid muß 
auch den Zeitpunkt, von dem ab die Rechtswirkung der 
Entscheidung eintritt, enthalten. 

§ 96 

(1) In· den Fällen des § 95 verliert der Pfarrer mit 
der Entlassung für sich und seine Angehörigen alle in 
dem bisherigen Dienstverhältnis begründeten besol
dungs- und versorgungsrechtlichen Ansprüche und An
wartschaften, soweit nicht durch Kirchengesetz etwas 
anderes bestimmt ist oder eine andere Regelung ge
troffen werden kann. 

(2) Dem Pfarrer kann auf Antrag das Recht des 
Rücktritts in den Dienst vorbehalten werden. Dieses 
Recht kann befristet werden und setzt voraus, daß im 
Zeitpunkt der Rückkehr des Pfarrers die für die Über
tragung des Dienstes erforderlichen pernönlichen Vor
aussetzungen gegeben sind. 

§ 97 

(1) Beantragt der Pfarrer seine Entlassuhg aus dem 
Dienst, um Amt und Auftrag aufzugeben, so verliert er 
das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sakramentsverwaltung sowie das Recht zur Führung 
der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel 
und zum Tragen der Amtskle~dung. 

(2) Der Pfarrer verliert ferner für sich und seine An
gehörigen alle in dem bisherigen Dienstverhältnis be
gründeten besoldungs- und versorgungsrechtlichen An
sprüche und Anwartschaften. Ein Unterhaltsbeitrag 
kann widerruflich gewährt w,erden. 

§ 98 

Der Pfarrer -ist zu entlassen, wenn nach § 88 ein Ein
tritt oder eine Versetzung in den Ruhestand nicht in 
Betracht kommt. Die Vorschriften der §§ 95 und 97 
Absatz 2 gelten entsprechend. 

2. Ausscheiden aus dem Dienst 

§ 99 

(1) Der Pfarrer scheidet aus dem Dienst aus, 

a) wenn er d1e -evangelisch-lutherische Kirche durch 
Austrittserklärung oder Übertritt zu einer anderen 
Religionsgemeinschaft verläßt, 

b) wenn er auf das Recht zur öffent1ichen Wortver
kündigung und zur Sakramentsverwaltung nach den 
Bestimmungen des § 95 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 
verzichtet, 

c) wenn er den Dienst unter Umständen aufgibt, aus 
denen zu entnehmen ist, daß er ihn nicht wieder 
aufnehmen Wlill, 

d) wenn die Voraussetzungen des § 79 Abs. 3 Satz 1 
erfüllt sind. 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst nach Ab
satz 1 verliert der Pfarrer das Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigiung und zur Sakramentsverwaltung. Er 
verliert ferner das Recht zur Führung der Amtsbe
zeichnung · und etwaiger kirchlicher Titel, das Recht 
zum Tragen der Amtskleidung und für sich und seine 
Angehörig,en alle in dem bisherigen Dienstverhältnis 
begründeten beso1dungs- und versorgungsrechtlichen 
Ansprüche und Anwartschaften. Ein Unterhaltsbeitrag 
kann wtderruflich gewährt wer.den. 
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(3) Das Ausscheiden ist in einem schriftLichen, mit 
Gründen versehenen Bescheid festzustellen. In diesem 
ist auch der Zeitpunkt des Ausscheidens zu bestimmen 
und auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. Der Bescheid 
ist zuz;ustellen. 

§ 100 

Der Pfarrer scheidet ferner aus dem Dienst, aus, 
wenn in einem Lehrverfahren die Feststellung getrof
fen wird, daß er nicht mehr fähig ist, eine amtliche 
Tätigkeit im kirchlichen Dienst auszuüben. Das Nähere 
regelt das Kirchengesetz über das Verfahre.."1 bei Lehr
beanstandungen. 

3. Entfernung aus dem Dienst 

§ 101 

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Recht 
der Amtszucht (§ 60) geregelt. 

XI. Abschnitt 

Schluß- und 'Obergangsbestimmungen 

§ 102 *) 

(1) Dieses Kircheng,esetz t:t'itt ein Jahr nach seiner 
Verkündung in Kraft. Für den Erlaß <ler in diesem Ge
setz vorgesehenen weiteren Bestimmungen der Ver
eimgten Kirche und der Gliedkirchen tritt das Gesetz 
bereits am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Das Gesetz findet auf die zur Zeit seines Inkraft
tretens im Dienst, Warte- oder Ruhestan<l befindlichen 
Pfarrer der Gl,iedldrchen Anwendung. 

§ 103 

Soweit Pfarrer bisher aufgrund ihrer Verwendung 
Kirchenbeamte wurden, wird durch Kirchengesetz der 
Vereinigten Kirche oder der Gliedkirchen bestimmt, ob 
und inwieweit sie künftig Pfarrer mit allgemeinkirch
licher Aufgabe im Sinne dieses Gesetzes sind. 

§ 104 

(1) Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem 
Staat werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

(2) Soweit für ordinierte Inhaber von theologischen 
Lehrämtern an staatlichen Hochschulen oder für Pfar
rer in einem staatlichen oder sonstigen öffentlichen 
Dienst besondere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben 
dies,e unberührt. 

§ 105 

(1) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen er
lassen, soweit nichts 'anderes bestimmt ist, je für ihren 
Bereich die für die Anwendung dieses Kirchengesetzes 
erforderlichen Bestimmungen. Für die Vereinigte Kir
che ist dafür die Kirchenleitung zuständig. 

(2) Bestimmungen der Gliedkirchen, die sich mit dem 
Gegenstand dieses Gesetzes befassen, bleiben in Kraft, 
soweit si-e die Bestimmungen dieses Gesetzes ergänzen; 

*) Die Vorschriift betrifft das Inkrafttreten des Kir
chengesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 
14. Juni 1963. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Ände
rungen ergibt sich aus dem in der vorangestellten Be
kanntmachung näher bezeichneten Kircheng,esetz. 

Für die für die Vereinigte Kirche erforderlichen Be
stimmungen ist die Kirchenleitung :zmständig. 

Die Bestimmungen der §§ 5, 46 I 1 und 79 sind in der 
EvangeHsch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg
Lippe erst von dem Zeitpunkt an anzuwenden, der von 
dieser GU.edldrche bestimmt wird. 

dies gilt insbesondere für die Regelung der Zuständig
keiten und des Verfahrens. 

§ 106 

Bei Erlaß oder Änderung der in § 105 .genannten Be
stimmungen ist Rechtsgleichheit , anzustreben. Die 
Gliedkirchen erlassen deshalb diese Bestimmungen 
nach vorheniger,Fühliungnahme mit der Kiirchenleitung 

, der Vereinigten Kirche. 

Ordnung für die Schlichtungsstelle 

Anlage zu § 66 ,Abs. 3 des Pfarrerg,esetzes der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

§ 1 

(1) Der Antrag auf Nachprüfung durch die Schlich
tungsstelle kann nur damit begründet werden, daß 

a) eine Entscheidung den Pfarrer in seinem Recht 
verletzt 
oder 

b) eine Entsch,e1dung unterlassen worden dst, auf die 
der Pfarrer ein Recht zu haben behauptet. · 

(2) Dtr Antrag nach Absatz 1 ist binnen eines Mo
nats nach der Eröffnung oder der Unterlassung der 
Entscheidu!:i.g z;u stellen. 

(3) Die Entschetdung g,ilt als unterlassen, wenn sie 
innerhalb von zwei Monaten nach Stellung des An
trags auf Entschcidung nicht ergang~m J.st und nach 
Wiederholung ,dieses Antrags weitere zwei Monate 
ohne Entscheidung· vergangen sind. Der Wiederho
lungsantrag muß binnen Jahresfrist nach dem ersten 
Antrag gestellt werden. 

(4) Gegen die Ver,säumung der zur Stellung des An
trages auf Nachprüfung gesetzten Frist von einem Mo
nat kann die Schlichtungsstelle Nachsicht gewähren, 
wenn die Ablehnung des Antrages wegen Fristversäu
mung eine unbillige Härte bedeuten würde, Nachsicht 
kann nicht mehr gewährt werden, wenn bei Stellung 
des Antrages vier Monate vergangen sind, seitdem die 
Frist zu 1aufen begop.nen hat. 

(5) Der Antrag auf Nachprüfung hat keine aufschie
bende Wirkung. Die Schlichtungsstelle kann anordnen, 
daß der Vollzug der Entscheidung auszusetzen ,ist, wenn 
dies im Interesse des Pfarrers dringend geboten er
scheint und nicht ,ein überwiegendes kirchliches Inter
esse entgegensteht. Der Antragsteller und das Organ 
der kirchlichen Verwaltung, dessen Entscheidung nach
geprüft werden soll, sind vorher zu hören. 

§ 2 

(1) Der Schlichtungsstelle gehören an: 

a) ein von ,einem obersten synodalen Or,gan bestimm
ter Obmann, der die Befähigung zum Richteramt 
oder höheren Verwaltungsdienst haben soll oder der 
mit den kirchlichen Bestimmungen 'besonders ver
traut ist, 

b) ein von einem kirchenleitenden Organ bestellter 
Beisitzer und 

c) ein Beisitzer, den die Vertretung der Pfarrerschaft 
aus ihrer Mitte bestellt. · 

(2) Die Mitglieder werden je auf die Dauer von sechs 
Jahren bestellt. Für die Mitglieder sind Stellvertreter 
zu bestellen. 

• 
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§ 3 

Die Mitglieder der Sch1ichtungsstelle entscheiden in 
richterlicher Unabhängigkeit und sind an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden. Sie werden nach ihrer Be
stellung vom Bischof hierauf besonders hingewiesen 
und verpflichtet, ihr kirchliches Ehrenamt unparteiisch 
und gewissenhaft auszuüben. 

§ 4 

(1) Die Schlichtungsstelle hat das Verfahren mit 
Rücksicht auf A.mt, Gemeinde und Kirche sowie die 
Person des Pfarrers beschleunigt durchzuführen. 

(2) Sie klärt den Sachverhalt von Amts wegen. Die 
Beteiligten sind zu hören. Betei1igte im Sinne dieser 
Ordnung sind der Antragsteller und das Organ der 
kirchlichen Verwaltung, dessen Entscheidung nachge
prüft wird. 

(3) Nach schriftlicher Vorbereitung sind vor ,der Ent
scheidung die Beteiligten zu einer münd1ichen Aus
sprache zu laden und, wenn sie erschienen sind, zu 
hören. 

(4) Im übrigen gestaltet die Schlichtungsstelle das 
VE!rfahren im Rahmen dieser Ordnung und der in § 9 
vorbehaltenen Bestimmungen in Ve11antwortung für 
einen geordneten Ablauf und den geistlichen Charakter 
des Verfahrens selbst. · 

§ 5 

Der Antragsteller kann sich eines Beistandes bedie
nen. Der Beistand muß als Pfarrer 'einer Gliedkirche 
der Vereinigten Kirche angehören oder .ein in einer 
solchen zu kirchlichen Ehrenämtern wählbares Ge
meindeglied sein; er kann zurückgewiesen werden, 
wenn er nicht die erfor,derliche Sachkenntnis oder Eig
nung besitzt. 

§ 6 

(1) Die Schlichtungsstelle entscheidet mit einfacher 
Mehrheit. 

(2) Die Entscheidung .ist schriftlich abzufassen und 
zu begründen; sie muß den Beteiligten binnen sechs 
Wochen nach dem Termin der mündlichen Aussprache 
zugestellt werden. 

§ 7 

Das Verfahren ist kosten- und gebührenfrei. Wird 
dem Antrag des Antmgstellers ganz oder teilweise ent
sprochen, so kann .in der Entscheidung festgelegt wer
den, daß dem Antragsteller die notwendigen Auslagen 
ganz oder teilweise zu er.statten sind. 

§ 8 

(1) Dde Entscheidung ist endgültig, sofern nicht in 
ihr d1e Revision an das Verfassungs- und Verwaltungs
gericht der Vereinigten Kirche für zulässig erklärt Wlird. 

(2) Die Revi-sion kann nur zugelassen werden, wenn 
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu 
klären -ist. Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht ist 
auf die Nachprüfung ,dieser Frage beschränkt. 

§ 9 

Im übDigen lmnn das Verfahren iJm Rahmen der 
§§ 105 .und 106 des Pfarrergesetzes durch Verordnung 
geregelt werden. 

Nr. 67 Kirchengesetz zur Ändemng des Kirchenge
setzes über die Errichtung eines Verfassungs
und Verwaltungsgerichts der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands. 

Vom 25. Oktober 1978. 

Gener,alsynode und Bischofskonferenz haben das fol
gende Kircheng,esetz beschlossen, das hiermit verkün
det wird: 

Artikel I 

Das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfas
sung·s- ,und Verwaltungsgevichts der Vereinigten Evan
geHsch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fas
sung der Neubekanntmachung vom 1. November 1973 
(ABL Bd. IV S. 264 f.) zuletzt geändert durch das Ände
rungsgesetz VOllil 29. Oktober 1976 (ABL Bd. V S. 4 f.> 
wird in§ 2 Absatz 1 Ziffer 2 wie folgt geändert: 
1. In Bucp.st. b wird der Punkt durch ein Komma er

setzt. 

2. Es wird folgender neuer Buchstabe c eingefügt: 
,,aus Verwaltung,s1;1kten der 'vereinigten Kirche, aus
genommen vermögensrechtliche Ansprüche arus 
einem kJrchengesetzlich geregelten Ddenstverhält
nis. u 

Artikel II 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. November 1978 in 
Kraft. 

Unter Bezugnahme auf diie Beschlüsse der 5. Gene
ralsynode und der Bischofskonferenz vom 25. Oktober 
1978 vollzogen. 

B a d B e v e n s e n, den 26. Oktober 1978 

Der Leitende Bischof 

Dr. H ,e i n t z e 

Nr. 68 Bekanntmachung der Neufassung des Kir
chengesetzes über die Errichtung eines Ver
fassungs- und VerwaltungSgerichtes der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands. 

Vom 1. November 1978. 

Aufgrund von § 2 des Kirchengesetzes zur Ände
rung des Kirch,engesetzes über die Errichtung eines 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes vom 24. Okto
ber 1973 (ABL Bd. IV Seite 263) wird Illachstehend der 
WortlaJUt des Kirchengesetzes über die ,Errichtung eines 
Verfassungs- und Verwaltungsger,ichts unter Berück
sichtigung der Änderungsgesetze vom 24. Oktober 1973 
(ABL Bd. IV S. 263), vom 29. Oktober 1976 (ABL Bd. V 
S. 4) und vom 25. Oktober 1978 (ABI. Bd. V Stück 6) in 
der ab 1. Januar 1979 geltenden Fassung in neuer Zäh
lung bekanntgemacht. 

H anno ver, den 1. November 1'978 

Das Lutherische Kirchenamt 

In Vertretung 

Frd.tzsche 
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Kirchengesetz 
über die Errichtung eines Verfassungs- und 

Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands 

in der Fassung vom 1. November 1978 

In Ausführung von Artikel 14 der Verfassung der 
V:ereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
Lands vom 8. Juli 1948 haben Generalsynode und Bi
schofskonferenz das nachfolgende Kirchengesetz unter 
Wahrung der Vorsch:riiften von Artikel 16 Absatz 4 der 
Verfassung beschlossen, das hiermit verkündet wtlrd: 

§ 1 

Es wird ein Verfassungs- und Verwaltungsgericht der 
Vereinigten Evange1isch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands errichtet. 

§ 2 

(1) Das Verfassungs- und Verwaltung,sg.ericht ent
scheidet 

1. über Verfassungsstreitigkeiten, die sich ergeben aus 
der Verfassung oder anderen Normen mit Verfas
sungsrang 

a) ,der ·ver,einigten Kirche, insbesondere über die 
Verf,aSSTUngsmäßigkeit der Gesetze und Verord
nungen der Vereinigten Kirche und über ihr Ver
hältnis zu den Gesetzen und Verordnungen der 
Gliedkirchen, 

1b) einer G1iedkirche nach Maßgabe der Gesetz
gebung dieser Gliedkirchen oder der Vereinigten 
Kiirche im Rahmen ihrer verfassungsmäßi,gen 
Zuständigkeit. 

2. über Verwaltungsstrei1li§keiten 

a) zwischen der Vereinigten Kirche einerseits und 
ihren Gliedkirchen sowie den der Vereinigten 
Kirche unmittelbar angeschlossenen Gemeinden 
und Werken andererseits, 

b) der Gli-edkirchen sowie der der Vereinigten Kir
che unmitteLbar angeschlossenen Gemeinden und 
Werke, 

c) aus Verwaltungsakten der Vereinigten Kirche, 
ausgenommen vermögensrechtHche Ansprüche 
aus einem kirchengesetz1ich geregelten Dienst
verhältnis. 

3. Als Rechtsmittelinstanz über VerJiassungs- und Ver
waltungsstreitigkeit nach Maßgabe 

a) der Gesetzgebung der Gliedkirchen oder der 
Vereinigten Kirche im Rahmen ihrer verfas
sungismäßigen Zuständigikei t, 

b) von Verträgen zwischen der Vereinigten Kirche 
eimirseits und einer G1iedkirchc der Evangeli
schen Kd.rche in Deutschland, die nicht der Ver
einigten Kirche. angehört, oder gliedkirchlichen 
Vereinigungen innerhalb der Evangelischen Kir
che in Deutsch}and andererseits sowie der Ge-1 
setzgebung dieser G1iedkirchen oder gliedkirch
lichen Vereinigungen, 

4. über alle Angelegenheiten, die dem Gericht durch 
Gesetzgebung der Gliedkirchen oder der Vereinig
ten !Girch,e übertragen werden. 

(2) Ein Antrag auf eine Entscheidung nach Abs·atz 1 
Nr. 1 ist, soweit die Gesetzgebung der Vereinigten Kir
che oder der Gliedkirchen 111ichts anderes bestimmt, 
nur zrulässig, wenn der Antragsteller 

a) bei Meinungsverschiedenheiten 21Wischen verfas
sungsmäßigen Organen oder Teilen von Organen, 

die durch idie Verfassung, andere Normen mit Ver
fassungsrang oder .in der Geschäftsondn_ung der Ge
neralsynode oder der synodalen O!'gane der G1ied
kirchen mit eigenen Rechten ausgestattet sind, gel
tend macht, daß er durch eine Maßnahme oder 
Unterlassung des Antragsgegners in seinen Rechten 
verletzt oder unmittelbar gefähndet wird, 

b) eine Rechtsnorm eines Kirchengesetzes, einer Ver
ordnung oder einer S.at21ung wegen ,ihrer förmlichen 
oder ,sachlichen Unvereinbarkeit mit der Verfassung 
der Vel'einigten Kirche oder deren Gliedkirche 

für nichtig hält oder 

für gültig hält, nachdem ein kirchliches Organ oder 
eine kirchliche Amtsstelle sie als unvereinbar mit 
der Verfassung der Veveinigten Kirche oder der 
Gliedkirche nicht angewendet hat. 

(3) Soll eine Zuständigkeit des Verfassungs- und Ver
wal1nmg,sgerichtr. rlPr VcrPinigten Kirche tlurch Gesetze 
der Gliedklirchen begründet werden, so bedürfen diese 
Gesetze der Zustimmung der KirchenleituI_J.g der Ver
einigten Kirche. 

§ 3 

BeteiL~gte vor dem Verfassungs- und Verwaltungsge
richt der Vereinigten Kirche können sein: 

a) die Vereinigte Kirche und ihre verfassungsmäßigen 
Organe, 

· b) die Gliedkirchen und ihre verfassunigsmäßii,gen 
Organe, 

c) die der Vereinigten Kiirche unmitte1bar angeschlos
senen Gemeinden, 

d) die Werke der Vereinigten Kirche, 

e) die nach der Gesetzgebung der Gliedkirchen oder 
der Vereinigten Kirche sonst Beteiligten. 

§ 4 

(1) Das Verfüssungs-und Verwaltun·gsgericht der Ver
ei!lligten Kirch,e besteht aus dem rechtskundigen Präsi
denten, dem rechtskundigen V:izepräsidenten und der 
erforderlichen Zahl weiterer rechtskundiger und geist
licher Mitglieder. Die Mitglieder des Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche müssen zu 
kirch1ichen·.Amtern wählbar seiin. Sie dürfen nicht Mit
glieder eines Organes, Kirchenbeamte oder Angestellte 
der Vereinigten Kirche sein. Mitglieder eines Organes, 
Kirchenbeamte und Angestellte einer Gliedkirche der 
Vereinigten Kirch-e oder einer der !in § 2 Absatz 1 
Nr. 3 b genannten G1iedkiirchen der Evangelischen Kir
che in Deutsch1and oder gliedkirchlichen Vereinigrung 
_sind im Ein2Jelfall von der Mitwirkung in Verfahren 
ausgeschlossen, wenn ,ihre Gliedkirche oder gHedkirch
liche Vereinrl.gung als Partei an dem Verfahren beteiligt 
ist. 

(2) Die Mitglieder des V:erfassungs- und Verwaltungs
gerichts der Vereinigten Kirche werden von der Kir
ch,enleitung im ·Einvernehmen mit der Bischofskonfe
renz für eine Amtsdauer von sechs Jahren berufen. 
Scheidet ·ein Mitghled vorzeitig aus, so gilt die Berufung 
eines neuen Mitglieds nur für den Rest der Amts
dauer. Bei der Berufung der Mitglied€r ist die glied
kirchliche Zusammensetzung der Vereinligten Kirche 
tunlichst zu berücksdchtigen. 

(3) Der Präsident des Verfassungs- und Verwaltungs
gerJchts der Vereinigten Kirche wird vom Vizepräsiden
ten, bei dessen Verhinderung von den übrigen rechts
kundi,gen Mitgliedern .in der Reihenfolge nach dem 
Lebensalter vertreten. Der Präsident, der Vizepräsi
dent und das älteste geistliche Mitglied bilden das Prä-

• 

', 
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s1dium des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 
Vereinigten Kirche; bei Verhinderung treten für den 
PräsLdenten und den V.izepräsidenten rechtskundige 
Mitglieder, für das geistliche Mitglied ein anderes 
geist1iches Mitglied in der Reihenfolge nach dem Le
bensalter ein. 

(4) Die Mitgliedschaft im Verfassungs- und Verwal
tungsgericht der Vereinigten Kirche endet, wenn ein 
Mitglied sein Amt niederlegt oder wenn das Präsidium 
auf Antrag der Kirchenleitung durch Beschluß fest
stellt, daß ein Mitglied sein Amt wegen schweren Ver
stoßes gegen seine Pflichten verloren hat oder wegen 
körperlicher oder geistiger Gebrechen nicht mehr aus
üben kann. 

§ 5 

(1) Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Ver
einigten Kirche gliedert sich in Senate. 

(2) Die Senate entscheiden in der Besetzung mit dem 
rechtskundigen Vorsitzenden, einem geistlicher, und 
einem rechtskundigen Mitglied. 

(3) Die Senate entscheiden ,in der Besetzung mdt dem 
rechtskundigen Vorsitzenden, zwei geistlichen und zwei 
rechtskundigen Mitgliedern 

a) in Verfassungsstreitigkeiten, 

b) -in Rechtsmittelverfahren, wenn das kirchliche Ge
rächt erster Instanz in der Besetzung mit fünf Mit
gliedern :zm entscheiden hatte, es sei denn, daß in 
Verwaltungsstreitigkeiten die Entscheidung durch 
Beschluß ohne mündliche Verhandlung ergeht, 

c) auf Vorlagen von Gerichten und Schlichtungsstel
len der G1iedkirchen, soweit das Recht der Glied
kirchen Vorlagen an das Verfassungs- und Verwal
tungsger,icht der Vereinigten Kirche zuläßt. 

(4) Das Präsidii.u.mdes Verfassungs- und Verwaltungs
gerichts der Vereinigten Kirche bestimmt jeweils zu 
Beginn der Amtsdauer von sechs Jahren (§ 4 Abs. 2 
Satz 1) die. Zahl und Zusammensetzung der Senate. Es 
regelt für jeweils zwei Jahre die Geschäftsverteilung 
und die Vertretung von Mitgliedern der Senate. 

§ 6 

(1) Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungs
gerichts der Vereinigten Kirche sind an Schrift und Be
kenntnis und an Recht und Gesetz gebunden. S,ie füh
ren ihr Amt in richterlicher Unabhängigkeit. 

(2) Der Leitende Bischof verpflichtet den Präsiden
ten und den Vizepräsidenten, der Präsident die Mit
glieder auf ihren Dienst mit folgendem Gelöbnis: 

Ich gelobe vor Gott, dem Allmächtigen und All
wissenden, daß ich die Verfassungen, Gesetze und 
Ordnungen der Vereinigten Kirche und ihrer Glied
kirchen achten und wahren und meine Entschei
dungen ohne Ansehen der Person fällen werde. 

Die Verpflichtung kann schriftlich erfolgen. 

(3) Eine Vergütung wird im allgemeinen nicht ge
währt. Die Kirchenleitung kann in besonderen Fällen 
eine solche zubilligen. Sie setzt auch die Höhe der Ta
gegelder und Reisekosten sowie die Entschädigung für 
entstandenen Dienstaufwand fest. 

§ 7 

(1) Das schriftliche Verfahren bildet die Regel. Doch 
kann jederzeit mündliche Verhandlung angeordnet 
werden; dies soll bei allen Verfahren, in denen das Ge
richt nicht Rechtsmittelinstanz ist, auf Antrag. gesche
hen. 

(2) Soweit das Verfassungs- und Verwaltungsgericht 
nicht als Rechtsmittelinstanz tätig wird, liegt es ihm öb, 
alle Sach- und Rechtsfragen erschöpfend 21u klären. 

(3) Soweit die Vereinigte Kirche nicht am Verfahren 
betei1igt ist, ist die Kirchenleitung der Vereinigten 
Kirche 21u hören. 

(4) Das Verfahren bei der Verhandlung und der Ent
scheidung über Rechtsmittel nach § 2 Absatz 1 Nr. 3 
richtet sich nach dem Recht der dort genannten Kir
chen bzw. gliedkirchlichen Vereinigungen, soweit das 
Recht der Vereinigten Kirche nichts anderes bestimmt. 

(5) Soweit für die Entscheidung des Gerichtes Fragen 
des Bekenntnisses wesentlich sind, hat es vor der Ent
scheidung eine Stellungnahme der Kirchenleitung bei
zuziehen. Die Kirchenleitung soll in grundsätzlichen 
Fragen vor ihrer Stellungnahme die gutachtliche Äuße
rung mindestens eines Hochschullehrers lutherischen 
Bekenntnisses einholen. · 

(6) Für das Verfahren im einzelnen erläßt die Kir
chenleitung im Benehmen mit dem Präsidenten des 
Gerichtes eine Rechtsverordnung. 

§ 8 

(1) In den Verträgen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 b können 
von diesem Kirchengesetz abweichende Bestimmungen 
über die Beteiligten, über die Zusammensetzung der 
entscheidenden Senate, über, die Einholung von gut
achtlichen Stellungnahmen in Fragen des Bekenntnis
ses und über das Verfahren vor dem Verfassungs- und 
Verwaltungsgericht getroffen werden. 

(2) Die Verträge sind im Amtsblatt der Vereinigten 
Kirche zu veröffentlichen. 

§ 9 

Die 21ur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Verordnungen erläßt die Kirchenleitung. *) 

*) Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchen
gesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichts (Verfahrensordnung). vom 14. Fe
bruar 1978 (ABI. Ed. V S. 23). 
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II. Beschlüsse und Verträge 

Nr. 69 Entschließung der Generalsynode der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands zu „Ehe und Familie" gerichtet 
an die Parlamente und Regierungen des Bun
des und der Länder. 

Vom 26. Oktober 1978. 

Die Reformpolitik auf dem Gebiet von Ehe und Fa
milie hat in der Bundesrepublik Deutschland in den 
beiden letzten Jahrzehnten vorwiegend unter dem Leit
gedanken gestanden, den Freiraum des einzelnen Bür
gr:r::i, in nP.m P.r seine persönliche Verantwortung wahr
nehmen kann, zu erweitern. Der mit dieser Politik be
schrittene Weg ist zu begrüßen: Freiheit und Verant
wortlichkeit sind Kennzeichen christlicher Lebensge
staltung. 

Sehr viele, vor allem j1unge Menschen haben mit dem 
Gedanken der Reform große Hoffnungen und Erwar
tungen verbunden. Zuweilen schien bereits das Ab
werfen überkommener Normen und Werte mehr Le
bensqualität, mehr Menschlichkeit und bessere Ver
hältnisse zu verheißen. Diese Hoffnung mußte jedoch 
trügen und hat sich nicht erfüllt. Auch .in anderen 
Ländern, die eine entsprechende Reformgesetzgebung 
eingeführt haben, wie z. B. in Schweden, blieb eine Er
nüchterung nicht aus. 

Hinter eine Ordnung, die dem einzelnen Bürger per
sönliche Verantwortung und den gesellschaftlichen 
Gruppen und Kirchen eingenständige Wert-Entschei
dungen abverlangt, darf es ein Zurück nicht geben. Es 
muß heute vielemehr darum gehen, daß die für verant
wortliches Handeln gewonnenen Freiräume sinnvoll 
genutzt werden und daß Politiker wie Bürger sich dar
um bemühen, grundgesetzlich geschützte Ordnungen 
wie Ehe und Familie wieder stärker von christlichen 
Werten her 21u gestalten und aus21ufüllen. Weder die 
permanente Reform noch die Idee der :Sefreiung oder 
das Ideal der Selbstverwirklichung des Einzelnen allein 
vermögen eine solche Neuori~ntierung 21U leisten. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir auf die Erklä
rung der Bischofskonferenz der VELKD zur Ehe hin
weisen *), die wir diesem Schreiben beifügen. Sie will 
auf Grundgegebenheiten des Menschsedns aufmerksam 
machen, deren Nichtbeachtung tiefgreifenden Schadeq 
anrichtet. Die Stärkung der Freiheitsrechte des Einzel
neri darf auf keinen Fall zur Abwertung von Treue, 
Vertrauen, Verzicht und Verantwortung führen, weil 
diese Werte jede Gemeinschaft tragen und erst ermög
lichen. Das gilt gerade für Ehe und Familie: jeder ein-
7!elne Mensch verdankt sich einer Gemeinschaft und ist 
auf Gemeinschaft angewiesen: Das Kind braucht ver
läßliche Bezugspersonen, um selbst Person zu werden 1 
der Mann ist auf die Frau als verläßliche Partnerin an
gewiesen, die Frau auf den Mann. 

Die Generalsynode richtet die dringende Bitte an die 
Politiker, sich den Wertfragen von Ehe und Familie 
erneut zu stellen. Sie verweist insbesondere auf einen 
Notstand, der unser gesamtes Gemeinwesen bedroht 
und unmittelbar mit dem gegenwärtigen Problem von 
Ehe und Familie :zmsammenhängt: ohne entscheidende 
Maßnahmen, diie Mut zu Ehe und Elternschaft machen, 
wird sich die drohende Tendenz zu einer sterbenden 

*) Nr. 70. 

Gesellschaft nicht arufhalten lassen. Ohne Lebensbe
jahung läßt sich Lebensqualität nicht verwirklichen. 

Wir bitten folgende Gesichtspunkte und Vorschläge 
zu berücksichtigen: 

1. Dem Auftrag des Grundgesetzes entsprechend muß 
die staatliche Gesetzgebung so ehe- und familien
freundlich wie möglich sein. Dies bedeutet vor 
allem: 

1 

- Erleichterung der Eheschließung durch wirt
schaftliche Fö!'derung, 

- Hilfen zur Erhaltung bzw. Weckung des Wdllens 
r111ch w einPm zweiten und dritten Kind, 
nicht zuletzt, um die Möglichkeit zu schaffen, daß 
Kinder um ihrer Persönlichkeitsentwicklung wäl
len mit Geschwistern aufwachsen können, 

- Maßnahmen 21l1 ergreifen, die die Wiirtschaftliche 
Belastung, die ein zweites oder drittes Kind be
deutet, mildern. 

2. Als Beitrag zur poli1lischen Willensbildung ist das 
Ansehen der Mütter in unserer Gesellschaft ent
scheidend zu heben und ihre Lage durch geeignete 
Maßnahmen wesentlich 21u verbessern. Dazu gehö
ren: 

- Mutterschutz für ein Jahr mit entsprechendem 
finanziellen Ausgleich, 

- Unterstützmng aller Einrichtungen und Maßnah
men, die Hilfen und Erholung für überarbeitete 
und erschöpfte Mütter anbieten, 

- arbeitsrechtliche Absicherung der Mütter - ggf. 
der Väter - und Maßnahmen für berufliche Wie
dereingliederung nach Erfüllung ihrer Erzie
hungsaufgaben, 

- sozialrechtliche Absicherung durch Anrechnung 
von Erziiehungsarbeit bei der Bemessung der 
Al tersversor§Ung, 

- vermehrte Schaffung von Arbeitsplätzen für 
Teilzeitbeschäftigung, 

- die Aufwertung von Familde und Mutterschaft 
überall dort, wo Vertreter der Parteien Verant
wortung trag€n, etwa im Rundfunkrat und bei 
Medien. 

B a d B e v e n s e n , den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 70 Erklärung der Bischofskonferenz zur Ehe. 

Vom 23. Oktober 1978. 

Die Bischofskonferenz der VELKD hat auf :ihren Ta
gungen in Schwäbisch Hall und Bad Bevensen über die 
Situation der Ehe in unserer Zeit beraten. Sie erklärt 
folgendes: 

I. 

1. Auch in unserer Zeit erfahren viele Menschen die 
Ehe als Gabe Gottes. Als Institution wird sie jedoch 

• 
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heute vielfach infrage gestellt. Kr,isenlose Zeiten der 
Ehe hat es auch früher nicht gegeben. Im Laufe der 
Geschichte hat nicht nur die Ehe se1bst Wandlungen 
erfahren, auch ihre gesellschaftliche Umwelt hat 
sich tiefgreifend verändert. Das konnte nicht ohne 
Folgen für die Ehe bleiben. Heute sind es vor allem 
folgende Entwicklungen, die sich auf die Ehe aus
wirken: 

- Die offene Gesellschaft gibt dem einzelnen mehr 
Raum für individuelle Lebensentwürfe. Sie ver
langt ihm aber auch mehr persönliche Entschei
dungen ab. 

- Aus der Großfami1ie mit mehreren Bezugsperso
nen aus verschiedenen Generationen ist im Re
gelfall die Kleinfamilie geworden. 

- Die Frau hat einen Beruf erlernt und möchte ihn 
ausüben. 

- Verhütungsmittel geben die Möglichkeit, die Zahl 
der Kinder und Zeitpunkt ihrer Geburt vorauszu
planen oder ohne Kinder zu bleiben. 

- Die gestiegene Lebenserwartung führt zu einer 
längeren Dauer der meisten Ehen. 

· - Die wirtschaftlichen Verhältnisse bringen für 
Mann und Frau oft unterschiedliche Arbeitszei
ten (Schichtarbeit und Wochenendfamilie). 

- In vielen Fällen werden frühe persönliche Bin
dungen eingegangen oder auch Frühehen ge
schlossen. Eine lange Ausbildungszeit läßt erst 
zu einem späten Zeitpunkt die Gründung einer 
Familie zu. 

- Viele Hof:finungen, die sich an mögliche Verände
rungen des -Wertgefüges knüpften, haben sich 
nicht erfüllt. 

- Die Tmgfähigkeit des Emotionalen wird häufig 
überschätzt. Das Ge1ingen einer Ehe wird oft zu 
einseitig von. der ErfüHung sexueller Erwartun
gen abhängig gesehen. 

- Das Streben nach unbedingter Offenheit und 
Ehrlichkeit ist gerade für jede Zweierbeziehung 
wichtig. Eine ständige Analyse von Konflikten 
kann jedoch Unbefangenheit und Spo.ntaneität 
zerstören. 

2. Diese und andere Veränderungen tragen dazu bei, 
Zweifel und Vorbehalte gegenüber der Ehe als 
öffentlicher Institution zu wecken. Zahlreiche Ehen 
scheitern. Dazu tragen auch überhöhte, unrealisti
sche Erwartungen an die Ehe bei. Junge Menschen 
fürchten angesichts belastender Erfahrungen in der 
Elterngeneration oder angesichts einer unsicheren 
Zukunft die Bindung auf Lebenszeit - ,,bis daß der 
Tod euch scheidet". Nicht wenige weichen in ehe
ähnliche Lebensformen - auf Dauer oder auf 
Zeit - aus. So ernsthaft manche der neuen Ver
suche auch sein mögen, eine gleichwertige Alter
native zur Ehe können sie nicht sein. 

3. Die Ehe ist eine Lebensordnung eigener Art. Be
ziehungen auf Zeit können das Maß an Geborgen
heit nicht geben, das der Mensch zum Leben braucht. 
Das gilt auch für die Erziehung und das Aufwachsen 
von Kindern. Diese Versuch-e bieten keine Hilfe für 
das -ganze menschliche Leben, zu dem die Bewälti
gung partnerschaftlicher Schwierigkeiten ebenso 
hinzugehört wie Krankheit, Leid und Alter. Bezie
hungen dieser Art bleiben meist auf eine bestimmte 
Lebensphase begrenzt. Nur Verbindlichkeit, Ord
nung und Dauer der Ehe ermöglichen die umfas
sende Gemeinschaft von Mann und Frau. 

II. 

4. Während die einen die Ehe überhaupt infrage stel
len, geben sich andere große Mühe, unter den ver
änderten Verhältnissen ihre Ehe zu bejahren. Bei
den d.st die Kirche die Botschaft schu1dig, daß die 
Ehe Gottes gute Ordnung ist. Sie ist ein Zeichen se.i
ner Liebe zu den Menschen. Hier erfahren sie ganz 
unmittelbar ihre Bestimmung zur Gemeinschaft „in 
guten wie in bösen Tagen". Gott hat Mann und 
Frau geschaffen, 1.llIIl füreinander da zu sein. Wir 
werden getragen und tragen ,einander. Gerade weil 
Vollkommenheit nicht erreichbar ist, gelingt die Ehe 
nur als gelebte Versöhnung. 

Die Ehe macht mehr als jede andere Beziehung 
Verantwortung möglich, weil sie in der Bindung an 
ein e n Menschen konkrete A,ufgaben zuweist. Ehe 
gewährt Geborgenheit und ,ermöglicht gemeinsame 
Lebensgestaltung. 

5. Als Ch11isten wissen wir, daß die Ehe nicht in dem 
aufgeht, was beide Eheleute voneinander haben. In 
jede Ehe ist Hoffnung und Zukunft hineingelegt. 
Von daher .gehört die Bereitschaft zum Kind ebenso 
zur Ehe wie wechselseitiges Geben und Nehmen in 
ehelicher Partnerschaft und gemeinsames Tun über 
den Interessenbereich der Familie hinaus. Kinder 
bereichern eine Ehe auch dann, wenn sie zu Ver
zichten nötigen. Andererseits behält eine Ehe auch 
b~i auferlegter K!inderlosigkeit ihren Sinn. 

6. Ehe gibt es in verschiedenen Gesellschaftsformen 
und Religionen. Sie hat nach reformatorischer Über
zeugung einen ursprünglichen Bez,ug zu Gott dem. 
Schöpfer. W,ie alle Schöpfung -ist auch die Ehe ge
fährdet. Daher bedürfen die Eheleute der Verge
bung. Im Glauben an Jesus Christus erschließt sich 
christlichen Ehepartnern das Geheimruis wechsel
seitigen Gebens und Empfangens und gegenseitigen 
Vertrauens und Vergebens. Darum ist es gut, wenn 
Menschen, die die Ehe eingehen, sich auch ,in ihrem 
Glauben verstehen. Das Bekenntnis zm Gott und die 
Bitte um seinen Segen in der christlichen Trauung 
sind der Ausdruck. dafür, daß die beiden Eheleute 
das Gelingen ihrer Ehe nicht nur sich selber abver
langen, sondern das Beste in ihrer Ehe aus Gottes 

. Hand erwarten wollen. 

7. Die Ehe bringt die Erfahrung von Liebe und Glück. 
Mitten ,im Alltag läßt sie Verbundenheit dankbar er.: 
leben. Aber keine Ehe ist frei von Last und Schuld. 
Die Ehe stellt auch vor schwierige Aufgaben: mit
einander die Lebenspläne abstimmen, für den ,ande
ren ohne Vorbehalt dasein, einer dem anderen das 
verletzende Wort vergeben und miteinander alt 
werden. So sollte die gute Ordnung der Ehe täglich 
angenommen und erneuert werden. 

8. Eine positive Beurteilung der Ehe verschließt nicht 
den Blick für die Würde, die der Ehelosigkeit zu
kommt. Die Ehelosigkeit ist für den,· der sich für 
diesen Weg bewußt entschieden hat ,und für den, 
.der durch äußere Umstände dahin geführt worden 
ist, ebenso Gottes Gabe und Aufgabe. W.ie die Ehe 
hat das Alleinsein seine eigenen Möglichkeiten 
eines sinnerfüllten Lebens, aber auch seine Pro
bleme und Lasten. Es gibt Aufgaben, die in beson
derer Weise, ja besser von Unverheirateten wahr
genommen werden können. 

III. 

Für Kirche und Staat ergeben sich aus der Situa
tion, in der sich die Ehe heute befindet, eine· Reihe 
wichtiger Aufgaben. Diese dürfen nicht um kiurzfri-
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stiger politischer Rücksichten willen übergangen 
werden. 

9. Die Kirche bezeugt, daß die Gesellschaft um dhrer. 
eigenen Zukunft willen an einer guten Ordnung der 
Ehe interessiert sein muß. Deshalb muß die Ehe
schließung auch weiterhin öffentlich sein und kann 
nicht allein der persönlichen Übereinkunft überlas
sen werden. 

- Die Kirche will in Verkündigung·, Unterricht und 
Seelsorge dazu beitragen, daß die künftigen Ehe
leute auf ihre Ehe vorbereitet und in ihrer Ehe 
begleitet werden. 

- Die Kirche setzt sich unter Mitverantwortung der 
Eltern dafür ein, daß der Sexualkunde-Unter
richt an den öffentlichen Schulen sich nicht auf 
die sexuelle Aufklärung beschränkt, sondern im 
größeren Zusammenhang der Lebens- und Ehe
vorbereitung gesch,ieht. 

- Die kirchliche Verkündigung und Seelsorge will 
dazu ermutigen, eine verbindliche eheliche Ge
meinschaft in den Formen der Gegenwart zu 
leben. Sie braucht deshalb nicht an dem Bild der 
Ehe festzuhalten, das frühere Zeiten geprägt 
haben. Das gilt zum Beispiel für das Rollenbild 

· der Frau, für ihre Berufstätigkeit, für partner
schaftliches Planen, für die Beteilig,ting des Man
nes an Haushalt und Kindererziehung und die 
Mitarbeit der Frau im öffentlichen Leben. 

10. Stabilität und Erneuerung von Staat und Gesell
schaft sind mit der Qualität und Gestalt von Ehe 
und Familie untrennbar verbunden. Deshalb muß 
die staatliche Gesetzgebung so ehe- und familien
freundiich wie möglich sein. Dazu gehören vor allem 
Maßnahmen, die die Lage und das Ansehen der 
Mütter in der Gesellschaft ,entscheidend ändern und 
verbessern. Das gilt besonders für die Mütter, die 
um ihrer Kinder willen · auf eine Berufstätigkeit 
- ganz oder zeitweise - verZJichten. 

Beispiele dafür könnten sein: 

- ein vei:-Iängerter Mutterschutz für bisher berufs
tätige Frauen und die Anerkennung eines Teils 
der mit der Kindererziehung verbrachten Zeit 
durch Gewährung von „Erziehungsgeld". 

- Die sozialrechtliche Absicherung der Mütter 
durch Arbeitsplatzgarantie und Anrechnung 
ihrer Erziehungsarbeit bei Bemessung ihrer Al
tersversorgung. 

- Maßnahmen für Mütter, die drei oder mehr Kin
der haben. 
a) Damit diese bisher berufstätigen Mütter 

nicht aus wirtschaftlichen Gründen zur Rück
kehr an den Arbeitsplatz gezwungen sind, 
wäre ihnen ein erhöhtes Kindergeld zu zah
len und eine eigenständige Altersversorgung 
zuzubilligen. 

b) Eine eigenständige Altersversorgung und ein 
Erziehungsgeld ist auch für Mütter erforder
lich, die nicht berufstätig waren. 

- Schaffung vermehrter Arbeitsplätze für Teilzeit
beschäftigte als Voraussetzung dafür, daß Mütter 
nicht gezwungen sind, durch volle Berufstätig
keit wieder auf den Arbeitsmarkt zu drängen. 

IV. 

11. Eine als Gottes gute Gabe verstandene und gelebte 
Ehe wird in unserer Zeit und Gesellschaft dazu bei
tragen, daß die Stärkung der Freiheitsrechte des 
einzelnen nicht zur Abwertung von Treue, Ver-

trauen, Verzicht und Verantwortung .führt. Die Ehe 
kann dazu helfen, •daß die Freiheit, die dem einzel
nen gewährt wird, nicht auf Kosten des anderen 
geht. Echte Freiheit findet in bewußter Verantwor
tung lihre Erfüllung. 

B a d B e v e n s e n , ,den 23. Oktober 1978 

Der Leitende Bischof 

D. Lohse 

Nr. 71 Beschluß der Generalsynode der VELKD zu 
Fragen der Ehe. 

Vom 26. Oktober 1978. 

1. Die Generalsynode bittet die Gliedkirchen, die Er
klärung der Bischofskonferenz zur Ehe und die Ent
schließung der Generalsynode zu Ehe und Familie 
den Kirchenvorständen innerhalb der VELKD z;ur 
Verfügung zu stellen. 

2. Sie begrüßt den Plan, die Erklärung der Bischofs
konferenz mit erläiutemden Aufsätzen in der Schrif
tenreihe „Zur Sache" baldmöglichst z;u veröffent
lichen und empfiehlt, auch die Entschließung der 
Generalsynode zu Ehe und Familie einmbeziehen. 

3. Die Genera1synode bittet darum, daß die im Aus
schuß für Seelsorgefragen in Arbeit befindliche 
Handreiclr..ing zur TraUiung möglichst bald wu. Ende 
beraten und vorgelegt wird. 

4. Sie schlägt vor, daß die für die kirch1iche Öffentlich
keitsarbeit Verantwortlichen sich des in diesem Be
schluß angesprochenen Thema-s besonders anneh
men. 

5. Die Generalsynode regt an, daß Kirchenleitung und 
GliedkJrchen geeignete Modelle zur Ehevorberei
tung und zur Begleitung junger Ehen etwa in Ver
bindung mit Familienbildungsstätten entwickeln 
und fördern helfen. In der Ehevorbereitung sollten 
insbesondere das Bewußtsein für Gleichrang,igkeit 
und wechselseitige Anerkennung, der Wille zu offe
nem Gespräch und die Fähigkeit rur Konfliktlösung 
verstärkt werden. 

B ad Be v e n s e n , den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 72 Beschluß der Generalsynode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands zum Problembereich „Kirche und Ge
sellschaft". 

Vom 26. Oktober 1978. 

Das Referat von Bischof D. Dr. Wölber und die The
senreihe aus der Arbeit des Theologischen Ausschusses 
zum „Beitrag der Kirch,e zu den grundlegenden Orien
tier,ungen unserer Gesellschaft" werden mit Dank ent
gegengenommen. Angesichts des Gewichtes der ange-

• 
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sprochenen Fragen und der gegebenen Imprulse hält die 
Generalsynode eine Weiterarbeit für wünschenswert. 
Sie bittet die Kirchenleitung darum, 

1. die beiden Texte möglichst bald 2m veröffentlichten, 
die Gliedkirchen zu bitten, sie in geeigneter Weise 
an Verantwortungsträger im öffentlichen Leben, 
Medien und Gemeinden weiterziuleiten, und die an
gesprochenen Empfänger um Rückäußerung zu bit
ten, 

2. für die Weiterarbeit m1f die im Bericht des Synodal
ausschiusses „Kirche und Gesellschaft" angesproche
nen Themen hinz;uweisen, 

3. die Ergebnisse in geeigneter Form aruszuwerten und 
der nächsten Genera1synode zu berichten. 

B a d B e v e n s e n , den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 73 Beschluß der Generalsynode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands zum Bericht des Leitenden Bischofs und 
der Kirchenleitung. 

Vom 26. Oktober 1978. 

Die Generalsynode hat den Ber,icht des Leitenden 
Bischofs sowie den schriftlich vorgelegten Bericht der 
Kirchenleitung m,it Dank =r Kenntnis genommen. Sie 
begrüßt insbesondere, daß der Leitende Bi,schof in sei
nem Bericht als vorrangigen Auftrag der Vereinigten 
Kirche die theologische Bemühung ,um die Frage nach 
der Wahrheit des Evangeliums und um deren ange
messene Vermittlung an die Gemeinden herausgestellt 
hat. 

,Elinen wesentlichen Niederschlag dieser theologischen 
Bemühung erb1ickt die Generalsynode in den vielfäl
tigen Veröffent1ichungen, die die Vereinigte K.irche in 
den 30 Jahren .ihres Bestehens herausgebracht hat, und 
empfiehlt den Gliedkirchen und Gemeinden, diie darin 
angeboterie Handreichung auch weiterhin zu nutzen. 

Es wird !insbesondere hingewiesen auf 

den Evange1ischen Erwachsenenkatechfomus, der 
schnell ein weites Echo gefunden hat; 

das in Arbeit befindliche Konfirmandenbuch, in dem 
ein weiterer Ver.such unternommen wird, die Grund
lagen des chr.istldchen Glaubens in einer heute ver
ständlichen Sprache a·uszusagen; 

die sprachliche Neufassung der Augsbur,gischen Kon
fession sowiie eine Briefserie, die zum 450jährigen Jubi
läum ,dieses Grundbekenntnisses der Reformat-ion des
sen gegenwärtige Bedeutung verdeutlichen soll; 

die neue Ordnung der biblischen Lesungen und Pre
dilgttexte, die daz;u ermutigen will, den Reichtum der 
biblischen Zeugnisse in ,der Predigt neu zur Geltrung 
kommen zu lassen; 

das Handbuch' Religdöse Gemeinschaften, das nicht nur 
über die Freikirchen, sondern auch über die vielfälti
gen, zunehmende Aktivität entfaltenden neureligiösen 
Bewegungen und Gruppen informiert. 

Die Faltbl<attserie „Was jeder vom Judentum wisseri 
muß" versucht, durch konkrete Information eine sach
Hche GnundJage für das Verständnis des Volkes Israel 
zu vermitteln, mit dem die Kirche durch die gemeinsa
men wurzeln der Tradition auch durch alle Irrwege 

der Geschichte hindurch immer in •besonderer Weise 
verbunden bleibt, so daß über aktuelle Gedenktage 
hinaus, •die Anlaß zu schmerzlicher Besinnung geben, 
hier eine ständige Aufgabe der Kirche und jedes ein
zelnen Christen liegt. 

Die Generalsynode hält es für notwendig, daß in Fort
führung dieser Arbeit weitere theologische Handrei
chungen zu deri bedrängenden Problemen und Heraius
for,denungen der Zeit erarbeitet werden. Dabei weriden . 
in Anknüpfung an den Bischofsbericht und an die über 
diesen geführte Diskussion folgende Bereiche beson
der$ herausgestellt: 

1. Angesichts der Ratlosigkeit, däe insbesondere Ju
gendlichen .gegenüber der elementaren Sinnfrage 
des Lebens empfänden und die sie oft bei fragwürdi
gen Lösungsangeboten Zuflucht suchen läßt, ist die 
missionarische Dimension der Kirche neu zu durch
denken und = beleben. ,Es ist zu begrüßen, daß für 
1980 ein Missionarisches Jahr von den evangeli
schen Kirchen und Gemeinschaften gemeinsam ge
plant wird. Dabei bedarf es jedoch der Klarstellung, 
ob die Grundlage dieser Gemeinsamkeit nicht dort 
in Frage gestellt wird, wo die wechselseitige Aner
kennung der Taufe, auch wenn sie nach unter
schi!edlichem Verständnis vollzogen worden ist, ver
weigert wird. 

2. Angesichts der wachsenden Verunsicherung des ethi
schen Verhaltens in v,ielen Bereichen bedarf es der 
Klärung, wie cl!ie durch die staatliche Gesetzgebung 
in zunehmendem Maße eröffneten Freiräume und 
die Gewissensbimdung des Einzelnen an ethische 
Normen aufeinander 2lU beziehen sind. 

3. Angesichts der oft ausufernden Belastung ha.upt
und ehrena:mt1icher kirchlicher Mitarbeiter auf allen 
Ebenen kirch1icher ,Entscheidungsorgane sind neue 
Wege zu suchen, die Entscheidungsprozesse zu ver
einfachen, ohne die tätige Mitverantwortung der 
Gemeindeglieder zu verkürzen. 

4. Angesichts der zentralen Bedeutung des go'ttes
dienstlichen Lebens für die Gemeinde sind über die 
Arbeit an der agendar.ischen Ordnung des Gottes
dienstes und der Amtshandlungen hinaus Impulse 
zu vermitteln, die den Gemeinden helfen, im leben
digen Zusammenwirken aller Kräfte die Freude am 
Gottesdienst z;u stärken, die Dimension der Fest
lichkeit mrückzugewinnen und miteinander in Wort 
und Sakrament die Zuwendung Gottes zu erfahren 
und zu :!leiern. 

B a d B e v e n ,s e n , ,den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 74 Beschluß der Generalsynode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands zur Studienarbeit im Ökumenischen Rat 
der Kirchen. 

Vom 26. Oktober 1978. 

Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche 
Deqtschlands beteiligt sich an den Studien der· Kom
mis·sion für Glauben und Kirchenverfassung im Öku
menischen Rat der Kirchen (ÖRK) durch ihren Ökume
nischen Studienausschuß, ihren Theologischen Aus
schuß und Vertreter der Gliedkirchen. Sie -mißt diesem 
Arbeitszweig des ÖRK besondere Biedeutrung zu, weil 
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er sich mit dem zentralen Thema ·der ölrumenischen 
Bewegung, dem theologischen Bemühen um größere 
Gemeinschaft und Einheit der getrennten Kirchen be
faßt. 

De'r Leitende Bischof hat in seinem Bericht anif die 
Tagung der „Kommission für Glauben und Kirchen
verfassung" im August d. J. ,in Bangalore hingewiesen. 
Die dort erarbeitete, einen längeren Studienprozeß ab
schließende Erklärung „Eine gemeinsame Rechenschaft 
von der HoffIJJUng" ist inzwischen erschienen (Lutheri
sche Monathefte, Oktober 1978). Sie sollte in Gemein
den und Sturuenkreisen beachtet werden. 

Auf der Tagung ·in Bangalore ist außerdem dde Ziel
vorstellung für die Einheit der ~irche. im Sinne einer 
„konzihlaren Gemeinschaft" (Vollversammlung von 
Nairobi 1975) weiter geklärt worden. Dabei wurde ver
sucht, das Anliegen der konfessionellen Weltbünde auf-
2Jugreifen, Rolle und Verantwortung der großen konfes
sionellen Traddtionen im Blick auf die gemeinsam er
strebte .l!linheit ernstzunehmen. Dies geschah .in der 
Form einer engeren Verknüpfung der ZdelvorsteUun
gen von der „konziliaren Gemeinschaft" und der „Ein
heit in versöhnter Verschiedenheit" (Vollversamm1ung' 
des· LWB 1977 in Daressalam). In diesem Zusammen
hang nimmt die Generalsynode dankbar mr Kenntnis, 
daß ·der Ökumenische Studiena,usschuß im kommenden 
.J:ahr eine Studie zur Frage der Zielvorstellungen der 
Einheit vorlegen wird. Die Generalsynode begrüßt die 
Bemühungen von „Glauben und Kirchenverfassung" 
um theologische Klärung, Annäherung unterschied
licher Konzeptionen und gemeinsame Aussagen über 
unseren Glauben. Sde schließt sich den Ausführungen 
d.m Bericht des Leitenden Bischofs an: ,,Die Vereinigte 
Kirf"'h~ rnöcl,tP ihr rlrin.gPnile~ ·Tntl=lorPc::!SP rl:=-r.~n bPln1n

den, daß diese Arbeit im ökumenischen Kontext weiter
geführt und mit dem gebührenden Ernst beachtet wird. 
Denn als ~irche, die sich a1s bekenninisgebunden ver
steht, muß sie sich in besonderer Weise in Pflicht ge
nommen wissen, wenn es ,um gemeinsame theologische 
Bemühungen der Kirchen geht." 

B a d Be v e n s e n , den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 75 Brief an die Evangelische Me'kane-Yesus
Kirche in Äthiopien. 

Vom 26. Oktober 1978. 

Liebe Brüder 1Und Schwestern in Ch:rlistu,s: 

Die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands (ViELKD) hat wäh
rend ihrer diesjähnigen Tagung in Bad Bevensen (23. 
bis 26. Oktober i 1978) ihrer äthiopischen Schwester
kirche in herzlicher Verbundenheit gedacht. 

Wiir wissen, daß Sie, unsere Brüder und Schwestern, 
mit den Menschen Ihres Landes vor vielfältigen und 
ernstE'n Herau,sforderungen stehen. Aber wir danken 
Gott mit Ihnen, daß er in seiner Barmherzigkeit Kraft 
und Mrut dam schenkt, gerade auch in dieser schwieri
gen 7eit das Evangelium von Jesus Christus getreu zu 
V\erkündigen ,und Zeugnis :lJU geben von seiner Gnade 
und Liebe. Das Wachstum Ihrer Klirche unter dem 
Wort Gottes ist auch für unse.re Kfrche ein Zeichen der 
Hoffnung und der Ermutigung. 

Lm Eröffnungsgottesdienst unserer Generalsynode 
haben wir auch für all diejenigen ,unter Ihnen Fürbitte 
gehalten, die in diesen Tagen in große persönliche Not 
ger.aten sind. Si,e sollen wissen, daß WJ.ir·als Ihre Schwe
ster.kJ.irche im Gebet um die Bewahrung und Führung 
Gottes bei Ihnen bleiben möchten, so Wlie auch wir ge
wiß sind, daß Sie uns ilil brüdel'11icher Gemeinschaft 
verbunden sind. 

In der Gemeinschaft des Glaubens. 

Ihr Präsident der Generalsynode 
Boyken 

Nr. 76 Beschluß der Generalsynode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch~ · 
lands zur Rolle der Kirchen in bezug auf das 
8üdliche Afrika. 

Vom 26. Oktober 1978. 

Die Generalsynode bekräftigt die im Bericht des Lei
tenden Bischofs der Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands ziur Situation und zu den 
Aufgaben der Kirche im Südlichen Afrika getroffenen 
Feststellung.en und erklärt: 

1. Für alle Kirchen bleibt bindende Weisung unseres 
Herrn, .daß in kirchlicher Gemeinschaft Unterschie
de der Rasse und Hautfarbe nicht zu · Trennungen 
führen dürfen. Sich für die Verwirklichung dieser 
Weisung einzusetzen, ist ,Pflicht aller Kirchen und 
Christen. In der Brudersc.11aft über alle Unterschie
de hinweg sehen wir den unabdingbaren und Wlirk
samen Beitrag der Kirche, der = Bemühen um Ge
rechtigkeit und Freiheit für die anderen führt und 
dem Frieden dient. Dies gilt auch besonders in 
Situationen gefährlicher Spannungen und Ausein
andersetzungen, wie sie im Südlichen Afrika be
stehen. 

2. Für Kirchen muß ausgeschlossen bleiben, daß sie 
sich an Aktionen beteiligen, die den Eindruck er
wecken, als gelte es, unter Berufung auf Gottes 
Willen bestimmte politische Bewegungen (herr
schende wie zur Herrschaft drängiende) und ihre 
politischen Programme zu unterstützen und dabei 
möglicherweise auch zur Anwendung von Gewalt 
zu e=utigen. Mit dieser Feststellung maßen wir 
uns kein Urteil über dde Berechtigung oder Notwen
digkeit eines bewaffneten Kampfes gegen Unter
drückung an - kein negatives, aber auch kein posi
tives. Wiir müssen aber feststellen, daß die derzeiti
gen Bestimmungen über den „Sonderfonds des Pro
gramms zur Bekämpfung des Rassismus". des Öku
menischen Rates der Kirchen ,sowie die Vergabe von 
Mitteln und ihre Begründung den Eindruck fördern, 
als sollten hier bestimmte politische Programme 
unterstützt oder gar zur Anwendung von Gewalt 
ermutigt weroen. 

3. Es ist unaufgebbare Verpflichtung der Kirchen und 
Christen, den Menschen, die in den .Auseinanderset
:zrungen 1m Südlehen Afrika leiden, ohne Unter
schied der Rasse, Religion, Nationa1ität und politi
schen Überzeugung zu helfen. Wir halten das Ver
fahren des Lutherischen Weltbundes in der Hilfe 
durch Sachleistungen und unter Inanspruchnahme 
von Vermittlung durch die Kirchen oder eigene 
kirchliche Orgianisationen am Ort für sach,gemäß, 
weil es so weit wie mög1ich das Mißverständnis ver-

III 
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meidet, als würden hierbei bestimmte politische Be
wegungen oder ,Programme ,unterstützt. Bei solcher 
Hilfe ist nicht .selten auch die Zusammenarbeit mit 
Regierungen, Gegenregierungen oder anderen poli
tischen Organisationen erforderlich, damit die Not
leidenden überhaupt erreicht werden. Solche Zu
sammen,arbeit darf aber nicht als Zustimmung zu 
den von diesen politischen Kräften vertretenen An
schauungen und benutzten Methoden gedeutet wer..: 
den. 

Ebenso setzen wir uns auch weiterhin f,ür die 
Förderung des Fonds für Gerechtigkeit und Ver
söhnung ein, über dessen Verwendung unsere h1the
rischen Schwesterk,irchen dm Süd1ichen Afrika 
- schwarze und weiße - in eigener Verantwortung 
gemeinsam entscheiden. Sie versuchen ,dadurch, zu
sammen mit uns, ihren Beitrag zur Überwindung, 
des Rassismus 2lU leisten. 

B a d B e v e n s e n , den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 77 Beschluß der Generalsynode zu Fragen des 
Verhältnisses zur römisch-katholischen Kirche. 

Vom 26. Oktober 1978. 

,Die Generalsynode begrüßt es, daß dde the.ologischen 
Gespräche zwischen der römisch-katholischen und der 
evangelisch-lutherdschen Kirche im letzten Jahr auf 
verschdedenen Ebenen intensiv weitergeführt worden 
sind. Sie bittet dde ,Ifilrchenleitung, in geeigneter Weise 
dafür zu sorgen, daß dde jeweiligen Ergebnisse dieser 
Gespräche in d.ie verschiedenen kirch1ichen Arbeits
kreise bds hin zu den Kirchengemeinden vermittelt 
werden, damit so ein Prozeß geistlicher Aneignung in 
Gang kommt. Hierzu soll geeignetes Material erarbei
tet und bereitgestellt wer,d-en. Darüberhinaus soll über
legt werden, ob und wie eine offizielle Bestätigung 
solcher Ergebnisse mög1ich wäre. 

Die Generalsynode wendet sich an alle, die in unserer 
nen - besonders im kirchlichen Unterricht, der kirch
lichen Erwachsenenbi1dung und auch :im Religions
unterricht - das bleibende Zeugnis der Reformation 
auch im ökumenischen Miteinander deutlich wird. 

Die Generalsynode wendet sich an alle, die in unserer 
Kirche Verantwortung tragen, mit der dringenden 
Bitte, erneut beWJUßt zu machen, daß gottesddenstliches 
Handeln der evang·elisch-l!utherischen Kirche -ihrem Be
kenntnis entsprechen muß. Andernfalls besteht die Ge
fahr, daß theologische Erklärungen und Konsensus
texte durch entgegenstehende gottesddenstliche Praxis 
ökumenisch ung1'aubwürdig werden. 

B a d B e v e n s e n, den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 78 Beschluß der Generalsynode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands zu den Minoritätskirchen in Europa. 

Vom 26. Oktober 1978. 

Die Generalsynode nimmt d!ie Anregung des Leiten
den Bischofs auf ,und bittet -die Kirchenleitung, die 
partnerschaftlichen Beziehungen zu den Minoritätskir
cheri in Europa 2JU fördern. 

Der unmittelbare theologische Kontakt und der in
tensive zwischenkirchl!iche Austausch mit den ost- und 
westeuropäischen Minollitätskirchen bekommt für die 
Bewährung der Gemeinschaft der lutherischen Kirchen 
in Europa ,immer größere Bedeutung. Die Förderung 
solcher Beziehungen von Kirche zu Kirche ist am be
sten du'I"ch direkte Verbindungen möglich. Die Gene
ralsynode bittet d.ie K.irchenleitung, darauf hinzuwir
lren, daß die G1iedkirchen ihre entsprechenden Verbin
dung,en aufeinander abstimmen, damit die geistlichen 
und materiellen Bedürfnisse in gegenseitiger Abspra
che berücksichtigt werden können und die Hilfe bis in 
die Gemeinden hinein wirksam wird. 

Ba d B e v e n s e n , den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 79 Beschluß der Generalsynode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands zum Bericht des Arbeitskreises „Reli
giöse Gemeinschaften". 

Vom 26. Oktober 1978. 

Die Synode dankt dem „Arbeitskreis Religiöse Ge
meinschaften" für seinen Bericht und befürwortet eine 
intensive Fortsetzung seiner Arbeit. 

Ba d B e v e n s e n, den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 80 Beschluß über den Haushalts- und Stellen
plan sowie die Umlage der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands für 
das Rechnungsjahr 1979. 

Vom aß. Oktober 1978. 

Aufgrund von Artikel 17 der Verfassung hat die 
Generalsynode beschlossen: 

I. 

Für das Rechnungsjahr 1979 (1. Januar 1979 bis 
31. Dezember 1979) gilt der als Anlage I be.ige:fügte 
Haushalts- und Stellenpl,an . 

.U. 

Der Haushaltsplan wi11d in Einnahme und Ausgabe· 
mit 5 864 800,- DM festgestellt. 
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III. 

1. Die Ansätze des Haushaltsplanes innerhalb der ein
zelnen Ausgabekapitel sind - mit AIUS!lahme der 
Titel 0632.01.7490 und 0632.02.7490 in Einzelplan O 
und 7621.00.6810 in ,Einz,elplan 7 - gegenseitig dek
kiUJI1gsfähig. 

Nicht gegenseitig declrungsfähig sind jedoch Perso
nal- und Sachausgaben. 

2. Eine Überschreitung von Au.c;gabekaptteln bedarf 
eines ius1li!mm.enden Beschlusses der Kirchenleitung. 
Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen außerdem der 
Zustimmung des F,inamia:usschusses. 

Etne genehmigUIIlgspflichtige überschrei.tung liegt 
insoweit nicht vor, als 

a) ein Alusgleich aus Einzelplan 9 Titel 
9810.00.8600 „Verstärkungsmittel" vorgenommen 
wird oder Mehreinnahmen aus Einzelplan 1' Ti
tel 8300.00.1100 (Zi1rn,P.n-({iirokonto) und 'fitel 
9700.00.1100 (Zinsen arus Rücklagen) 21ur Verfü
gung stehen, 

b) Mehreinnahmen aus Kollekten zum Ausgleich 
von Überschreitungen im Titel 0632.02.7490 ver
wendet werden, 

c) dlie Kirchenleitung - g,egebenenfalls im schrift
lichen Verfahren - einer einseitigen Deckungs
fähigkeit von Kapitel zu Kapitel z,ustimmt. Ziff. 1 
Satz 2 blei!bt unberührt; ausgenommen ist Titel 
7621.00.6810 in E1nzelplan 7; ein cliahingehender 
Beschluß ist dem Finanzausschuß der General
synode anz,uzeigen, 

d) Ausgaben in den Titeln 762L00.4220 bis 
7621.00.4610 und 0632.01.7490, die auf rechtlichen 
Verpflichtungen nach Vo11schriften des Staates 
oder der Vereinigten Kürche beruhen; solche 
überschreitwngen sind der Kiirchenleitung anzu
zeigen. 

3. überschüsse, die sich beim Abschluß des Rechnungs
j.a:hves ergeben, sind z,ur Verstärkung der allgemei
nen Ausgleichsrücklage zu verwenden, soweit nicht 
der Fä.nanzausschiuß eine andere Verwendung be
schließt; nicht · verbrauchte Mittel des 'I\itels 
7621.00.4700 (Wohnungsfürsorge) werden einer Woh
uwigi;!üri;orgerückla,ge z,ugeführt. 

IV. 

1. Der durch Umlage der Gl<i'edkirchen aufzubr.tngende 
Finanzbedarf für das Rechnungsjahr 1979 beträgt 

Zusammenstellung der Einnahmen * 

Einzelplan 

0 
1 
2 
3 

Eimzelplan 

0 
1 
3 
4 
5 
7 
9 

Rechnungsergebnis 
1977 
DM 

4 831500,-
85 900,-

200 000,-
129 900,-

5 247 300,-

Haushaltsansatz 
1978 
DM 

5 068200,-
116 000,-
205 000,-
298 900,-

5 688100,-

Zusammenstellung der Ausga,ben *) 

Rechnungsergebnis Haushai tsansa tz 
1977 1978 
DM DM 

854 881,81 820 300,-
3 000,- , 

739 129,16 737 000,-
557 584,86 675 700,-
138 596,85 200 000,-

2 805 064,24 3121 000,-
37 962,05 134100,-

5136 218,97 5 688100,-

Haushaltsansatz 
1979 
DM 

5411100,-
98 7.00,-

220 000,-
135 000,-

5 864 800,-

Haushai tsansa tz 
1979 
DM 

862300,-

' 748 800,-
718 400,-
202 000,-

3 202 700,-
130 600,-

5 864800,-

*) Die Einzelaufstellungen sind aus Gründen der Kostenersparni!s hier nicht abgedruckt. Sie können im 
Lutherischen Kirchenamt und bei den Landeskirchenämtern der Gliedkirchen der Vereinigten Kirche einge
sehen werden. 

• 

L 
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5.412.300,- DM. Diesen Finanzbedarf bringen die 
Gliedkirchen nach dem anlieg-enden Umlagevertei
lungsschlüssel auf (An1age II). Ist die Belastung 
von Ansätzen des Haushaltsplanes durch Steigerung 
der Personalkosten ge11inger als veranschlagt, so er
folgt die Anpassung im Wege der Umlagesenkung 
nach Maßgabe des Umlageverteiliung,sschlüssels nach 
Vorschlägen des Lutherischen Kirchenamtes durch 
Beschluß des Finanzausschusses. 

2. Der durch Umlagen aufzubriingende Betrag ist von 
den Gl,iedkiirchen monatlich im voraus oder in vier 
gleichen Teilbeträgen v,ierteljährlich im voraus an 
das Luthe11ische Kiiirchenamt zu zahlen. 

A) Hail!Ilover 

B) Berliner Stelle 

a) Allgemeiner Hinweis 

V. 
Zur Förderung der im Tdtel 0632.02.7490 des Haus

haltsplanes bezeichneten Aufgaben wird eine Kollekte 

Stellenplan 
der Verein~gten Ev,angelisch-Lutherischen KiTche Deutschlands 

- Lutherisches Kirchenamt -
Rechnungsjiahr 1979 

Zahl der Stellen Besold.Gr. der BO Hannover Bezeichnung der Stellen 
1978 1979 Vergütungsgruppe 

1 1 B5 Präsident 
2 1 +B2 Oberkiirchenrat 1) 

1 + A 16 / (B 2 kw.) Oberkirchenrat 1) 

3 3 + A 16 Oberkirchenrat 
4 4 + A 13-A 15 Pfarrer 1) 

Kirchenrat z. A. 
Kirchenrat 
Oberkirchenrat 

3 3 + A 9-A 13 Kircheninspektor z. A. 
Kirchend1I1spektor 
Kirche11oberinspektor 
Kirchenamtmann 
Kirchenamtsrat 
Kirchenoberamtsrat 
Krrchenverwaltungsra.t 1) 

1 1 + BAT Vb/ Buroangestellte(r) / 
+A9 Kircheniamtsinspektor 

1* + BATVc Büroangestellte 2) 3) 

3 3 + BAT VIb/ (V c kw,) Büroangestellte 2) 

3 2* + BATVIb Büroangestellte 4) 

11 11 + BAT X-BAT VIb Büroangestellte 
~/2 (kw) 1/2 (kw) + BAT X-BATVH Büroangestellte 

1 1 + A13 / A14 Pastor 
1 (kw) 1 (kw) + BAT Vc Büroangestellte 
1 1 + BAT X - BAT VI b Büroangestellter 
!1/2 1 1/2 + BAT X-BAT VII Büroangestellte 5) 

(1/2 kw) 

Die Beamten und Angestellten erhalten eine :nichtruhegehaltsfähige Stellen=lage, die die nichtruhege
haltsfähdlge Stellenzulage vergleichbarer Bundesbediensteter nicht übersteigt. 

b) + = über die •Eingrup~erung im Einzelfall wird gesondert entschieden, soweit nicht dJurch Rechtsverord
nung geregelt. 

1) Laut Rechtsverordnung der Kirchenleitung über die Besoldung und Versoo.,gnmg der Kirchenbeamten, 
dile am 1. Juli 1978 in Kraft tritt. 

2
) Im Blick auf die Zukunft sollen alle Sekretärinnenstellen, mit Ausnahme der Sekretärin des Präsiden

ten, grundsätzlich nur bis BAT VI b eingestuft werden (Beschluß der Kirchenleiitung_ vom 16. März 1978). 
3) Die Kdrchenleitung hat •auf ihrer Sit:mng am 16. März 1978 der .Einstufung der gegenwärtrgen Sekretä

rin des Präs.iidenten in BAT V c ,spätestens ab 1. Januar 1979 zugestimmt. 
4) Gegenwärtige Stelleninhaber.iinnen erhalten ab 1. Januar 1979 :für ihre Rerson eine. ZuJ.age in Höhe von 

150,- DM monatl.d.ch. 
5) Im Blick auf die Beibehaltung der Berliner Stelle ist der kw-Vermerk unzweckmäßig und wurde von 

der Kiirchenleitung am 16. März 1978 gestrichen. 
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Umlage für das Jahr 1979 

Gliedk.irche Umlage fl/o nach 0/o der Umlage gegenü~r 
1978 EKD- Gesamtumlage 1979 Umlage 1978 
DM Schlüssel VELKD mehr DM 

1978 1979 weniger 

Bayern 1813 655,- 10,10 33,791 ( 35,785) 1828 870,- + 15215,....:.... 
Braunschweig 286100,- 1,72 5,754 ( 5,645) 311424,- + 25324,-
Hannover 1158236,- 8,14 27,233 ( 22,853) 1473 932,- +315696,-
Nordelbisdi.e Kirche 1789379,- 9,79 32,754 ( 35,306) 1772 745,- - 16634,-
Schaumburg-Lippe 20830,- 0,14 0,468 ( 0,411) 25329,- + 4499,-

5 068 200,- 29,89 100,000 (100,000) 5 412300,- +344100,-. 
Die Steigerung der Umlage gegenüber 1978 beträgt 344 100,- DM= 6,79 °/o 

ausgeschrieben. Sie dst in allen Gliedkirchen einzu
sammeln. In der Abrechnung müssen die Ausgaben 
den Einnahmen entsprechen. 

VI. 

Der Haushaltsplan gilt gemäß Arttkel 17 Absatz 1 der 
VerfassW1g über das Rechnungsjahr 1979 hinaus bis zur 
Festsetzung eines neuen Haushaltsplanes. 

VII. 

1. Dde Kiirchenleitung wird ermächtigt, für unvorher
gesehene Ausgaben, die auf rechtlichen Verpflich
tungen beruhen .und nicht aus dem Haushaltsplan 
gedeckt wer.den können, mit Zustimmung des Fi
nanzausschusses einen Nachtragshaushaltsplan zu 
beschließen. 

2. Die Aufnahme von Kassenkreddten von bts zu ins
gesamt 300.000,- DM, dioe aus Mitteln des laufen
den Rechnungsjahres abgedeckt werden können, ist 
dem Lutherischen K'irchenamt gestattet; bei einer 
höheren Summe bedarf es der Zustimmung der Kir
chenleitung. Die Aufnahme von Anleihen bedarf 
der vorherigen Zustimmung des Finanzausschusses 
der General:synode. 

B ad Bevensen , den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 81 Beschluß über den Haushalts- und Stellenplan 
des Prediger- und Studienseminars Pullach 
für das Rechnungsjahr 1979. 

Vom 26. Oktober 1978. 

Aufgrund von § 6 des Kirchengesetzes über das Pre
diger- ,und Studiensemdnar der Vereinigten Evange
l,i,sch-Lutherischen Kirche .Deutschlands vom 9. Oktober 
1959 (ABI. Bd. I S. 169) .in Verbindung mit Artikel 17 
der Verfassung der Vereiniigten Kirche hat die Gene
ralsynode beschlossen: 

I. 

Für das Rechnungsjahr 1979 (1, .Januar 1979 bis 31. De
zember 1979) gilt der als Anlage A bei>gefügte Haus
halts- und Stellenplan mit Erläuterungen. *) 

II. 

Der Haushaltsplan wird in Einnahme und Ausgabe 
mdt 675 700,- DM festgestellt. 

III. 

DiJe Abschnitte III, VI und VII des Beschlusses über 
den Haiushaltsplan und die Umlage der Vereinigten 
Evangelisch-Luthe:rtlischen Kirche Deutschlands für das 
Rechnungsjahr 1979 gelten entsprechend. 

B a-d Bevensen, <len 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 
Boyken 

*) s. Erläutenungen Nr. 79. 

Stell·enplan 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

des Predi>ger- und Studiens,eminaTS in Bullach 
Rechnungsjahr 1979 

+ Rektor 
+ Studieninspektor 
+ Wirtschaftsleitemn 
+ Sekretärin (DiakOilli.sse) 
+ Hausmeister 
+ Praktikantin 

A 16 1) 

A 14 1) 

BAT VII/VIb 
BAT VIII/V c 

· BAT VIII/VII 
MTB VIII 

+ Über die Eingruppierung im Einzelfall wird gesondert entschieden, soweit nicht durch Rechtsverordnung 
geregelt. 

1) Stelleninhaber kann eine nichtruhegehaltsfäMge steuerpflichtige Aufwandsentschädigung erhalten, die 
die nicht:ruhegehaltsfäbtlge Stellemrulage der Referenten des Lutherischen Kirchenaimtes nicht übersteigt. Das 
Nähere beschließt die Kirchenleitung. 

Änderungen gegenüber 1978 sind nicht vorgesehen. 

• 

l 
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Nr. 82 Beschluß der Generalsynode zu Haushalts
fragen. 

Vom 26. Oktober 1978. 

Au:figill.lllld von Artikel 17 der Verfassung sowie des 
Kirchengesetzes über das Prediger- und Studiensemi
nar der Vereinigten K:1rche vom 9. Oktober 1959 wird 
beschlossen: 

1. Dem Lutherischen Kirchenamt wird hiI1JSicht:liich der 
Haushaltsführung, Rechnungslegung und Kiassen
führung im Rechnungsjahr 1977 Entlastung erteilt. 

2. Dem Lutheni.schen Kirchenamt und dem Rektor des 
Prediger- und Studienseminars Pullach wii.rd hin
sicht1ich der Haiushaltsführung, Rechnungslegung 
und Kassenführung :!lür das Prediger- und Studien
seminar Pullach im Rechnungsjahr 1977 Entlastung 
erteilt. 

B a d B e v e n s e n , den 26. Oktober 1978 

Der Präsident der Generalsynode 

Boyken 

Nr. 83 Verordnung der Kirchenleitung der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands zur Aufhebung der Verordnung der Kir
chenleitung der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands über die 
Stellung der Evangelisch-Lutherischen Mis
sion zu Leipzig vom 27. Oktober 1950. 

Vom 26. Mai 1977. 

§ 1 

Die Verordnung der Kirchenleitung der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsclllands über die 
Stelllllng der Ev,angeldsch-Lutherischen Missdon zu Leip
zig vom 27. Ok.tober 1950 (Bayer. ABI. Nr. 25 vom 
15. November 1950 S. 123) in der Fassung der Verord
nung vom 27. Juli 1962 ·(ABI. Bd. I Stück 2,1 S. 262) wird 
hiermit au:flgehoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 26. Juli 1977 in Kraft. 

Nr. 84 Beschluß der Bischofskonferenz und der Kir
chenleitung der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands über die . 
Evangelisch-Lutherische Mission (Leipziger 
Mission) e. V. 

Vom 27. Mai/ 4. Oktober 1977. 

1. Der Beschluß der Bischofskonferenz und der Kir
chenleitung der Verei'nigten Evangelisch-Lutherd
schen Kirche Deutschlands über die Evangelisch
LutheJ.1i.sche Mission zu Leipzig (Bayer. ABI. Nr. 25 
vom 15. November 1950 S. 123) wird hiermit aufge-
hoben. · 

2. Die Evangefü,ch„Lutherische Mission (Leipziger Mis
si,on) e. V. wird ,als Werk der Vereinigten Kirche 
nach dem Kirchengesetz über die Stellung lutheri
scher kirch1icher Werke zur Vereiniigten Kirche vom 
27. Jan.uaT 1949 (Bayer. ABI. Nr. 13 vom 31. Mai 
1955 S. 66) anerkannt. 

3. Die Evangeliisch-Lutherische Mission (LeipZJi.ger Mis
sion) e. V. setzt sich ein für die Erfüllung des Mis
sionsauftrages in der Gemeinschaft lutherischer Kir
chen über landeskirchliche und regionale Grenzen 
hinaus. Sie pflegt die Beziehung zu lutherischen 
Mißsionsgesellschaften sowie zu Freundeskreisen 
der Mission und unte11stützt im Bereich der Ver
einigten Kirche die Arbeit der Missionswerke ,in 
Bayern, Niedersachsen und Nordelbien. Als Werk 
der Vereinigten Kiirche genießt .sie deren Schutz. 

4. Dieser Beschluß tritt mit dem Inkrafttreten der Ver
ordnung der Kirchenleitung ZiUl" Aufhebung der Ver
ordnung der Kirchen1eitung über die Stellung der 
Evangeli!sch-Lutherischen Mission z,u Leipzig vom 
27. Oktober 1950 in Kraft. 

Nr. 85 Satzung der Evangelisch-Lutherischen Mis
sion (Leipziger Mission) e. V. 

Vom 30. April / l. Oktober 1977. 

Die Evangehlsch-Lutheriische Mission zu Erlangen hat 
-.seit 1965 in der Rechtsform eines Vereins - die Auf
gaben des Gesamtwerkes der Leipziger Mission in der 
Bundesrepublik und Auf.gaben in Ziusarrnmenarbeit mit 
den der Leipziger Mi•ssion verbundenen Kirchen in 
Übersee wahrgenommen und dabei auch das Zusam
menwachsen von Kirche und Mdssion innerhalb der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands (VELKD) als deren Werk gefördert. Sie hat da-bei 
an der GründJU.ng der Kirchl:ichen MissionsweTke in . 
Bayern, No:rdelbü.en und Niedersachsen mitgewirkt und 
diesen wesentliche Teile ihrer Verantwortung übertra
gen. 

Der Verein Evangelisch-Lutherische Mission als ein 
freier -Zusammenschluß von Christen, Gemeinden und 
Werken setzt sich weiterhin für die Ziiele lutherischer 
WeltmiisSlion ein; er unterstützt dabei die Missionswer
ke, die iihre Aufgaben fortführen, pflegt die T·radition 
und den Zusammenhalt der Leipzi,ger Mission und 
sucht neuen Aufgaben gerecht :?JU werden. Er li.st Werk 
der Vereinigten Evangelisch-<Lutheriischen Kirche 
Deutschlands. 

Er gibt sli.ch - in Abänderung der Satzung von 
1965 - da2JU folgende Satzung: 

§ 1 

Grundlagen 

(1) Der Verein weiß sich dem Auftrage der ,i,m Jahre 
1836 gegründeten Leipziger Mission verpflichtet, das 
Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus, 
wie es .in der HeiUgen Schrift Alten und Neuen Testa
mentes enthalten und in den Bekenntnisschriften der 
evangelisch-lutherischen Kirche bez.eugt li.st, ,in der Welt 
zu predigen, Menschen für das Evangelium 2lU gewin
nen, sie in Gemeinden evangelisch-lutherischen Be
kenntnisses zu ,sammeln und diesen zu helfen, sich als 
selbständige KJirche zu entwickeln ·und z.u entfalten. 

(,2) Der Verein versteht seine Arbeit als Lebensäuße
rung luthel1ischen Glaubens. 

§ 2 

Nam.e, Sitz 

Der Verein führt den Namen „Evangelisch-Lutheri
sche Mission (Leipztger Mdission)". Er hat seinen Sitz 
in Hildesheim. Er soll li.n das Vereinsregdster eingetra
gen werden. 
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§ 3 

Zweck des Vereins 

(1) Der Verein arbeitet dafür, daß der missionarische 
Wille in den l,utherischen Kirchen lebendig bleibt und 
gemäß § 1 Absatz 1 geschieht. 

(2) Der Verein unterstützt die Arbeit der Missions
werke in Bayern, Nioedersachsen und Nordelbien; das 
Nähere - vor allem über die besondere Verbindung 
mit dem Missionswerk ,in Niedersachsen - regeln Ver-· 
einbariun,gen. 

(3) Der Verein setzt sich für die freie Mitwirkung 
von Christen, Gemeinden und christlichen Werken in
nerhalb des Gan:zien der Weltmission ein. In dieser 
Zielsetzung unterstützt er die VELKD in der Erfüllung 
ihrer gesamtkirchlichen Verantwortung für den M.is
sio=auftra,g luthe:rfuscher Kirchien. 

(4) Zu den Aufgaben des Vereins gehören ferner: 

a) Pflege der Be2Jiehungen ru anderen Freundeskrei
,sen der Mission sowiie zu lutherischen Missionsge
sellschaften, 

b) · Theo1ogische Studienarbeit 'lllld Durchführung von 
MJssioI11Sveranstaltungen in ZUJSamrnenarbeit mit 
den Mi!ssionswerken, 

c) Entwicklung von Modellen gemeindebezogener 
Missionsarbeit, 

d) Verteilung aufkommender Mittel nach ihrer 
Zweckbindung sowie nach den Bedürfnissen der 
Missionswerke. 

(5) Der Verein führt die früheren Mitarbeiter der 
Evangelisch-.Luthemschen Mission (Leipziger Mission) 
zu Erlangen sowie die dem Verein als Freundeskreis zu
gehörig;en früheren Mitarbeiter der Missionswerke zu
sammen. Er vermittelt den früheren Mitarbeitern wich-· 
tige Informationen aus .der Arbeit des Vereins und der 
Missionswerke. Aus diesem KreiJS sind Anregungen für 
die Arbeit des Vereins und der MiJssionswerke zu ent
wickeln. 

§ 4 

. Geschäftsj1ahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 5 

Gemeinn,ü tzigkei t 

(1) Der Verein verfolgt ausschließl,ich und unmittel
bar gemeinnützige und kirchlli.che Zwecke .im Sinne der 
·steuerrechtlichen Bestimmungen. Seine Tätigkeit ist 
nicht auf Erzielung von Gewinn gerichtet. 

(2) Etwa er:zlielte Überschüsse .und Erträgnisse dürfen 
nur f...ür satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Dia 
Mitgl:ieder des Vereins und seine Organe haben keinen 
Anspruch auf Erträgnisse des Vereins oder sonstige 
Zuwendungen. Sie erhalten bei 1hrem Ausscheiden 
ofüir bei .AJuflösung oder .Aufhebung des Vereins nicht 
mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile oder den ge
meinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. 

(3) Soweit Mitglieder ehrenamtlich für den Verein 
tätig sind, haben sie nur Anspruch auf Ersatz ihrer 
ba•ren Aufwendungen. Die Gewährung von Vergütun
gen für hauptamtliche Dienstleistungen aufgrund eines 
besonderen Anstellungsvertrages bleibt unberührt. 

(4) Keine Person darf d!Urch Verwaltungsausgaben, 
die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßd.g hohe Ver.gütung begünstigt werden. 

(5) Dem ruständ1gen Finanzamt sind unverzüglich 
Besch1üsse mitzuteilen, durch die eine für steuerliche 

VergünstJgung wesentliche Satzungsbestimmung nach
träglich geändert, ergänzt oder gestrichen wird. Die 
Mitteilung erfolgt durch übersendung einer Abschrift 
der Regiistereintragung an das F'inaniiamt. 

§ 6 

Mitgliedschaft 

. ~1) Mitglieder des Vereins können natürliche Perso
nen evangelisch-lutherischen Bekenntruisses, luthe
riische Kirchengemeinden sowie andere juristische Per
sonen oder son,stige Vereiniglllngen sein, die gew.illt 
sind, den in § 3 festgelegten Ziweck des Vereins zu för
dern. Die Organe (Organrnitgl:ieder) jurdstischer Per
sonen oder sonstiger Vereinigungen müssen evange
lisch-l!utherischen Bekenntnisses sein. 

(2) Natürliche Per.sonen mit anderem Bekenntnis 
können durch Beschluß des VOI"IStandes in ein Gastver
hältnis aufgenommen werden. Dasselbe gilt für die 
Organe j urisiischer Pe!'Suueu. 

(3) über die Aufnahme· von Mitgliedern entscheidet 
auf schriftlichen Antrag der Vorstand. Die Mitglied
scb.Ja:fit erlischt durch A<Ustrittserklärun,g oder durch 
.Ausschluß des Mitgliedes, bei natürlichen Personen 
8.lllßerdem durch Tod oder Austritt aus der Kirche. Der 
Austritt aus dem Verein kann von natürlichen Perso
nen jedeTzeit, von Kirchen und anderen juristdschen 
Personen nur am Ende des Geschäftsjahres mlit elin,er 
Fr.ist von sechs Monaten erklärt wenden. 

(4) über den Ausschl!Uß eines Mitgliedes beschließt 
.die Mitg1iederversammlung. Der Beschluß muß mit 
zwei Drittel der Sttmmen der erschienenen Mitglieder 
gefaßt werden. Dem betroffenen Mitglied ist vor der 
Beschlußfassung Gelegenheit· zur Stellungnahme zu 
geben. 

§ 7 

Bei:trä•ge 

(1) Der Verein erhebt eirien Mitgliedsbelitr.ag. über 
die Höhe des Beitrages und über .Ausnahmen von der 
Beitragspflicht beschließt die MitgUederversammlnmg. 

(2) Die •Arbeit des Vereins wird .arußerdem · duTch 
Kollekten, Spenden u'nd ,andere freiwdllige Gaben, 
Sach- und Dienstleistungen gefördert. · 

§ 8 

Organe 

Organe des Vereins sind der Vorstand und d.ie Mit
gliederversammlung. 

§ 9 

Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Sekretär, dem Missionsreferenten der VELKD und 
sechs bis acht weiteren Beisitzern. Ein Mitglied des 
Vorstandes muß einem Organ des Evangelisch-Lutheri
schen Missionswerkes in Niedersachsen angehören. Je 
ein Mitglied der Organe des Nordelbischen Zentrums 
für Weltmission und Kirchlichen Weltdienst sowie des 
Bayerischen Missionswerkes soll dem Vorstand mit be
ratender Stimme angehören. 

(2) Der Sekretär <Und der Missionsreferent der 
VELKD sind Mitgldeder kraft Amtes. Die anderen Mit
glieder werden von der Mitgl.iederversammlung für 
eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt, woru der Vor
stand Vorschläge zu unterbreiten hat. Die Amtszeit be
ginnt bei dem bei der Wahl vorgesehenen Zeitpunkt. 
W\iederwahl ist rulässig. Bei den Vorschlägen sollen die 
Regionen und besonderen Gruppen berücksichtigt wer
den. 

• 
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(3) Die Mitgliederversammlung wählt auf Vorschlag 
des Vorstandes den Vorsitzenden aus dem Kreis der 
Mitglieder des Vereins. Gehört der Gewählte dem Vor
stand nicht an, wird er durch seine Wahl Mitglied des 
Vorstandes. Wird die Gesamt21ahl der Mitgld.eder des 
Vorstandes durch dliese Wahl überschritten, so erfolgt 
bei dem nächsten Ausscheiden eines Mitgmedes keine 
Zuwahl; die Mitgliedermhl des Vorstandes erhöht sich 
in der Zwischenzeit um ein Mitglied. Die Amtszeit des 
Vorsitzenden beträgt unabhängig von einer bereits be
stehenden Mdtg1iedschaft im Vorstand sechs Jahre. 

(4) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen stell
vertretenden Vorsitzenden, einen Schatzmeister und 
einen Schriftführer jeweils aiuf sechs Jahre. 

(5) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus 
dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden 
und dem Sekretär. Jeder von .ihnen .ist äm Rahmen der 
Beschlüsse allein zur Vertretung des Vereins berechtigt. 
Im Innenverhältnis soll di:e Alleinvertretung durch 
den stellvertretenden Vorsitzenden nur bei Verhinde
rung des Vorsitzenden und die Alleinvertretung durch 
den Sekretär nur bei Verhinderung beider geschehen. 

§ 10 

Vorsitzender des Vorstandes 

(1) Der Vorsitzende soll Lutherischer Pfarrer sein. 

(2) Die übr1gen Mitglieder sollen das passive Wahl
recht zum Synodalen haben. 

(3) Der Vorsitzende vertritt den Verein in der Öffent
lichkeit und ist allen Mitarbeitern gegenüber weisungs
berechtigt. 

(4) lim F\all ,der Verhinderung des Vorsitzenden oder 
bei Vakanz des Amtes nimmt die Auf.gaben des Vorsit
zenden der stellvertretende Vorsitzende wahr. 

§ 11 

Arbeitsweise des Vorstandes 

(1) Der Vorstand tritt auf Einladung des Vorsitzen
den mehrmals •im Jahr zusammen. Zu einer außer
ordentlichen SitZl\lilg muß eingeladen werden, wenn 
mindestens zwei Vorstandsmitglieder es schriftlich be
antragen. 

(2) Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(3) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn die Hälfte 
seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. In 
dringenden Fällen können Beschlüsse im schriftlichen 
Verfahren gefaßt werden. 

§ 12 

Aufgiaben des Vorstandes 

(1)- Der Vorstand leitet und verwaltet den Verein. 

(2) Dem Vorstand ,obliegt insbesondere die Beschluß
fassung über 

a) neue Aufgabenbereich,e und Arbeitsformen des 
Vereins, 

b) den Ha,u,sbtaltsplan und die Vermögensverwaltung, 

c) Anstellung und Entlassung von Mitarbeitern. 

(3) Der Vorstand so11gt für die Zusammenarbeit mit 
den regionalen Missionswerken und dem Missionsrefe
renten der v.ELKD durch regelmäßige Information und 
Beratung. 

§ 13 

Heimarbeit und Arbeit in Übersee 

(1) Der Verein unterstützt die Arbeit der Missions
werke und ihrer Mitarbeiter ,in Partnerkirchen und 

Arbeitsgebieten ,in Übersee; er wird aber in Übersee 
nicht selbständig tätig. 

(2) Der Verein arbeitet besonders in solchen Berei
chen und Arbeitsweisen, .die von den Missionswerken 
nicht bearbeitet werden. Er sucht dabei das Einver
nehmen der Missionswerke und das Benehmen der 
VELKD. 

(3) Der Verein setzt sich besonders filr freie bruder
schaftliche Dienste seiner Mitglieder ein. 

§ 14 

Sekretär 

(1) Der Sekretär leitet die .gesamte Tätigkeit des 
Vereins :im. Einvernehmen mit dem Vorsitzenden und 
nach den Richtlinien und Beschlüssen der Mitglieder
versammlung und des Vorstandes. 

(2) Der Sekretär und sein Stellvertreter müssen 
Pfarrer sein. Der Sekretär wird im Benehmen mit dem 
Missionsvorstand des Evangelisch-Lutherischen Mis
sion-swerkes in Niedersachsen und nach Fühlungnahme 
mit den Missionswerken in Bayern und Nordelbien 
VOl!Il Vorstand berufen. Der Sekretär soll Mitarbeiter 
des Missionswerkes sein. Die Berufung· soll befristet 
werden. 

(3) Sie werden vom Vorstand in der Regel auf sechs 
Jahre berufen. 

(4) Dem Sekretär obliegt die Aufsicht über andere 
Mitarbeiter und über Einllichtungen des Vereins. 

§ 15 

Geschäftsführer 

(1) Der Geschäfts:fiührer führt die Verwaltungsge
schäfte des Vereins nach den Richtlinien und Beschlüs
sen der Mitgliederversammlung und des Vorstandes 
sowie den Weisungen des Sekretärs. 

(2) Ein Geschäftsführer wird im Einvernehmen mit 
dem Missionsvorstand des Evangelisch-Lutherischen 
Missionswerkes in Niedersachsen vom Vorstand beru
fen; die Berufung kann befristet werden. Er soll Mit
arbeiter des ,Evangelisch-Liuther:ischen Missionswerkes 
in Niedersachsen sein. Wird kein Geschäftsführer be
rufen, so führt der Sekretär die Verwaltungsgeschäfte 
des Vereins. 

§ 16 

Mi tgliederversamrnlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird mindestens ein
mal im Jahr durch den Vorsitzenden des Vorstandes 
einberufen. Sie ist binnen zwei Wochen einzuberufen, 
wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder des Ver
eins unter Angabe des ZIU beratenden Gegenstandes es 
verlangen. 

(2) Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender 
der Mitgliederversammlung sind der Vorsitzende und 
der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes. 

(3) Die Mitglieder sind 14 Tage vor der Versammlung 
unter Angabe des Ortes, des Zeitpunktes und der Ta
gesordnung schriftlich einZ1Uladen. Die Mitgliederver
sammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder 
,einem von ihm beauftragten Vorstandsmitglied gelei
tet. 

(4) Die Mitgliederversammlung berät über alle An
gelegenheiten des Vereins. Sie beschließt über: 

a) Wahl des Vorsitzenden des Vorstandes und der Mit
g1iederversammlung 

b) Wahlen zum Vorstand 
c) Entg·egennahme des Jahresberichtes des Vorstandes 
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d) Änderungen der Satzung 

e) Auflösung des Vereins 

f) Aussch1uß von Mitgliedern. 

(5) Die Beschlüsse nach Absatz 4 Buchstaben d-e-f 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Drittel der erschie
nenen Mitglieder. 

Im übrigen beschließt die MitgHederver,sammlung 
mit einfacher .1\/Iehvheit. Bei Stirrunengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden des Ausschlag. 

Sind in einer Mitgliedskörperschaft weitere Körper
schaften zusammengeschlossen, so hat jede einzelne 
Körperscha;ft Stimmrecht, von der ein Vertreter er
sch·ienen ist, sofern die Gesamtkörperschaft die Ver
pflichtung der Zugehörigkeit der einzelnen Körper
schaft zum Verein feststellt und eine Bevollmächtig•ung 
vorliegt. 

(6) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Proto
koll anzufertigen, das die Beschlüsse enthalten und von 
dem Vorsitzenden des Vorstandes sowie dem Protokoll
führer unterschrieben sein muß. Das Protokoll gilt als 
genehmigt, wenn nicht innerhalb eines Monats nach 
Zugang Bedenken bei dem Vorsitzenden des Vorstandes 
angemeldet werden. Über erhobene Bedenken ist in der 
nächsten Mitgliederversammlung zu entscheiden. 

(7) Der Verein kann seine Mitglieder zu regionalen 
Treffen einladen. 

§ 17 

Prüfung der Jahresrechnung 

Die Jahresrec,.'mung und c.iie Ve:ranögensübersicht sind 
nach Ablauf jedes Rechnungsjahres vom Vorstand dem 
Lutherischen Kirchenamt der VELKD :ZJUr Prüfung vor-
21ulegen. Aufgrund des Prüfungsberichtes erteilt die 
Mitgliederversammlung dem Vorstand Entlastung. 

§ 18 

Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aiufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen, 
soweit es die Verbindlichkeiten des Vereins übersteigt, 
an die VELKD, die es weiterhin für Au:figaben der 
Lutherischen Mission ru verwenden ·hat. 

§ 19 

Übergangsbestimmungen 

(1) Soweit im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Satzrungsänderung der Vorstand mehr Mitglieder hat, 
als § 9 .Absatz 1 vorsieht, bleiben diese im Amt. Sofern 
kein Mitglied eines Organs des Evangelisch-Lutheri

. sehen Missionswer.kes in Niedersachsen dem Vorstand 
angehört, ist eine Zuwahl durch den Vorstand vorzu
nehmen. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Sat
zungsänderung im Amt befindlichen Mitglieder des 
Vorstandes bleiben im Aimt. Die Amtsdauer der ge
wählten Vorstandsmitglieder wird bis zum 31. Dezem
ber 1982 begrenzt. Nachwahlen nach dieser Satwng 
f.inden statt, sobald die Zahl der Vorstandsmitglieder 
unter die satwngsmäßige Zahl sinkt. 

§ 20 

Inkrafttreten 

Diese Satrun,g tritt ·an die Stelle der Satzung vom 
19. .Juli 1965. Sie tritt mit der Eintragung der Ände
rungen in das Vereinregister i.n Kraft. *). 

H i 1 d e s h e i m , den 30. April 1977 

*) Die Eintragung erfolgte am 8. November 1978. 

III. Mitteilungen 

Nr. 86 Generalsynode 1979 in Rendsburg. 

Entgegen der Ankündigung in Band V Stück 4 findet 
die konstituierende Tagung der 6. Generalsynode vom 
26. bis 29. Juni 1979 im Christopherushaus in Rends
burg statt. 

IV. Personalnachrichten 

Generalsynode 

Im Laufe der 5. Generalsynode sind folgende Mit
glieder bzw. Stellvertreter gestorben: 

Prof. Dr. Goppelt, Frau Pastorin Haseloff, Dekan 
Bohrer, Pastor Kauert, Werkzeugmacher Seifert 
und Studiendirektor a. D. Brodersen. 

Bischofswahlausschuß 

Die 5. Generalsynode hat auf ihrer 7. Tagung in Bad 
Bevensen am 26. Oktober 1978 folgende Mitglieder in 
den Bischofswahlausschuß gewählt: 

als weltliche Mitglieder: 

Oberstudiendirektor Friedrich-Wilhelm Brummack, 
Schulensee bei Kiel 

Rechtsanwalt Dr. Hans Ehlers, Hambur.g 

·Oberlandeskirchenrat Jürgen Kaulitz, Wolfenbüttel 

Oberlandeskirchenrat Dr. Werner Stnietzel, 
Hannover 

als geisUiches Mitglied: 

Rektor Pfarrer Klarl-Heinz Neukamm, 
Rummelsberg 

i 

f-
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